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Editorial
Wolfram Aichinger                
Eduard Fuchs

Kurz vor Drucklegung dieses Hefts der His-
torischen Sozialkunde erreichte uns die 
Nachricht vom Tod von Markus Cerman. Wir 
möchten dieses Heft seinem Andenken wid-
men. Einen Nachruf finden Sie auf der hin-
teren Umschlagseite.

Heftredaktion und MitarbeiterInnen

Seit WikiLeaks und der strafrechtlichen Ver-
folgung von Edgar Snowdon durch die USA 
wegen Verrats ‚geheimdienstlicher Informa-
tionen‘ vergeht kaum ein Tag, an dem wir 
nicht mit diversen wirtschaftskriminellen 
Datenhacks oder nachrichtendienstlichen 
Angriffen bis hin zum Abhören der Mobilte-
lephone von höchsten politischen Repräsen-
tanten konfrontiert werden. Die oft ohnehin 
halbherzigen Reaktionen aufseiten der be-
troffenen PolitikerInnen werden vor allem 
dadurch konterkariert, dass in den jeweili-
gen Ländern selbst permanent Schritte zur 
Schaffung der legistischen Möglichkeiten ge-
setzt werden, den Zugriff auf die Daten der 
eigenen BürgerInnen im Kontext von „Vor-
ratsdatenspeicherungen“ auszuweiten. Ande-
rerseits lösen sich die Grenzen zwischen akti-
ver Beteiligung und Urheberschaft und dem 
passiven Konsum von Medien in der Web2.0-
Welt immer mehr auf und die dabei – oftmals 
in Unkenntnis der NutzerInnen – global ge-
sammelten Daten bilden die Grundlage für 
einen ständig expandierenden Wirtschafts-
sektor. Das Thema „Geheimnis und Geheim-
haltung“ hat also durchaus Konjunktur und 
macht einen Streifzug durch die Geschichte 
im vorliegenden Heft der „Historischen So-
zialkunde“ zu einem nicht unwichtigen An-
liegen der Politischen Bildung.

Wolfram Aichinger sammelt in seinem 
einleitenden Beitrag Argumente dafür, dass 
das Geheimnis viel mehr ist als eine verdeck-
te oder verschwiegene Tatsache. Vielmehr 
dürfte es ein Prinzip der Verarbeitung von 

Information sein, das sozialen Umgang mit-
bestimmt und damit Teil komplexer sozialer 
Systeme wird. Die Familie als Übergangszone 
zwischen Individuum und Gesellschaft ist da-
für ein gutes Beispiel. Die Goffman’sche So-
ziologie hilft dabei, verschiedene Geheimnis-
se mit je eigenen Funktionen zu unterschei-
den. Den zweiten Brennpunkt bildet Georg 
Simmels These, das Geheimnis sei eine der 
größten menschlichen Errungenschaften. Ai-
chinger entfaltet sie am Beispiel der Architek-
tur (das Haus als Geheimnisspeicher) und der 
Geburt (als geheimniserzeugendem Ereignis) 
und versucht dabei zu zeigen, dass Simmels 
Einsicht neue Zugänge zu historischen Räu-
men, Zeiten und dem Wandel im Verhältnis 
von Privatem und Öffentlichem verspricht.

Simon Kroll skizziert in seinem Beitrag 
die lange Geschichte von Geheimnisüber-
mittlung und den damit verbundenen Ver-
suchen zu deren Entschlüsselung. Seine Aus-
führungen setzen bei den ersten Kryptogra-
phen der Antike an. Nach einer Phase der Sta-
gnation im Mittelalter kam es zu Beginn der 
Neuzeit zu einer Renaissance der Kryptogra-
phie und der Kryptoanalyse, die vor allem im 
Zusammenhang mit der Entstehung des Bot-
schaftswesens an den Königs- und Fürstenhö-
fen in Italien und Frankreich zu sehen ist. Ins-
besondere im 15. und 16. Jahrhundert lässt 
sich ein Innovationsschub auf diesem Sektor 
feststellen, der zusätzlich durch die Einrich-
tung des Postwesens, die Einführung des Pa-
piers und Buchdrucks sowie die zunehmen-
de Alphabetisierung innerhalb der Eliten be-
feuert wurde. Während bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts vor allem die Verbesserung 
der Verschlüsselungscodes durch die Anwen-
dung von polyalphabetischen Chiffriersyste-
men im Mittelpunkt stand, kam es im Vorfeld 
des Ersten Weltkriegs zur Entwicklung von 
maschinellen Chiffriersystemen, insbesonde-
re rund um den Bau der Rotor-Verschlüsse-
lungsmaschine Enigma, der durch die Fort-
schritte auf anderen technologischen Sekto-
ren – Durchsetzung der elektrischen Strom-
versorgung und der Erfindung mechanischer 
Schreibmaschinen – möglich geworden war. 
Die hier gesetzten, lange Zeit aufgrund des 
großen „Schlüsselraums“ als absolut ein-
bruchsresistent eingeschätzten Verschlüsse-
lungsstandards bildeten aber nur den Anstoß 
zur Entwicklung noch besserer maschineller 
Dechiffriertechniken rund um das Team Alan 
Turings, dem es gelang, im Rahmen des Pro-
jekts „Turing Bomb“ mit Enigma verschlüs-



selte Botschaften zu entschlüsseln und durch 
die strikte Geheimhaltung der Erfolge nicht 
unwesentlichen Einfluss auf den Ausgang 
des Zweiten Weltkriegs zu nehmen. Es war 
nicht zuletzt Turing, der mit seinen Erfol-
gen die Tür in das moderne Computerzeit-
alter aufgestoßen und damit eine neue Ära 
der Kryptologie, aber auch Kryptoanalyse 
eingeläutet hat.

Michael Mitterauer widmet sich in sei-
nem Beitrag über das Beichtgeheimnis ei-
ner der – neben der ärztlichen Schweige-
pflicht – rechtshistorisch ältesten Formen 
zum Schutz der Privatsphäre, sind doch die 
meisten der heute geltenden Schweigepflich-
ten, bei Anwälten, Notaren, Wirtschaftsprü-
fern und verwandten Berufen oder bei Sozi-
alarbeitern und Psychiatern, erst viel später 
im Rahmen der Ausformung säkularer Ge-
setzgebung entstanden. Er umreißt die in-
nerkirchliche Entwicklung des Beichtwesens 
von den frühen Anfängen in der Ostkirche bis 
hin zu den Auswirkungen von Reformation 
und Gegenreformation auf die Bedeutung 
und Handhabung der Beichte bis zu Versu-
chen, das Beichtwesen politisch zu verein-
nahmen. Eine Gegenbewegung zu Beicht-
praxis und Beichtgeheimnis verortet Michael 
Mitterauer erst im Zusammenhang mit den 
Reformen des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils: Inwieweit dabei „innerkirchliche, inwie-
weit allgemein gesellschaftliche Emanzipa-
tionsbewegungen dafür maßgeblich waren, 
ist ein noch offener Gegenstand der Debatte. 
Das Festhalten am Beichtgeheimnis hat dabei 
wohl kaum eine Rolle gespielt. Die Schwei-
gepflicht der Beichtpriester wurde erst wie-
der zum gesellschaftlichen Thema, als es um 
Missbrauchsvorwürfe innerhalb des Klerus 
ging – jetzt also im Verhältnis von Priestern 
zu ihren Beichtvätern und deren Belangbar-
keit in Strafprozessen“. Unabhängig vom 
Spannungsverhältnis zwischen Sozialdiszi-
plinierung einerseits und gesellschaftlichen 
Individualisierungsprozessen andererseits 
räumt er dem Beichtgeheimnis als Bedin-
gungsfaktor für Privatsphäre eine besonde-
re Bedeutung ein.

Li Gerhalter nähert sich dem Heftthema 
auf Grundlage ihrer Forschungen zu Bio-
graphien von Frauen und hier insbesondere 
von Tagebüchern von Mädchen aus der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren Inhalt 

ja zumeist die Aura des Geheimen unterstellt 
wird, obwohl sie – sowohl von den behandel-
ten Themen als auch von den Beweggründen 
der Verfasserinnen her – weitaus vielfältiger 
und komplexer gesehen werden müssen. Nach 
einem Überblick zur Rezeptionsgeschichte 
von Tagebüchern als historischen Artefakten 
und als Quellen der jugendpsychologischen 
Forschungsarbeiten Charlotte Bühlers und 
Siegfried Bernfelds in den 1920er und 1930er 
Jahren beschreibt sie verschiedene Formen 
des diaristischen Schreibens und zugrunde 
liegende Motive. Sie belegt anhand von Text-
beispielen, inwieweit Geheimhaltung inten-
diert und praktisch bewerkstelligt wurde, be-
tont aber, dass dieser Umstand in der über-
wiegenden Anzahl der Quellen nicht explizit 
thematisiert worden ist. Auch konnten die 
zeitweise ‚versperrten Geheimnisse‘ durch-
aus exklusiv geteilt oder zu einem späteren 
Zeitpunkt als ‚Vertrauensbeweis‘ offengelegt 
werden. Selbst in Fällen, in denen Geheimhal-
tung definitiv beabsichtigt war, ist davon aus-
zugehen, dass „(potenzielle) Leserinnen und 
Leser mitgedacht [wurden] – eben jene Per-
sonen, vor deren Augen die Aufzeichnungen 
ja bewahrt werden sollten“.

Im Fachdidaktikteil befasst sich Sybille 
Kampl mit der Lebenssituation versteckter 
jüdischer Kinder während der nationalsozi-
alistischen Herrschaft. Sie skizziert Strategi-
en des Versteckens, Beweggründe potenziel-
ler HelferInnen, Risiken und daraus resultie-
rende Traumata für die betroffenen Kinder 
und schließlich den Umgang mit den zumeist 
leidvollen Erfahrungen in der Nachkriegsära. 
Als Design für die Unterrichtsgestaltung ent-
wickelt Kampl einen Raster für offenes Ler-
nen, entlang dessen SchülerInnen sich mit 
dem Thema in unterschiedlichen Rollen und 
zu unterschiedlichen Zeiten auseinanderset-
zen können.

In einem weiteren Beitrag thematisiert 
Eduard Fuchs den aktuellen Umgang mit ‚Da-
ten‘ vor dem Hintergrund von einerseits glo-
bal eingesetzten Strategien der Ausspähung 
zu politischen, kommerziellen, aber auch kri-
minellen Zwecken und damit verbundene, oft 
recht widersprüchliche bis halbherzige legis-
tische staatliche Maßnahmen sowie Initiati-
ven aufseiten der Zivilgesellschaft und skiz-
ziert einige Möglichkeiten zur Thematisie-
rung im Unterricht.



Eine Geschichte des Geheimnisses 
zu schreiben wäre ebenso vermessen 
wie eine allgemeine Geschichte der 
Lüge, des Betrugs oder des Schwei-
gens. Es wäre schwierig, diese urei-
genen Formen menschlichen Um-
gangs in einen historischen Verlauf 
zu stellen und kulturelle Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu be-
stimmen. Es lassen sich vermutlich 
nur Geschichten von bestimmten 
Geheimnissen schreiben, die Ge-
schichte des Briefgeheimnisses, des 
Bankgeheimnisses, der ärztlichen 
Schweigepflicht. Michael Mitterau-
er begibt sich so in diesem Heft auf 
die historische Spur des Beichtge-
heimnisses. Doch auch hier erfah-
ren wir zunächst nichts über die Sa-
che selbst, die geheim gehalten wird, 
sondern nur, dass etwas auf beson-
dere Weise mitgeteilt wird: Die Zahl 
der ins Reden und Zuhören Einbe-
zogenen wird genau festgelegt, der 
Akt selbst als ein einmaliger fixiert 
und an einen Raum und einen Zeit-
punkt gebunden; nur im Beicht-
stuhl wird das ausgesprochen, nur 
zwei Ohren dürfen es hören, danach 
niemand mehr; so jedenfalls aus der 
Sicht des Beichtvaters, wie noch der 
kuriose Film Alfred Hitchcocks zum 
Thema – I confess – illustriert. Wo-
von die Beichtkinder durch die Jahr-
hunderte im Beichtstuhl sprachen, 
das können wir nur erahnen, ver-
muten, aus Indizien erschließen. 
Für statistische Auswertungen nach 
Themenbereichen taugen Beichten 
offensichtlich nicht. 

Die Sprache ist merkwürdig zwei-
deutig, wenn es um Geheimnisse 
geht. Wenn ich sage „ich habe ein 
Geheimnis“ oder „das ist ein Ge-
heimnis“, dann rede ich über zwei 
Dinge: Zum einen über eine be-

Wolfram Aichinger

Geheimnis und Geheimhaltung
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stimmte Sache, etwa „ich habe ein 
Geschenk, das Du erst zu Weihnach-
ten sehen darfst“. Zugleich versehe 
ich die Sache mit einer Markierung: 
„Hier geht es um etwas, das nicht 
jeder wissen darf, Du nicht wissen 
darfst, jedenfalls jetzt noch nicht.“ 
Reden wir aber allgemein vom 
„Briefgeheimnis“, dann ist dadurch 
gar nichts über einen bestimmten 
Inhalt gesagt, sondern wieder nur, 
dass irgendeine Sache nach be-
stimmten Regeln behandelt wird: 
Nur die auf dem Umschlag genann-
te Person darf diesen öffnen und den 
Inhalt einsehen.

Geschichten von Geheimnissen 
scheinen nur dort sinnvoll, wo das 
Geheimnis Teil der Regeln und Ge-
setze wird, die Institutionen aufstel-
len und überwachen. Das ist etwa bei 
der Schweigepflicht des Amtsträgers 
oder des Psychologen der Fall. Aller-
dings gibt es neben den Geheimnis-
sen, deren Verwendung durch Vor-
schrift kontrolliert ist, eine ganze 
Menge, deren Gebrauch nicht von 
Obrigkeiten abhängt, sondern von 
den Normen der Kultur, die im-
mer vage bleiben und im Wandel 
sind. Dies gilt für Geheimnisse, die 
im Zwischenbereich von Individu-
um und Gesellschaft die größte Be-
deutung haben: Den Geheimnissen 
in Familien. Kein Gesetz hätte Ar-
nold Schwarzenegger daran gehin-
dert, gleich zu sagen, dass das Kind 
der Hausangestellten Mildred Bae-
na seines ist. Für die historische 
Forschung sind solch schlüpfri-
ge Geheimnisse schwer zu fassen. 
Doch auch wenn sich eine General-
geschichte des Geheimnisses nicht 
schreiben lässt, ähnlich einer Ge-
schichte des privaten Lebens, so ist 
Geheimhaltung doch ein Thema, 

das die Erforschung jedes histori-
schen Feldes begleiten sollte, unser 
Wissen von historischen Wirklich-
keiten vertieft und uns veranlasst, 
diese als komplex und mehrdeutig 
zu begreifen. Im Folgenden sollen 
dazu einige Gedanken und Konzep-
te vorgestellt werden.

Tiefe Geheimnisse und Fragen 
der Ehre

Wozu brauchen wir Geheimnisse, 
was nützen sie? Erving Goffman 
(1971) sieht drei Typen mit je eige-
nen Funktionen, die im Verlauf die-
ses Beitrags beleuchtet werden sol-
len: Das „dunkle“, das „strategische“ 
und das „Gruppengeheimnis“.

Das „dunkle Geheimnis“ ist ein 
solches, das wir um Angelegenhei-
ten errichten, deren Bekanntwer-
den unser öffentliches Bild dras-
tisch verändern, ja schädigen würde. 
Bill Clinton, ich wähle der Anschau-
lichkeit halber wieder ein plakati-
ves Beispiel, lag daran, seine Affä-
re mit Monica Lewinsky geheim zu 
halten. Doch es geht nicht nur um 
Klatsch und Voyeurismus. Der Psy-
chologe Peter Kaiser verweist auf 
Formen des Verschweigens und ein-
geschränkten Redens aus der Fami-
lientherapie. Die Geheimnisse, von 
denen der Autor berichtet, sind uns 
zumindest aus Literatur und Film 
allzu vertraut: Verheimlichte Gebur-
ten oder Schwangerschaften; ver-
borgene Liebschaften und Kinder, 
die diesen entsprangen; kriminelle 
Handlungen in der Vergangenheit, 
etwa auch im Krieg, die Geheim-
nis bleiben; sexuelle Kontakte unter 
Blutsverwandten; Gewalt und Miss-
brauch; Stillschweigen darüber, dass 
der offizielle Vater nicht der wahre 
ist; sexuelle Neigungen, die in ei-
ner zweiten Wirklichkeit ausgelebt 
werden (Kaiser 1998:285-286). Kai-
ser betont, dass solche Geheimnis-
se auch wirken, wenn sie nicht be-
kannt werden und auch, solange 
nicht alle Personen im System ein-
geweiht sind: Arnold Schwarzeneg-
ger behandelte das Kind der Mild-
red Baena wohl schon in besonde-
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rer Weise, bevor er sich zur Vater-
schaft bekannte. Es scheint, dass 
Geheimhaltung für die Instituti-
on Familie, die als soziales System 
zu Selbsterhaltung tendiert, in be-
stimmten Umständen geradezu un-
verzichtbar ist. „Familiengeheim-
nisse dienen“, schreibt Kaiser, „wie 
Mythen der Aufrechterhaltung des 
Systemgleichgewichts (Homöosta-
se) bzw. der familialen Funktions-
tüchtigkeit und haben Förder-, Ab-
wehr- und Schutzfunktionen“ (Kai-
ser 1998:284). Wie auch immer wir 
persönlich dazu stehen, die Bezie-
hungen innerhalb von Familien, ja 
der gesamte emotionale Haushalt 
dieses Systems, sind sehr oft von 
Geheimnissen und dem Umgang 
mit diesen mitbestimmt. Ich erlau-
be mir hier persönlich anzumer-
ken und zur Diskussion zu stellen: 
Die Nachkriegs-Generationen über-
schritten eine kulturelle Schwelle. 
Aufgewachsen sind wir meist (auch) 
noch im bäuerlichen Milieu, unter 
Menschen, die genau wussten und 
genau vorgaben, meist über Codes, 
die sie gar nicht ausdrücklich be-
nannten oder verhandelten, wann 
und worüber geschwiegen wurde, 
was es ‚tot-zu-schweigen‘ galt. Die-
se Haltung habe ich im spanischen 
Dorf noch gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts beobachtet. Um die 1960er 
und 1970er Jahre zog dagegen eine 
Kultur ein – amerikanisch, progres-
siv und ‚alternativ‘ –, die Offenheit, 
manchmal brutale Offenheit, zur 
Tugend machte. Geheimhaltung 
wurde geradezu gleichgesetzt mit 
Lüge, jedenfalls jedoch mit man-
gelnder Authentizität. Ich denke, 
dass sich für und gegen beide For-
men, auch je nach Zusammenhang, 
gute Argumente finden lassen.

Im Extremfall können Geheim-
nisse Familien über lange Zeit, gar 
über Generationen, belasten. Das 
geschieht etwa, wenn Wissen und 
Unwissen so verteilt sind, dass Miss-
trauen und Distanz entstehen: Die 
Mutter erzählt dem Kind von der 
Missetat des Vaters, doch das Kind 
sagt dem Vater nicht, dass es nun-
mehr eingeweiht ist. Die Familien-

therapie verwendet dafür den Be-
griff der „malignen Triaden“ (Kai-
ser 1998:292). 

Unsere Projektgruppe ist über das 
spanische Theater der Barockzeit 
auf das Thema Geheimnis und sei-
ne Wichtigkeit gestoßen: Kein Stück 
von Lope de Vega gibt es, auch kei-
nes von Calderón, das nicht von Ge-
heimnissen handeln würde, meist 
in Verbindung mit dem Begriff der 
Ehre, der persönlichen Ehre, die im-
mer auch eine der gesamten Fami-
lie ist. Wo das Ansehen einer Per-
son beständig über die Ehre festge-
legt wird, es also dem sozialen Um-
feld zukommt, Ehre zu erweisen 
oder eben nicht, da hängt alles dar-
an, ehrverletzendes Verhalten nicht 
zuzulassen. Das scheint dem Men-
schen nicht gegeben, somit muss 
alles Ehrenrührige – so gut es geht, 
und so lange es geht – geheim ge-
halten werden. Im Drama wird An-
griff auf die Ehre, der nicht ruch-
bar wurde, auch heimlich gerächt. 
Wir sind im Adelsmilieu und meist 
ist es Rache an der Ehefrau und ih-
rem Liebhaber. Das Theater ist nicht 
Spiegel des Lebens, aber es gibt, in-
dem es Extremfälle behandelt, Aus-
kunft über die brisantesten Bereiche 
einer Kultur. 

Haus und Geburt

Für Georg Simmel ist das Geheim-
nis eine der größten kulturellen Er-
rungenschaften und er versteht es, 
diese These zu untermauern. Sein 
Aufsatz „Das Geheimnis und die ge-
heime Gesellschaft“, der erstmals im 
Jahr 1906 erschien, sei hier auch als 
Basislektüre empfohlen. Wenn das 
Geheimnis aber eine solche Errun-
genschaft darstellt, drängt sich die 
Frage auf: Wer konnte diese nut-
zen, wem wurde das Recht dazu ge-
geben? Welche Formen der Profes-
sionalisierung entstanden daraus? 
In welcher Weise wurde Kultur in 
ihrer Gesamtheit von den Möglich-
keiten der Geheimhaltung geprägt? 
Welche Techniken der Geheimhal-
tung brachte Erfindergeist hervor 
(Aichinger 2011a; Aichinger 2014)? 

Zwei dieser Themen sollen kurz an-
gesprochen werden: die Architektur 
und heimliche Geburten. 

Räume werden mit Blick auf mög-
liche Geheimhaltung gestaltet, aus 
dem Barock und aus Historienfil-
men mit ihren Tapetentüren, Ge-
heimtreppen, unterirdischen Gän-
gen und Wandteppichen mit Guck-
löchern kennen wir das. Oder aus 
Umberto Ecos „Der Name der Rose“ 
mit der wohlinformierten Beschrei-
bung des heimlichen Innenlebens 
einer Benediktinerabtei des 14. Jahr-
hunderts. Auch die Paläste der Kir-
chenfürsten des 16. Jahrhunderts 
zeugen vom verbissenen Kampf ums 
Geheimnis: Das Audienzzimmer ei-
nes Kardinals solle, so ein Traktat 
der Zeit, auch über eine geheime 
Tür zugänglich und durch versteck-
te Fenster einsehbar sein. Solcherart 
sei es möglich, die Gesten, den Aus-
druck und die Sprechweise politisch 
bedeutender Gäste eingehend zu ex-
aminieren, schon bevor die Unter-
redung stattfände. Allerdings bleibe 
diese Waffe stumpf, sobald der Besu-
cher auf solche Spionage gefasst sei 
und sich vorausblickend auch nicht 
unbeobachtet gebärde. Folglich soll-
ten auch die Wände der intimeren 
Studierstuben ‚verwanzt‘ werden, 
mit hinter Teppichen versteckten 
Hörröhren. Zusammen mit Seh-
schlitzen ermögliche es diese Vor-
richtung, dem Besucher bis in die 
Privatsphäre nachzustellen (Albalá 
Pelegrín 2014). 

Auch heute noch lässt sich Wohn-
raum als ein allmählicher Übergang 
vom öffentlich Zugänglichen (Hof, 
Garten, Stiegenhaus) über Vorzim-
mer und Räume der Geselligkeit zu 
den Intimbereichen der Schlaf- und 
Hinterzimmer beschreiben (Ariès 
1991:13; Simmel 1908:277; Mül-
ler 1998:55-66). Das ist uns so sehr 
zweite Natur geworden, dass wir 
nicht auf den Gedanken kämen, bei 
einem Besuch ungebeten in die in-
nersten Bereiche vorzudringen und 
dort in Schatullen oder unter Mat-
ratzen nach Briefen, versperrten Ta-
gebüchern oder was auch immer zu 
stöbern. Das erlauben sich nur un-
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gezogene Kinder, Einbrecher, Poli-
zisten mit Hausdurchsuchungsbe-
fehl oder plündernde Soldaten. Häu-
ser speichern auch Geheimnisse.

In komplexen Gesellschaften ent-
standen Berufe, deren Tätigkeits-
profil das Auffinden, Selektieren, 
Verteilen, auch das Verfälschen von 
Geheimem umfasste: Politische Be-
rater, Sekretäre, Spione, Agenten, 
Botschafter (Aichinger 2011a) oder 
eben Beichtväter. Ich möchte hier 
noch eine weitere Profession an-
führen, die Hebamme. Sie war nicht 
nur für das Handwerkliche zustän-
dig. Ihre Funktionen reichten ins 
Magisch-Religiöse. Hebammen wa-
ren die Ersten, die eine Schwanger-
schaft feststellten, sie prognostizier-
ten das Geschlecht des Kindes und 
ihre psychologisch unterstützende 
Rolle bei der Geburt wird von me-
dizinischen Traktaten der Frühen 
Neuzeit herausgestrichen. Gleich-
zeitig standen sie im Verdacht, Lie-
beszauber und Kuppelei zu treiben, 

Aberglauben zu verbreiten, Schwan-
gerschaften zu unterbrechen, Kin-
der nach der Geburt zu töten (Shor-
ter 1982). Doch eine Geburt ohne 
Helferin konnte größere Risiken 
für Mutter und Kind mit sich brin-
gen, so musste also eine „Wehmut-
ter“ auch zu geheimen Entbindun-
gen geholt werden. Somit wurde sie 
zur Mitwisserin, erfuhr Geheimnis-
se allerdings nicht über das Wort 
oder über ein Schriftstück; sie wur-
de durch Anteilnahme ‚ins Bild‘ ge-
setzt. Die spanische Literatur der 
Frühen Neuzeit berichtet immer 
wieder davon, wie man in vorneh-
men Häusern den Geburtshelferin-
nen durch Bestechung oder Dro-
hung „den Mund versiegelte“ (Man-
goshvili 2013:10-11).

Andererseits lastete auf Hebam-
men spätestens seit der Frühen Neu-
zeit die Forderung, sie müssten Er-
eignisse, an denen das Gemeinwohl 
hinge, der Behörde zutragen. Für 
die Stadt Aachen belegen Quellen 

aus dem Jahr 1527, dass Hebam-
men sich durch Eid dazu verpflich-
teten, alle geheimen Geburten zu 
melden (Shorter 1982:41). In Eng-
land war es im frühen 17. Jahrhun-
dert Teil dieses Eides, dass die Heb-
ammen versuchen sollten, von ei-
ner ledig Gebärenden den Namen 
des Vaters zu erfahren, sei es auch 
durch Hinauszögern des Beistands, 
sodass die Schmerzen der Wehen 
die Zunge lösten (Quaife 1979:105; 
vgl. zum Thema der verheimlich-
ten Geburten auch Metz-Becker 
1997:232; Schlumbohm 1998; Stad-
lober-Degwerth 2008:133). Wir ha-
ben hier zwei gegenläufige Tenden-
zen: auf der einen Seite den ver-
stärkten Zugriff der Autoritäten auf 
das Wissen, das geheime Wissen der 
Frauen (Lochrie 1999); auf der an-
deren das Bestreben, Privatsphäre in 
geschäftlichen und politischen An-
gelegenheiten, dominant männli-
chen Domänen also, zu schützen – 
durch Brief-, Bank- oder Notariats-
geheimnis. 

In Wien wurde jedoch 1784 von 
Kaiser Joseph II. ein Findelhaus 
gegründet, es bestand bis 1910, in 
dem prinzipiell Frauen jeden Stan-
des gebären konnten, ohne ihren 
Namen zu nennen. Das dürfte den 
öffentlichen Umgang mit regelwid-
rigem Verhalten stark verändert ha-
ben. Noch um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts hatte ein Mediziner über 
das Vorgängerhaus zu Sankt Marx 
notiert, dort seien „die unglückli-
chen Frauenzimmer“, „Wöchnerin-
nen und an der Lustseuche arbei-
tende“, „dem Witze und den Spöt-
tereyen der Gassenjungen und Ge-
meindirnen ausgesetzt, welches 
ihnen schmerzhaftere Empfindun-
gen erwecken muss, als ihre Krank-
heit selbst“ (zit. nach Pawlowsky 
2001:40). Allerdings waren auch 
in der josephinischen Institution 
nur „zahlende Frauen […] vor der 
Aufdeckung, Mutter eines uneheli-
chen Kindes zu sein, zeitlebens ge-
schützt. […] Sie blieben also auch 
vor der Anstalt anonym und damit 
ihren an das Findelhaus abgegebe-
nen Kindern völlig unbekannt. Ihre 

Das Geheimnis formt Räume mit. Fürsten und Kardinäle der Renaissancezeit wussten 
dies: Wie bei den verschachtelten Bühnenbildkonstruktionen Sebastiano Serlios ver-
bargen sich hinter den Fassaden des idealen Palastes Geheimtreppen, Geheimtüren, 

verborgene Fenster in Privatzimmer und hinter Teppichen verborgene Hörröhren.
Abbildung aus: De architectvra libri qvinqve, 1569, by Sebastiano Serlio 

(1475–1554), S. 69,  
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Houghton_

Typ_525.69.781_-_Serlio%2C_69.jpg?uselang=de



h i s to r i s c h e  s o z i a l k u n d e  • 7

einzige Verpflichtung bestand darin, 
vor der Entbindung ihre Identität in 
einer versiegelten Notiz festzuhal-
ten, aus der im Falle ihres Todes ihr 
Name entnommen werden konnte, 
um die Angehörigen zu benachrich-
tigen. Sie mussten diesen Zettel dem 
Geburtshelfer aushändigen und er-
hielten ihn bei der Entlassung unge-
öffnet zurück. Um diesen Frauen ei-
nen möglichst unerkannten Zutritt 
zum Gebärhaus zu verschaffen, wur-
de bei der Eröffnung des Allgemei-
nen Krankenhauses eine kleine Gas-
se freigegeben. Sie führte zu einem 
Eingang der Entbindungsanstalt, 
dem sogenannten ‚Schwangerthor‘, 
der in einem versteckten Winkel des 
großen Spitalskomplexes lag. Dieses 
Tor war das einzige Außentor des 
Krankenhauses, das einer bestimm-
ten Gruppe von Personen vorbehal-
ten und für alle anderen verschlos-
sen war. Ein zu größter Verschwie-
genheit verpflichteter Portier wach-
te dort“ (Pawlowsky 2001:89).

Gewiss haben sich die medizi-
nischen, rechtlichen und famili-
enpolitischen Bedingungen, in de-
nen heute geboren wird, grundle-
gend verändert. Dennoch: Als ich 
das Thema vor drei Jahren in einem 
Seminar behandelte, wurde mir be-
wusst, dass in diesen Intimbereichen 
des Lebens immer noch Geheim-
nisse entstehen: Eine Teilnehmerin 
berichtete von einer Geburt im Be-
kanntenkreis, bei der die Hebamme 
„aufdeckte“, dass diese Geburt nicht 
die erste sein könne. Eine andere Se-
minarteilnehmerin war nebenberuf-
lich als Rettungsfahrerin im Ein-
satz und geriet dabei in die Lage, 
ein Kind im Wagen entbinden zu 
müssen. Dabei entstand solche Ver-
trautheit mit der Gebärenden, dass 
die improvisierende Geburtshelferin 
auch in die wahren Umstände der 
Zeugung eingeweiht wurde.

Strategische Geheimnisse und 
Gruppengeheimnisse

Verfolgen wir Goffmans Einteilung 
der Geheimnisse weiter. Wir haben 
als ersten Typ das dunkle Geheim-

nis angeführt. Der zweite wäre das 
„strategische Geheimnis“. Dieses be-
trifft nicht unbedingt Handlungen, 
die kulturell verpönt sind, aber es 
schafft Vorsprung in der Zeit: Stra-
tegische Geheimhaltung pflegten 
etwa die Liebespaare im Russland 
des neunzehnten Jahrhunderts oder 
noch im Spanien des zwanzigsten, 
die aus Dorf und elterlichem Haus 
fortliefen, in einem fernen Kirch-
lein heirateten, um nach klug be-
messener Zeit heimzukehren und 
den zürnenden Vater auf Knien um 
Vergebung und Hinnahme der Ver-
bindung zu bitten, der er sich vor 
der Flucht und heimlichen Hoch-
zeit widersetzt hatte. Der Zeitaspekt 
des Geheimnisses (Luhmann/Fuchs 
1989) ist im Politischen bei jeder In-
trige und Verschwörung im Spiel. 
Auch die Profis der Geheimhaltung 
im Militärwesen sammeln Informa-
tion, um den Plänen des Gegners 
oder Feindes zuvorzukommen. 

Eine dritte Art der Geheimnisse 
fasst Goffman als „Gruppengeheim-
nisse“. Das sind Geheimnisse, die 
den Zusammenhalt einer Gruppe 
festigen. Solche internen Geheim-
nisse wären etwa die Rituale von Ge-
heimbünden. Sie dienen dazu, eine 
Werthaltung auf die Probe zu stel-
len, die Georg Simmel zu Recht als 

eines der stärksten sozialen Binde-
mittel bezeichnet: Das gegenseitige 
Vertrauen (Simmel 2008:263-264; 
ausführlicher dazu auch Aichinger 
2014). Verbrüderung im geheimen 
Bund ist nur mit dem möglich, der 
mir vertraut und der sich als meines 
Vertrauens würdig erweist, indem er 
schweigt, wo Schweigen zur Pflicht 
des Treuen erklärt wurde. Seien es 
nun dunkle Geheimnisse, strategi-
sche oder Gruppengeheimnisse: Das 
Geheimnis wird stets zum Anzei-
ger von Nähe oder Ferne zwischen 
Menschen. Das allein ist eine soziale 
Funktion, die wir nicht unterschät-
zen sollten. 

Das Theater gibt auch hier Aus-
kunft über kulturelle Muster und 
über die inneren und äußeren 
Konflikte, die im Umgang mit Ge-
heimnissen entstehen können: 
In Calderóns Stück „Nadie fíe su 
secreto“/“Niemand vertraue sein 
Geheimnis“ (Willi 2011) geht es um 
den Prinzen von Parma, Alejandro 
Farnesio, dessen mächtigen Sekre-
tär César, den Berater Arias und die 
Dame Ana de Castelví. César liebt 
Ana, doch er spricht gegenüber dem 
Prinzen nicht von seiner Liebe und 
verstößt so gegen das Prinzip, dass 
der Höfling dem Herrn selbst über 
seine Herzensgeheimnisse Auskunft  

Abbé César Vichard de Saint-Réal: Über die Verschwörung

Unter den Unternehmungen der Menschen sind die Verschwörungen die größ-
ten: Mut, Klugheit und Treue, die gleichermaßen von jenen, die daran teilneh-
men, verlangt werden, sind von ihrer Natur her seltene Vorzüge; noch selte-
ner aber findet man sie in der gleichen Person vereint. So wie man sich häufig 
schmeichelt, mehr geliebt zu werden als es der Fall ist, überhaupt wenn man 
es verdient, und wenn man Sorge trägt sich beliebt zu machen, so ruhen ver-
schiedene Anführer von Verschwörungen zur Gänze auf der Zuneigung, die 
ihre Mitverschworenen für sie hegen; aber es gibt kaum eine Freundschaft, 
die stärker ist, als die Furcht vor dem Tod. Wenn diese Zuneigung heftig ist, 
so täuscht sie die Urteilskraft in unvorhergesehenen Lagen: sie wird nicht von 
der notwendigen Diskretion begleitet; und die Mehrzahl jener Leute, die bis 
zum Äußersten etwas wollen, bezeugt zuviel des Willens.
Wenn ein Mitverschwörer so aufgeklärt ist, dass von seiner Seite keine Indis-
kretion zu befürchten ist, dann überlässt er sich niemals so heftig der Zunei-
gung, wie die anderen: er kennt zu sehr das Ausmaß und die Wahrscheinlich-
keit der Gefahr, der er sich ausgesetzt hat und die verschiedenen Rollen, die er 
übernehmen kann, um sich derselben zu entledigen; er sieht endlich, dass die 
Vorteile, die er aus dem Unternehmen ziehen kann, ungewiss sind und dass 
sein Lohn gesichert ist, wenn er es aufdeckt.
abbé césar Vichard de saint-réal, die Verschwörung der spanier gegen Venedig 
1618, hg. und übers. v. Peter Weiß. Wien/leipzig 1990 (1674), 7 
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schulde. Der Prinz liebt nun die-
selbe Dame und vertraut seine Nei-
gung Arias an. Arias weiß auch von 
der Verbindung Césars mit Ana; 
dieser hat ihm die heimliche Lie-
be als Freund eröffnet. Arias steht 
nun vor dem Dilemma, ob er dem 
Freund, nämlich César, oder dem 
Fürsten mehr Loyalität schulde, ob 
er also den Prinzen über das Kon-
kurrenzverhältnis in Kenntnis set-
zen solle oder nicht. Der Titel des 
Stückes mit dem Verb fiar – anver-
trauen, aber auch verwandt mit fi-
anza – Bürgschaft, Sicherheit, Ge-
währleistung, zeigt, wie sehr das Ge-
heimnis hier zum Kapital geworden 
ist, zum symbolischen Besitz, den es 
klug zu verwalten gilt. Das Geheim-
nis ist mehr als Stille, es ist konzen-
trierte Stille, welche die Aufmerk-
samkeit verdichtet und lenkt, es ist 
dunkle Materie („dark matter“), die 
unsichtbar, gleichsam aus dem Hin-
tergrund auf das soziale Leben aus-
strahlt (Lochrie 1999:1). 

Ich habe in Spanien mit Kollegen 
über folgenden Fall diskutiert: An-
genommen, wir haben da zwei enge 
Freunde oder Freundinnen, eine/r 
entdeckt durch Zufall, dass der Part-
ner des/der anderen eine außerehe-
liche Beziehung pflegt. Verpflichtet 
das Freundesband nun dazu, die-
ses Wissen mitzuteilen, selbst auf 
die Gefahr hin, damit eine familiäre 
Gemeinschaft aufs Spiel zu setzen? 
Die spanische Kollegin meinte, die 
Freundschaft müsse zerbrechen, 
wenn das nicht geschähe. Die An-
zeige sei Freundespflicht, Schwei-
gen ein Bruch des Vertrauens. Vor 
ein paar Monaten brachte ich bei 
einer Tagung in Deutschland das-
selbe Beispiel ein und erntete mür-
rischen Unwillen beim Publikum. 
Allein über die oft unausgespro-
chene Logik der Geheimhaltung zu 
sprechen, kann heikel sein – unse-
re bestgehüteten Geheimnisse, Lü-
gen und Lebenslügen, unsere sub-
tilsten Formen der Täuschung und 
des Selbstbetrugs stehen auf dem 
Spiel. – Wer über die Geheimnis-
se der Mafia schreibt, riskiert über-
haupt sein Leben.

Barockes Enthüllen und Verber-
gen; Strategien und Rollenspiele

Enthält das Drama der Barockzeit 
Reflexionen zum richtigen Um-
gang mit dem Geheimnis, so tun 
das auch Schriften zur Philosophie, 
Diplomatie und Lebensklugheit. Ja, 
sie stellen das Thema in den Mittel-
punkt und entwickeln dabei weiter, 
worüber schon in der Antike, im 
Mittelalter und in der Renaissance 
debattiert wurde. Im siebzehnten 
Jahrhundert fasste der französische 
Kardinal, Jules Mazarin, in einem 
Traktat Prinzipien zusammen, mit 
denen sich der Machthaber am Hofe 
gegen Intrige, Verrat, Verschwörung 
und Rebellion schützen könne. All 
das war ihm aus seinem politischen 
Leben als erster Minister des Pa-
riser Hofes wohlvertraut. Mazarin 
schreibt etwa über die Geheimnisse 
von Höflingen, die zu gefährlichen 
Gegenspielern werden könnten. Wie 
sei es möglich, diese aufzuspüren? 
Er rät: Man mache sie betrunken 
oder mische Rauschmittel in ihre 
Becher. Man suche sie auf, wenn sie 
traurig seien, denn niemand spreche 
bereitwilliger als ein Bekümmerter. 
Man beobachte das Verhalten beim 
Spiel, denn im Spiel stecke stets 
auch Wahrheit. Man verachte nicht 
die Unterhaltung mit Dienstboten, 
denn diese kennen die Heimlichkei-
ten ihrer Herren. Oder aber, und dies 
sei das stärkste Mittel: Man besteche 
die Geliebte desjenigen, nach dessen 
Geheimnissen man trachte. 

Der Auswahl eines Sekretärs 
muss ein sorgsam eingefädeltes 
Rollenspiel vorausgehen: Man sol-
le, so Mazarin, dem Kandidaten ein 
Geheimnis, das man eigens für den 
Zweck frei erfinde, anvertrauen und 
dem Anwärter dabei strenges Still-
schweigen einschärfen. Dann solle 
ein Zweiter beigezogen werden, wel-
cher mit dem Kandidaten ein priva-
tes Treffen vereinbare. Bei diesem 
Treffen lasse der Zweite wie beiläu-
fig eine Bemerkung fallen, welche 
mit der geheimen Sache zusam-
menhänge, zum Schein, versteht 
sich. Schlucke nun der Kandidat den 

Köder und gebe er preis, dass auch 
er von der (erfundenen) Angelegen-
heit wisse, dann scheide er als Se-
kretär aus. Verbliebe er jedoch un-
gerührt, widerstehe er also dem Ge-
nuss, durch geteiltes Geheimwissen 
Vertrautheit zu schaffen, dann sei 
er der rechte Mann (Mazarin 1684). 

Der Kampf ums Geheimnis wird 
im Barock zur Inszenierung, die 
bewirkt, dass jeder Interaktion am 
Hofe das Fingieren und Täuschen 
beigemengt sind. Das Geheimnis 
ist dann nicht bloß ein Prinzip, das 
die Unterscheidung, Zuordnung und 
Verarbeitung von Information steu-
ert. Es wird selbst Teil einer Kultur, 
mit allem, was an Emotionen und 
spielerischen Elementen an einer 
solchen hängt. Je mehr Zeit, Kraft 
und Mittel dabei die einen darauf 
verwenden, Geheimnisse zu erzeu-
gen, die anderen hingegen dazu, die-
se zu entdecken, desto mehr soziale 
Energie bindet diese Kultur der Ge-
heimhaltung; die Barockzeit nimmt 
die heutige Eskalation im Einsatz 
der Mittel zwischen Spionage und 
Spionageabwehr, zwischen Unter-
grundkämpfern und Geheimdiens-
ten, zwischen Hackern und Daten-
schützern, um nur drei Beispiele zu 
nennen, vorweg (Aichinger 2014:11, 
Änderungen vom Autor).

Gelenkte Phantasie 

Geheimnisse geben einem Inhalt 
besondere Bedeutung, somit auch 
dem Träger des Inhalts und der 
Beziehung derer, die ein Geheim-
nis teilen. Damit werden auch be-
stimmte Kanäle der Kommunika-
tion als besondere ausgezeichnet, 
ebenso bestimmte Orte und Zeit-
punkte. Das Geheimnis fügt sich 
nicht in die einfachen Gegensät-
ze von Reden-Schweigen und Wis-
sen-Nichtwissen. Vielmehr entste-
hen Zonen des Verdachts, der Ver-
mutung, Bereiche, wo Indizien auf-
geschnappt werden oder Gerüchte 
durchsickern. Wer einmal einer 
Kommission angehörte, deren Mit-
glieder zur Diskretion verpflichtet 
waren, wird den Befund teilen: Sel-
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ten sind die Wände des Schweigens 
so dicht, dass gar nichts nach au-
ßen dringt, zu groß ist die Verlo-
ckung, durch gezielte Verwendung 
von Information Freundschaft zu 
bestätigen, Bündnisse zu schließen 
oder Allianzen zu stärken. Das Ge-
heimnis lässt sich nicht einfach mit 
dem Verdeckten und Verschwiege-
nen gleichsetzen. Geheimhaltung 
führt meist zu verwickelten Inter-
aktionen auf einer Bühne, die ver-
schiedene Mitspieler mit unter-
schiedlichen Rollen einbezieht, de-
ren jeweilige Landkarten der Wirk-
lichkeit mehr oder weniger genau 
ausgestaltet sind. In einem solchen 
Gewebe kann das Geheimnis bestän-
dig Subgeheimnisse hervorbringen. 
Um einen Skandal entsteht etwa das 
Sekundär-Geheimnis: Ein Reporter 
besitzt ein Foto, welches er im pas-
senden Moment zu veröffentlichen 
gedenkt, ein Boulevardblatt hat be-
reits ein heimliches Angebot unter-
breitet, usw., usw., usw.

Dem Geheimnis sind zwei mög-
liche Wirkungen eigen: Erstens, es 
stachelt die Fantasie der vom Ge-
heimbereich Ausgegrenzten an. 
Fremdartige Symbole fesseln uns 
weit mehr als banale Buchstaben 
und es ist eigenartig, dass das Ge-
heimnis, das doch verbergen soll-
te, dann gegenteilig wirkt und erst 
recht einen Sog der Aufmerksam-
keit erzeugt. Dieser psychische Ef-
fekt, der sich schon beim Kleinkind 
beobachten lässt, prägt auch die 
Wahrnehmung von sozialen Grup-
pen, deren Tun nicht allen bekannt 
oder zugänglich ist. Er lässt sich 
missbrauchen, um Diskriminierung 
und Verfolgung in Gang zu setzen. 
„Die Juden“, „die Freimaurer“, „die 
Hexen“ werden verdächtigt, im Ge-
heimen Dinge anzustellen, die für 
das Gemeinwohl höchst gefährlich 
sind (Simmel 1908:303-304). 

Zweitens gibt es das Geheimnis 
dort, wo es mit Räumen der Macht 
assoziiert ist. Das Geheimnis ver-
leiht seinen Trägern eine Aura des 
Mysteriums, macht sie in ihrem 
Handeln unvorhersehbar, lässt sie 
allwissend und allgegenwärtig er-

scheinen. Das sind Attribute, die ei-
nen Fürsten, einen König, ja schon 
einen mächtigen Sekretär am Hofe 
in die Nähe des Göttlichen rücken 
(Aichinger 2011b:255).

Dilemmata der Geschichtswissen-
schaft

Wir haben über den Zusammen-
hang von Ehre und Geheimnis ge-
sprochen. Familienchronisten sind 
folglich Menschen, die der Familien-
ehre Schaden zufügen können, und 
wer jemals zu dem Thema gearbei-
tet hat, weiß, wie heikel die Sache 
ist. (Ich erlaube mir ein Beispiel aus 
meiner Familiengeschichte beizu-
bringen – mein Urgroßvater verzei-
he es mir – zumal die Sache heute 
auch an Brisanz verloren hat: Eine 
meiner Cousinen machte sich nicht 
bei allen beliebt, als sie anlässlich 
einer Familienfeier ein Dokument 
vom Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts vorlas, kraft dessen dieser 
Urgroßvater samt Familie wegen 
Wilderns seines Dorfes im Innvier-
tel verwiesen worden war.) 

Bis heute wird Geschichte haupt-
sächlich erforscht, um Identifikati-
on mit dem Staat, der Kirche, der 
Region, dem Dorf, der Stadt oder 
anderen sozialen Einheiten zu för-
dern. So kommt es Historikern zu, 
über die ‚Ehre‘ dieser Gebilde zu 
wachen, denn Ehre leitet sich auch 
aus einer heroischen, leidvollen, je-
denfalls ‚großen‘ Geschichte her. 
Das ist freilich mit der Suche nach 
Wahrheit nicht vereinbar, weshalb 
vorausschauend solche Quellen un-
terdrückt und solche Archive ver-
sperrt blieben und bleiben, in denen 
sich Ehrenrühriges auffinden ließe. 
Die Debatte darum, was Historiker 
wissen sollen, und ob sie alles sagen 
sollen, was sie wissen, bricht immer 
wieder auf, handle es sich nun um 
die Päpste, Meyerling und Kronprinz 
Rudolf oder um die Zusammenar-
beit von Teilen der französischen 
Bevölkerung mit den deutschen Be-
satzern im Zweiten Weltkrieg. His-
toriker werden so zu professionellen 
Vertuschern, Ehrbewahrern, Ehren-

rettern oder aber, im Gegenteil, zu 
Aufdeckern, Ehrabschneidern, Ge-
sellen, die achtbare Personen oder 
Institutionen bloßstellen, indem 
sie ans Licht bringen, was im Dun-
kel bleiben sollte; Menschen jeden-
falls, die unweigerlich in den Stru-
del rundum Geheimes geraten, de-
ren Ansehen und Erfolg nicht zu-
letzt vom geschmeidigen Umgang 
mit Verbergen und Enthüllen, gro-
bem oder taktvollem ‚Auffliegen‘-
Lassen abhängt. 

Forschen über Geheimnisse hütet 
uns vor der Neigung, das Sichtbare 
(und oft das leicht in Zahlen Fass-
bare) mit der Gesamtheit des Sozi-
alen zu verwechseln, also etwa über 
Ökonomie zu sprechen, als gäbe es 
keine Schattenwirtschaft, über Han-
del, als gäbe es keinen Schmuggel, 
über Jagd, als gäbe es keine Wil-
derer, über Diplomatie, als gäbe es 
keine Geheimdienste, über Famili-
en, als gebe es keine ‚Verbote‘, be-
stimmte Dinge am Mittagstisch an-
zuschneiden. Untersuchungen zum 
Geheimen erzeugen auch Skepsis 
gegenüber einfachen Bildern vom 
Fortschritt in der Geschichte. Ge-
rade der Parlamentarismus und die 
Ausbildung einer kritischen Öffent-
lichkeit führten dazu, dass wesent-
liche Angelegenheiten erst recht im 
Geheimen ausgehandelt wurden, so 
Georg Simmel (1908) im genannten 
Aufsatz. Wenn Folter in einem ‚zi-
vilisierten‘ Land verboten ist, dann 
kann sie doch von Geheimdiensten 
in Länder verlagert werden, die es 
damit nicht so genau nehmen …

Das Geheimnis ist eine soziale 
Form, die Beziehungen formt, die 
zeitliche Entfaltung kultureller Pro-
zesse vorprägt und eine „ungeheu-
re Erweiterung des Lebens erreicht, 
weil vielerlei Inhalte desselben bei 
völliger Publizität überhaupt nicht 
auftauchen können. Das Geheimnis 
bietet sozusagen die Möglichkeit ei-
ner zweiten Welt neben der offen-
baren, und diese wird von jener auf 
das stärkste beeinflusst. Es charak-
terisiert jedes Verhältnis zwischen 
zwei Menschen oder zwischen zwei 
Gruppen, ob und wieviel Geheimnis 



10 • h i s to r i s c h e  s o z i a l k u n d e

in ihm ist“ (Simmel 1908:272). Ge-
heimnisse erweitern nicht nur die 
Wirklichkeit, zum Guten wie zum 
Schlechten, eine Theorie des Ge-
heimnisses erweitert auch unsere 
Modelle von der historischen Wirk-
lichkeit.

* dieser text entstand im rahmen des Forschungsprojekts Geheimnisse und Geheimhal-
tung in calderóns komödien und im habsburg-spanien; mit einer kritischen ausgabe von 
el secreto a voces (das laute Geheimnis) von don Pedro calderón de la Barca, Förder-
geber: Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF (Projektnummer: P 24903-G23), Jubi-
läumsfonds der oenB (Projektnummer: 14725). hinweise verdanke ich tamar Mangosh-
vili, romina Palacios, claudia schmiedhuber, Michael Mitterauer, adrián sáez, Fernando 
rodríguez-Gallego, simon kroll, alicia Vara lópez, Paula casariego, Beatriz Villegas, lisa 
armellini, daniela taschke, Jesús María usunáriz, Margareth lanzinger, Martina Pippal, li 
Gerhalter, Marita Metz-Becker, laura oliván, aurora egido und María cruz de carlos Varona.

W. aichinGer, das Geheimnis als soziale Form und die kultur der Geheimhaltung, in: text raum Bibliodrama information 21, 41 (2014), 
8-13.
W. aichinGer, Beichtväter, sekretäre und agenten. Figuren und Medien der Geheimhaltung in der Politik und ihr Widerhall im theater, in: 
W. aichinGer/s. kroll (hg.), laute Geheimnisse. calderón de la Barca und die chiffren des Barock. Wien 2011a, 223-252.
W. aichinGer, luchse an spürgeist, tintenfische an Verstecktheit. Geheimnis und Macht am hof, in: W. aichinGer/s. kroll (hg.), lau-
te Geheimnisse. calderón de la Barca und die chiffren des Barock. Wien 2011b, 253-263.
M. alBalÁ PeleGrÍn, Baedekers de la roma secreta: Francisco delicado y Baltasar del río (1504–1530), Ms. 2014.
P. ariÈs, einleitung: zu einer Geschichte des privaten lebens, in: P. ariÈs/G. duBY (hg.), Geschichte des privaten lebens 3. Von der re-
naissance zur aufklärung. Frankfurt am Main 1991, 7-19.
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Simon Kroll

Kryptologie: Entwicklungen einer Wissen-
schaft der Geheimnisse

Kryptographie und Kryptoanalyse

Die Lenkerinnen und Lenker von 
Staaten und Heeren brauchen 
Macht, Autorität und Durchset-
zungsvermögen. Um dies zu errei-
chen, benötigten die Herrschen-
den jedoch vor allem eines: ver-
lässliche und schnelle Kommuni-
kation. Während des Großteils der 
Menschheitsgeschichte ließ sich an 
der Geschwindigkeit wenig ändern: 
die Kraft der Pferdebeine oder der 
Taubenflügel setzte den konkurrie-
renden Parteien die gleichen Gren-
zen. Sicherlich konnten hier durch 
gute Planung der Botendienste und 
ein enges Netz an Poststationen, an 
denen man frische Pferde bekom-
men konnte, gute Voraussetzungen 
geschaffen werden. Dennoch stie-
ßen beide Seiten relativ schnell an 
ihre Grenzen. Auch Kanonenschüs-
se und Lichtzeichen, um Botschaf-
ten über weite Strecken zu transpor-
tieren, bieten nur eine mäßige Si-
cherheit, schließlich kann der Kon-
kurrent diese sehr leicht ‚mitlesen‘ 
(Navarro 2009). Selbst wenn einer 
der Streitenden durch gute Organi-
sation einen Geschwindigkeitsvor-
sprung zu erlangen vermochte – ge-
lang es dem Gegner, seine Nachrich-
ten abzufangen und mitzulesen, war 
der vermeintliche strategische Vor-
teil obsolet.

Es gab also Optimierungsbedarf 
in Hinblick auf die sichere Übermitt-
lung von Botschaften. Daran arbei-
ten die Kryptographen, indem sie 
den Leserkreis eines Briefes soweit 
reduzieren, dass nur ‚Eingeweihte‘ 
den Inhalt auch zu lesen vermögen. 
Die Eingeweihten – das sind all jene, 
die legal Zugang zum verschlüssel-
ten Text haben. Kryptographen ver-

wandeln den Klartext einer Nach-
richt also in einen Geheimtext, der 
nur mithilfe eines Schlüssels wieder 
entziffert werden kann.

Geheimnisse können Macht ver-
leihen und ziehen gesellschaftliche 
Grenzen. Wer eingeweiht werden 
darf, gehört zur Gruppe der Auser-
wählten. Wer im Unwissen gelassen 
wird oder wem der Zugang zur In-
formation bewusst verweigert wird, 
gehört zu einer Randgruppe oder ist 
gar ein Feind (Assmann/Assmann 
1997). Kryptoanalytiker möchten 
diese Grenzziehungen aufbrechen. 
Sie versuchen, den Geheimtext 
auch ohne Kenntnis des Schlüssels 
zu entziffern. Gelingt es ihnen, bre-
chen sie in ein System ein. Sie wer-
den deshalb oft auch als ‚Codekna-
cker‘ bezeichnet.

Die Geschichte der Kryptologie 
lässt sich auch als ein Wettstreit zwi-
schen Kryptoanalytikern und Kryp-
tographen lesen. Kryptographen 
können hierbei zweierlei Methoden 
anwenden. Entweder sie verstecken 
die Botschaft in einem unschuldig 
anmutenden anderen Text, sie ver-
schleiern also, dass es überhaupt 
ein Geheimnis gibt. Oder aber sie 
verwandeln diese in einen Geheim-
text, der gar nicht erst zu verstecken 
versucht, dass er etwas verbirgt. Das 
erste Verfahren, die Steganographie, 
verdeckt die Existenz eines Geheim-
nisses. Es wird also eine Botschaft 
in einer zweiten versteckt, ohne 
dass dies offensichtlich wird. In der 
Kryptographie wird die Existenz ei-
ner verborgenen Sache nicht ver-
schleiert. Der Kryptograph kreiert 
einen Geheimtext, dessen Erschei-
nungsweise offensichtlich macht, 
dass hier ein Geheimnis übermittelt 
werden soll. Kommunikationstheo-

retiker und Soziologen unterschei-
den dementsprechend zwischen re-
flexiven und einfachen Geheimnis-
sen. Dazu schreibt Wolfram Aichin-
ger: „Einfache Geheimnisse sind 
Geheimnisse, die zwar ihren In-
halt verbergen, nicht aber die Tat-
sache, dass es sie überhaupt gibt. 
Reflexive Geheimnisse halten auch 
das geheim“ (2014:11; Siehe dazu 
auch: Merten/Schmidt/Weischen-
berg 1994). Ein steganographisches 
Verfahren schafft also ein reflexives 
Geheimnis und das kryptographi-
sche ein einfaches.

Obwohl letztere Methode unsi-
cher anmuten mag, lässt sich zei-
gen, dass sie große Sicherheit bie-
ten kann. In diesem Beitrag soll 
versucht werden, einen Überblick 
über die wichtigsten Entwicklun-
gen der Kryptologie zu geben, ohne 
dabei ihre soziopolitischen Auswir-
kungen und Implikationen außer 
Acht zu lassen. Der Cäsar-Code und 
seine Verbesserungen durch Blai-
se Vigenère, die jahrhundertelan-
gen Versuche, die Vigenère-Chiffre 
zu knacken und schließlich der An-
fang der modernen Computertech-
nik rund um die Entschlüsselung 
von Enigma – einer von Deutsch-
land im Zweiten Weltkrieg einge-
setzten Chiffriermaschine – werden 
die wichtigsten Stationen auf die-
sem Längsschnitt durch eines der 
entscheidenden Instrumente der 
Politik sein: die Kryptographie, die 
Kunst des chiffrierten Schreibens.

Cäsar-Code

Der Anfangspunkt der Kunst des 
Chiffrierens liegt in der römischen 
Antike und eröffnet uns gleich zu 
Beginn eine wichtige Konstante in 
der Geschichte der Kryptologie: die 
Beziehung zwischen Kryptologie 
und Militärwesen. Immer wieder 
wird sich auch in der Folgezeit be-
obachten lassen, dass neben der Po-
litik einer der größten Impulsgeber 
für das Erdenken neuer Techniken 
des geheimen Schreibens das Militär 
ist. Durch Informationsvorsprung 
können Kriege entschieden werden, 
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was seinerseits über das Fortbeste-
hen von Städten und Staaten ent-
scheiden kann.

Wohl deshalb verlangt die Politik 
großer Staaten nach immer besseren 
Chiffriermethoden, da ihre Botschaf-
ten und Depeschen oftmals von äu-
ßerst brisantem Inhalt sind. So hat 
die sogenannte „Zimmermann-De-
pesche“ den Kriegseintritt der USA 
in den Ersten Weltkrieg mit provo-
ziert. Deutschland bot Mexiko in die-
ser chiffrierten Depesche ein Bünd-
nis gegen die Vereinigten Staaten an. 
Britische Kryptoanalytiker fingen die 
Botschaft ab und übermittelten den 
Inhalt an die USA. Diese erklärten 
dem deutschen Kaiserreich kurz da-
rauf den Krieg. Und im Kriegsverlauf 
vermag jede abgefangene Informa-
tion über die Stellungen von Solda-
ten, über Angriffspläne und Versor-
gungslinien entscheidend für Sieg 
oder Niederlage sein. Die Kommuni-
kation der Heere im Krieg ist gleich-
sam ein Kommunizieren unter dem 
Brennglas, wobei jeder noch so klei-
ne Informationsgewinn drastische 
Auswirkungen haben kann.

Es überrascht daher keineswegs, 
dass Cäsar, einer der größten Feld-
herren und Politiker der römischen 
Antike, sich codierter Botschaften 
bediente. Es ist allerdings nicht be-
kannt, ob er auch der Erfinder dieses 
Codes ist. Ebenso vage ist die erstma-
lige Verwendung von Chiffriersyste-
men in der Geschichte der Mensch-
heit. Die griechische Antike kannte 
ebenfalls Verschlüsselungstechni-
ken und das Austauschen von Buch-
staben durch erfundene Geheimzei-
chen lässt sich in noch älteren Kul-
turen finden. Dennoch lassen sich 
gute Gründe anführen, warum es 
Sinn macht, einen Text über Kryp-
tographie mit Cäsars System begin-
nen zu lassen. Cäsars Methode benö-
tigte keine Geheimzeichen. Buchsta-
ben werden hier einfach mit anderen 
Buchstaben vertauscht. Ein zweiter 
Vorteil gegenüber älteren Methoden 
ist die Variabilität der Cäsar-Chiffre. 
Wird ein Text entziffert, der nach ei-
nem vorgegebenen Geheimzeichen-
buch verschlüsselt wurde, muss sich 

der Kryptograph mühsam neue Zei-
chen ausdenken. Cäsar hatte es bei 
einem solchen Angriff auf sein Prin-
zip leichter. Schauen wir uns also 
seine Chiffrierweise genauer an. 

Gaius Julius Caesar verschlüs-
selte seine Nachrichten mit einem 
aus heutiger Sicht vergleichsweise 
simplen Verfahren. Er vertauschte, 
um den Geheimtext zu erhalten, die 
Buchstaben des Klartextes mit an-
deren. Damit dieser nicht zu einem 
undurchsichtigen Buchstabensalat 
wird, braucht er natürlich auch eine 
Ordnung, ein alternatives Alphabet. 
Um dieses Geheim-Alphabet zu er-
halten, wird für die Cäsar-Chiffre 
das normale Alphabet um eine be-
stimmte Anzahl an Stellen verscho-
ben. Verschiebt man es etwa wie Cä-
sar um drei Buchstaben, ergibt sich 
folgendes Alphabet (Beutels pacher 
2002:18-20).

Klartext:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Geheimtext: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Um den Text zu verschlüsseln, wird 
ein „d“ für ein „a“ geschrieben, ein 
„e“ für ein „b“ und so weiter. Es han-
delt sich hierbei um ein Substitu-
tionsverfahren. Während der Rö-
mischen Bürgerkriege (133–30 v. 
Chr.) hätte Cäsar zum Beispiel das 
Wort „Rubicon“, mit „Uxelfrq“ ver-
schlüsselt. Diese Methode wird üb-
licherweise als die Cäsar-Chiffre be-
zeichnet. 

Die Kenntnis über diese Schreib-
praktiken Cäsars verdanken wir dem 
römischen Schriftsteller Sueton.  
Gaius Suetonis Tranquillus’ bekann-
testes Werk ist „De vita Caesarum“. 
Diese Schrift enthält zwölf Biogra-
phien römischer Kaiser und dar-
unter findet sich auch eine des Na-
mengebers der Geheimschrift. In 
der Cäsar-Biographie findet sich fol-
gender Satz:

„si qua occultius perferenda erant, 
per notas scripsit, id est sic structo 
litterarum ordine, ut nullum ver-
bum effici posset: quae si qui inue-
stigare et persequi velit, quartam 
elementorum litteram, id est D pro 
A et perinde reliquas commutet.“ 
suetonis, de vita caesarum, 78

Ins Deutsche übertragen schrieb Cä-
sars Biograph: „Wenn etwas Gehei-
mes zu überbringen war, schrieb er 
in Zeichen, das heißt, er ordnete die 
Buchstaben so, dass kein Wort gele-
sen werden konnte: Um diese zu le-
sen, tauscht man den vierten Buch-
staben, also D für A aus und ebenso 
mit den restlichen.“ 

Auch diese Chiffre ist natürlich 
nicht in einem luftleeren Raum ent-
standen. Griechische Gelehrte hat-
ten schon davor Systeme entwickelt, 
auf die sich Cäsar stützen konnte. 
So wissen wir, dass die Spartaner 
eine sogenannte Skytale verwen-
det haben. Hierfür wird ein läng-
licher Streifen Pergament um ei-
nen gekanteten Stab gewickelt. Der 
Länge des Stabes nach wird nun die 
Botschaft auf das Pergament ge-
schrieben. Löst man das Band vom 
Stab, zerfallen die Wörter und Sätze 

 
in chaotische Buchstabensammlun-
gen. Erst wenn der Empfänger der 
Botschaft den Streifen wieder um 
einen genau gleich großen Stab wi-
ckelt, bilden die Buchstaben wie-
der Sinnzusammenhänge (Kahn 
1966:82). Andere steganographische 
Methoden der Griechen oder das be-
rühmte Polybius-Quadrat waren Cä-
sar sicherlich bekannt. Bei letzterem 
werden die 25 lateinischen Buchsta-
ben in eine Tabelle eingefügt, des-
sen Zeilen und Spalten von eins bis 
fünf nummeriert werden. Der jewei-
lige Buchstabe konnte dann mit ei-
ner Zahl bestehend aus den Koor-
dinaten dargestellt werden. Das „a“ 
wäre „1,1“, das „b“ „1,2“ usw. (Kahn 
1966:83). Nach diesem Quadrat lie-
ßen sich auch Nachrichten mit Fa-
ckeln überbringen. Hielt der Bote 
eine Fackel in der rechten Hand und 
zwei in der linken, bedeutete das den 
Buchstaben „b“ (Kahn 1966: 83). 
Leider ist nicht überliefert, ob Cäsar 
seine Chiffre tatsächlich zu militä-
rischen Zwecken einsetzte. Sueton 
erzählt uns, dass Cäsar sie vor allem 
in seiner Korrespondenz mit Cicero 
und anderen politischen Mitspielern 



h i s to r i s c h e  s o z i a l k u n d e  • 13

benutzte. Aus seinem „De bello Gal-
lico“ geht hervor, dass Cäsar in einer 
Angelegenheit einen Brief mit mili-
tärischen Informationen in griechi-
schen Lettern verfasste, um den ver-
feindeten Spähern keine Möglich-
keit zu geben, den Inhalt des Briefes 
zu verstehen (Kahn 1966:85).

Daraus können wir schließen, 
dass in der griechischen und rö-
mischen Antike Chiffren durchaus 
Verwendung fanden. Ein systema-
tischer Gebrauch ist jedoch nicht 
überliefert und daher auch unwahr-
scheinlich. Es kann aber durchaus 
angenommen werden, dass Cäsars 
Wissen um die Wichtigkeit codierter 
Kommunikation ein weiterer Grund 
für die militärische Überlegenheit 
der römischen Heere war.

Die Schwächen seines Verfah-
rens sind jedoch offenkundig und 
sogar für Nicht-Mathematiker re-
lativ leicht nachvollziehbar. Bei ei-
nem Alphabet mit 26 Buchstaben 
gibt es nur 25 mögliche Positionen 
für das Geheimalphabet. Findet man 
einen Text vor, der mit dieser Chif-
fre verschlüsselt worden ist, könn-
te man also einfach alle Positionen 
ausprobieren. Bei einem längeren 
Text wäre das zwar etwas aufwen-
dig, aber nichtsdestotrotz innerhalb 

weniger Minuten zu realisieren. Es 
würde ja schon reichen, einen Satz 
als Probe zu nehmen und anhand 
der Ergebnisse die ganze Nachricht 
zu entziffern.

Noch leichter wird das Dechiff-
rieren durch die Analyse einiger Ei-
genschaften der Sprachen selbst. 
Die verschiedenen Laute und Buch-
staben sind in einer Sprache unter-
schiedlich häufig verteilt. Demnach 
ist das „e“ der häufigste Buchsta-
be im Deutschen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass das häufigste Schrift-
zeichen des Geheimtextes dem „e“ 
entspricht, ist also sehr hoch. Ent-
spricht das „e“ im Klartext dem „h“ 
in der codierten Botschaft, ist das 
Cäsar-Alphabet um drei Stellen ver-
schoben worden. Die Kryptoana-
lyse kennt diese Arbeitsweise als 
Häufigkeitsanalyse (Beutelspacher 
2002:15). In der Kurzgeschichte 
„Der Goldkäfer“ von Edgar Allen Poe 
entziffert die Figur Legrand eine Ge-
heimschrift mithilfe einer solchen 
Analyse und findet daraufhin einen 
Schatz (Poe:1992).

Die Cäsar-Chiffre und das Ent-
schlüsseln mit statistischen Metho-
den mag uns heute sehr trivial er-
scheinen. Tatsächlich galt sie lan-
ge für ‚unknackbar‘. Der arabische 

Kryptoanalytiker al-Kindi entdeckte 
schließlich im 9. Jahrhundert, dass 
sie mittels der Häufigkeitsanalyse 
leicht entschlüsselt werden konnte 
(Haenni 2006:5):

Eine Möglichkeit, eine verschlüssel-
te Botschaft zu entziffern, voraus-
gesetzt wir kennen ihre Sprache, 
besteht darin, einen anderen Klar-
text in derselben Sprache zu fin-
den, der lang genug ist, um ein oder 
zwei Blätter zu füllen, und dann zu 
zählen, wie oft jeder Buchstabe vor-
kommt. Wir nennen den häufigsten 
Buchstaben den ersten, den zweit-
häufigsten den zweiten, den folgen-
den den dritten und so weiter, bis 
wir alle Buchstaben in der Klartext-
probe durchgezählt haben. Dann 
betrachten wir den Geheimtext, den 
wir entschlüsseln wollen, und ord-
nen auch seine Symbole. Wir finden 
das häufigste Symbol und geben 
ihm die Gestalt des ersten Buch-
stabens und so weiter, bis wir alle 
Symbole des Kryptogramms, das 
wir entschlüsseln wollen, auf diese 
Weise zugeordnet haben. 
zit. n. haenni 2006:6 

Die Cäsar-Chiffre ist ein monoalpha-
betisches Substitutionsverfahren, da 
nur ein Alphabet für den gesamten 
Geheimtext zur Anwendung kommt. 
Das ist eine ihrer größten Schwach-
stellen. Man kann den Einbruch 
zwar durch Tricks etwas erschweren, 
eine wirksame Verteidigung gegen 
die Häufigkeitsmethode ergibt sich 
daraus jedoch nicht. Das Entschlüs-
seln der Cäsar-Chiffre wird hingegen 
deutlich schwieriger, wenn das Al-
phabet des Geheimtextes nicht in der 
alphabetischen Reihenfolge verwen-
det wird. Die daraus resultierende 
Zahl an möglichen Kombinationen 
ist deutlich höher als 25, nämlich 
„26 Fakultät“ (26!), eine Zahl mit 
mehr als 25 Stellen (Beutelspacher 
2002:26). Dennoch lässt sich ein auf 
diese Weise codierter Text durch eine 
Häufigkeitsanalyse immer noch re-
lativ leicht entschlüsseln.

Weiterentwicklungen des Cäsar-
Codes

Schwieriger wird das Entschlüsseln 
erst, wenn statt eines monoalphabe-
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tischen Verfahrens ein polyalpha-
betisches verwendet wird. Das be-
deutet, dass mehrere Alphabete zur 
Erstellung des Geheimtextes her-
angezogen werden. Wie aber soll 
hier noch der Überblick behalten 
werden? 

Interessanterweise brauchte die 
Kryptologie mehrere Jahrhunder-
te, um dieses Problem zu lösen. 
Das europäische Mittelalter brach-
te keine wesentlichen Neuerungen 
auf diesem Gebiet hervor. Das heißt 
selbstverständlich nicht, dass keine 
Chiffren verwendet wurden. Wenn 
aber kryptographische Methoden 
verwendet wurden, handelte es sich 
immer um Substitutionsverfahren, 
wie es auch der Cäsar-Code ist. Ver-
feinert wurden solche Techniken 
durch das Einführen von Füllzei-
chen, deren alleiniger Bedeutungs-
gehalt es war, einem ungebetenen 
Leser den Einbruch zu erschweren 
(Haenni 2006:6).

Die Gründe für diesen Stillstand 
in der europäischen Kryptographie 
sind sicher ein Forschungsfeld mit 
noch beträchtlichen Lücken: Wieso 
führten die zahlreichen Konflikte 
innerhalb Europas nicht zu einem 
Innovationsschub im Bereich der 
Wissenschaft des geheimen Schrei-
bens? Brauchten die mittelalterli-
chen Könige nicht auch eine ver-
lässliche Kommunikation? Und wel-
cher Hilfsmittel bedienten sich die 
Schreiber und Schreiberinnen von 
möglicherweise unbotmäßigen Lie-
besbotschaften?

Ein Grund für diese Stagnation 
liegt nicht zuletzt im verwendeten 
Leitmedium: Das europäische Mit-
telalter war in den allermeisten Be-
reichen eine Oralkultur, hatte sich 
doch die Schriftkultur fast gänzlich 
in die christlichen Klöster zurückge-
zogen. Nicht einmal die Erziehungs-
literatur für die Sprösslinge der ade-
ligen Schichten empfahl diesen, Le-
sen und Schreiben zu lernen. Da-
her erscheint es einleuchtend, dass 
eine mündlich geprägte Kultur an-
dere Wege gefunden haben muss, 
Geheimnisse zu beschützen. Diese 
haben möglicherweise kaum Nie-

derschlag in schriftlicher Form ge-
funden.

Im 15. und 16. Jahrhundert er-
lebte die Kryptographie dann wie-
derum einen Innovationsschub. Das 
Hauptproblem der Kryptographen 
war ja die Durchlässigkeit der mo-
noalphabetischen Substitutionsver-
fahren gegenüber der Häufigkeits-
analyse. Um dieses Problem zu um-
gehen, wurden gleich an mehreren 
Orten unter sich verwandte Syste-
me erdacht. Ihnen gemein ist die 
Verwendung unterschiedlicher Ge-
heimschriftalphabete, es handelt 
sich also jeweils um polyalphabeti-
sche Methoden (Hermes 2012:120).

Der erste Entdecker dieser Chiff-
rierweise in einer langen Reihe von 
Mathematikern, Kryptologen und 
Gelehrten der Frühen Neuzeit war 
der in Genua geborene Leon Battista 
Alberti. In seinem Werk „Modus scri-
bendi in zifras“ von 1466 beschreibt 
Alberti eine sogenannte „Chiffrier-
scheibe“. Auf einer solchen Scheibe 
waren in konzentrischen, bewegli-

chen Kreisen zwei Alphabete notiert. 
Der äußere repräsentiert hierbei das 
Alphabet des Klartextes, der innere 
wiederum das Cäsar-Alphabet.

Diese Technik gleicht zunächst ei-
ner einfachen monoalphabetischen 
Verschlüsselung. Alberti schlägt 
aber vor, die Stellung des inneren 
Alphabetes nach einigen Worten zu 
wechseln. Auf diese Weise verwan-
delt sich das monoalphabetische 
System in ein polyalphabetisches. 
Das Problem dieser Chiffrierschei-
be ist die komplexe Handhabung 
für eine polyalphabetische Metho-
de. Für den einfachen Cäsar-Code 
ist sie leicht zu handhaben, aber 
der Wechsel des Geheimtextalpha-
bets muss durch eine komplizierte 
Übereinkunft angekündigt werden. 
So schlägt Alberti vor, diesen Wech-
sel mit einem Großbuchstaben an-
zukündigen, der unverschlüsselt aus 
dem Klartext übernommen wird. 
Der Schlüssel zur Steuerung der 
Geheimalphabete befindet sich also 
in der codierten Botschaft, wodurch 

Anordnung der Alphabete auf einer Albertischeibe für umgekehrte 
Caesar-Verschlüsselung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CipherDisk2000.jpg
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diese natürlich leichter zu ‚knacken‘ 
ist. Dennoch handelt es sich hierbei 
um die erste Verwendung einer po-
lyalphabetischen Chiffre auf euro-
päischem Boden. Aus diesem Grund 
wird Leon Battista Alberti gerne als 
„Vater der modernen Kryptogra-
phie“ bezeichnet.

Eine weiterer Vorreiter ist der 
Abt Johannes Trithemius (1462-
1516). Unter den vielen und viel-
fältigen Werken des deutschen Hu-
manisten finden sich zwei Werke, 
die der Kryptographie gewidmet 
sind, „Steganographie“ und „Poly-
graphie“.

In „Polygraphie“ beschreibt er 
mehrere Chiffren, von denen eine 
eindeutig einem polyalphabeti-
schem Verfahren entspricht. Hier-
bei konnte er auch auf seine Kennt-

nisse der Lesetechniken jüdischer 
Mystik, der Kabbala, bauen. Diese 
erforscht tiefer liegende Schriftsin-
ne der Thora, indem sie im heb-
räischen Text nach Anagrammen, 
Akrosticha und den Zahlenwerten 
der hebräischen Buchstaben sucht 
(Hermes 2012; Kroll 2011:300; Ai-
chinger/Kroll 2015). Diese kombi-
natorischen Lesetechniken wurden 
zu wichtigem Gedankengut für die 
Herausbildung von modernen Chiff-
riersystemen (Samsonow 1997:284). 

Viele der trithemischen Ansätze 
funktionieren nach folgender Idee: 
Ein Buchstabe des Klartextes wird 
mit einem ganzen Wort nach einer 
Tabelle ersetzt. Der Kryptograph 
kann für jeden Buchstaben des Klar-
textes unterschiedliche Wörter nach 
einer Tabelle auswählen. Das Ziel ist, 

dass die Wörter des Geheimtextes 
wieder einen eigenständigen Sinn 
ergeben. Die Kryptographie wird auf 
diese Weise verschleiert und nähert 
sich der Steganographie an (Hermes 
2012:130, 139).

Der berühmteste Teil seines Wer-
kes ist jedoch eine Transpositionsta-
fel mit Alphabeten zum Verschlüs-
seln von Texten.

In dieser Tafel repräsentiert das 
erste horizontale Alphabet den Klar-
text. Alle darunter stehenden hori-
zontalen Alphabete sind die zu ver-
wendenden Geheimtextalphabete. 
Nun wird der erste Buchstabe des 
Klartextes mit dem vertikal unter 
ihm stehenden Buchstaben des ers-
ten Geheimtextalphabets verschlüs-
selt, der zweite mit dem unter ihm 
stehenden Buchstaben des zweiten 
Alphabets und so weiter. Wenn das 
erste Schriftzeichen des Klartextes 
ein „a“ ist, wird es mit einem „b“ 
transkribiert. Ist das zweite ein „b“ 
wird es als „d“ dargestellt. Dies ist 
ein echtes polyalphabetisches Sys-
tem, das gegen jede Häufigkeitsana-
lyse immun ist. Ein Nachteil ist je-
doch seine mangelnde Praktikabi-
lität und die Schwierigkeit, die Cä-
sar-Alphabete zu variieren (Hermes 
2012:144).

Dieses Problem löste Blaise de 
Vigenère im Jahre 1586 in seinem 
Werk „Traicté des chiffres ou sec-
rètes manières d’escrire“. Vigenère 
dachte die eingangs vorgestellte Cä-
sar-Chiffre so entschieden weiter, 
dass das Ergebnis 300 Jahre lang für 
uneinnehmbar galt. Vigenère konn-
te hierfür wahrscheinlich auch auf 
den Arbeiten Trithemius’ aufbauen; 
seine Idee gibt der trithemischen 
Transpositionstafel jedoch die nöti-
ge Praktikabilität und Variabilität. 
In Vigenères Chiffre werden für die 
Schaffung des codierten Texts meh-
rere Geheimtextalphabete verwen-
det, die über ein Schlüsselwort ge-
steuert werden. Zur einfacheren 
Handhabung schreibt man unter 
das normale Alphabet des Klartex-
tes die 25 Cäsar-Alphabete, also jedes 
Mal ein um eine weitere Stelle ver-
schobenes Alphabet. Die Buchstaben 

Tabula Recta nach Trithemiu. 
Quelle: http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/kryptographie/Tabularecta.gif
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des Schlüsselworts steuern dann die 
Auswahl der 25 Geheimtextalpha-
bete. Möchte man das Wort „Paris“ 
auf diese Weise codieren und wählt 
als Schlüsselwort KYEL, dann wird 
der erste Buchstabe der Botschaft 
mit dem Cäsar-Alphabet, welches 
mit dem Buchstaben „k“ beginnt, 
verschlüsselt. Das nächste Zeichen 
des Klartextes, das „a“, wird darauf-
hin mit dem Cäsar-Alphabet codiert, 
welches mit „y“ beginnt. Dieses poly-
alphabetische System ist gegen eine 
Häufigkeitsanalyse resistent (Beutel-
spacher 2002:29-31).

Hintergründe für die Entwicklun-
gen im 15. und 16. Jahrhundert

Wie ist dieser plötzliche Innovati-
onsschub im 15. und 16. Jahrhun-
dert nach Hunderten Jahren der Sta-
gnation erklärbar? Welche soziopo-
litischen Veränderungen könnten 
dieses Phänomen verursacht ha-
ben? Ein gewichtiger Grund liegt si-
cherlich in der Erfindung des Buch-
drucks Mitte des 15. Jahrhunderts 
und der damit verbundenen, rasan-
ten Zunahme schriftlicher Kommu-
nikation und massenhafter Verbrei-
tung von Druckwerken. Ein zwei-
ter Grund liegt in der Entstehung 
des ständigen Botschaftswesens, so-
dass es kaum Zufall sein mag, dass 
die Innovationen der Kryptographie 
mit Leon Battista Alberti in Italien 
ihren Ausgangspunkt hatten. Denn 
in Norditalien und insbesondere in 
Venedig entstand in Europa – nach 
dem Vorbild Byzanz’ – die moderne 
Diplomatie und damit verbunden 
die Entsendung ständiger Vertreter 
an andere Höfe (Nicolson 1955:36). 
Die norditalienischen Kleinstaaten 
begannen bereits im 13. Jahrhun-
dert, Botschafter an die benachbar-
ten Höfe zu entsenden (Nicolson 
1955:39-41). Im 15. Jahrhundert 
entsendet Mailand einen Vertreter 
an den französischen Hof. Diese Ge-
sandten müssen sich mit ihren hei-
mischen Höfen selbstverständlich 
austauschen und diese Kommuni-
kation verlief vermehrt über Brie-
fe. Parallel dazu gab es noch zwei 

weitere Neuerungen, die einen zu-
nehmenden schriftlichen Kommu-
nikationsverkehr auf materiellen 
Trägern erlaubten: die Entstehung 
des Postwesens in Europa und die 
vermehrte Verwendung geschöpf-
ten Papiers gegenüber dem im euro-
päischen Mittelalter hauptsächlich 
verwendeten, sehr teuren Papyrus. 
Mit der Post und dem deutlich billi-
geren Papier wurde es erschwingli-
cher, eine regelmäßige Korrespon-
denz über große Distanzen zu un-
terhalten. Wollte jedoch zum Bei-
spiel der mailändische Vertreter in 
Paris in einem Brief an den Sitz der 
Sforzas in Mailand über politische 
oder gar militärische Vorgänge und 
Entscheidungen am französischen 
Hof berichten, dann stellte sich ihm 
zwangsläufig die Frage, in wessen 
unbefugte Hände dieser gelangen 
konnte. Sollten französische Spi-
one, die den Brief abfangen könn-
ten, Kenntnis über seinen Infor-
mationsstand erhalten? Es könnte 
in bestimmten Situationen durch-
aus auch sinnvoll gewesen sein, die 
Spione wissen zu lassen, dass man 
weiß, dass sie wissen. Oder aber, sie 
etwas wissen zu lassen, ohne dass 
sie wissen, dass man weiß, dass sie 
wissen. Die diplomatischen und po-
litischen Schachzüge waren im 16. 
und 17. Jahrhundert nicht weniger 
verschlungen und doppelbödig als 
die heutiger Politiker. Wollte der 
Botschafter aber tatsächlich ein-
mal etwas verschlüsselt übersen-
den, wie konnte er dann den Emp-
fängerkreis der zu übersendenden 
Informationen einschränken, ohne 
dabei persönlich an die Zielorte rei-
sen zu müssen? 

Die höhere Nachfrage nach Chif-
friertechniken in solchen Situatio-
nen erscheint also durchaus plau-
sibel. Die angesprochene Kons-
tellation aus mehreren Entwick-
lungssträngen (Botschafts- und 
Postwesen, Einführung des Papiers, 
Buchdruck und zunehmende Al-
phabetisierung innerhalb der Eli-
ten) führte zu einem Bürokratisie-
rungsdruck der Herrschaftsysteme 
(Verwaltung, Botschafter, Minister, 

Repräsentanten des höheren und 
mittleren Adels). Es bestand also 
entsprechender Bedarf an Sekretä-
ren und – bei verschlüsselter Kom-
munikation – ‚Chiffrensekretären‘. 
Diese Neuerungen provozierten ei-
nen erhöhten Bedarf an Geheim-
schrifttechniken, woraus sich er-
klärt, dass ein und derselbe Inno-
vationsschub gleich an drei Stellen 
in Europa Platz griff. Wie wir oben 
gesehen haben, war die Vigenère-
Chiffre die praktikabelste Variante. 
Diese galt als absolut sicher, solan-
ge nicht der Brief oder der Bote, der 
das Schlüsselwort übermitteln soll-
te, abgefangen wurden.

Erst 300 Jahre später ist es ei-
nem preußischen Infanteriemajor 
gelungen, auch in dieses System 
einzudringen, ohne auf unbotmä-
ßige Weise an das Schlüsselwort 
gekommen zu sein. Friedrich Wil-
helm Kasiski beschreibt in seinem 
1863 veröffentlichten Buch „Die 
Geheimschriften und die Dechiff-
rir-Kunst“ ein Verfahren, das maß-
geblich auf der Ermittlung der Län-
ge des Schlüsselwortes über sich 
wiederholende Zeichenabfolgen im 
Geheimtext beruht. Kennt der Kyp-
toanalytiker einmal die Wortlänge, 
lässt sich der Text über eine Häufig-
keitsanalyse entziffern (Beutelspa-
cher 2002:31-33). Durch diese ma-
thematische Meisterleistung konnte 
eine lang belagerte Burg eingenom-
men werden.

Enigma und Turing-Bombe

Einen erneuten Sprung nach vorne 
vollführt die Kryptologie erst gegen 
Ende des Ersten Weltkriegs. Wäh-
rend des Krieges wurde von den 
Deutschen immer noch hauptsäch-
lich ein monoalphabetisches Substi-
tutionsverfahren verbunden mit ei-
nem Transpositionssystem verwen-
det, die sogenannte ADFGX-Chiff-
re. Das deutsche Heer war sich der 
Überlegenheit dieser Technik sehr 
sicher, dennoch wurde sie von den 
Franzosen 1918 geknackt. Einige 
Historiker und Kryptologen gehen 
davon aus, dass diese kryptoanalyti-
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sche Leistung maßgeblich dazu bei-
getragen hat, dass das deutsche Mi-
litär Paris nicht einnehmen konnte 
(Kippenhahn 1999).

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs 
gab es dann die ersten Versuche, Pa-
tente für eine Verschlüsselungs ma-
schi ne anzumelden, die auf einem 
maschinellen Rotor prin zip beruh-
ten. Mehrere Ansätze scheiterten 
(Leeuw/Bergstra 2007), bis schließ-
lich der deutsche Ingenieur Arthur 
Scherbius 1918 erfolgreich das Pa-
tent für eine Rotor-Chiffrierma-
schine zuge sprochen bekam – die 
Enigma war geboren. Die technolo-
gischen Voraussetzungen dazu wa-
ren bereits im 19. Jahrhundert im 
Zuge der beginnenden Versorgung 
mit Elektrizität und der erstmaligen 
Verwendung von Schreibma schinen 
geschaffen worden. 

Das deutsche Militär erkannte je-
doch nicht sofort den Nutzen dieses 
Apparats, sodass Scherbius’ Firma 
eine Fertigung für den zivilen Ge-
brauch aufnahm (Deavours/Kruh 
2002:1-2). Dieses kleine Detail ist in-
sofern wichtig für die Geschichte der 
späteren Entschlüsselung von Enig-
ma, als die ersten Angreifer über 
eine im Zwischenkriegsdeutschland 
im freien Handel erworbene Enigma 
verfügten. In der zweiten Hälfte der 
1920er Jahre erkannte schließlich 
auch das deutsche Heer die Vorteile 
der Enigma und begann sie für mi-
litärische Zwecke einzusetzen – bald 
darauf verschwand sie vom zivilen 
Markt, um künftig ausschließlich 
vom deutschen Reichsheer und we-
nige Jahre später von der national-
sozialistischen Wehrmacht verwen-
det und mehrfach auch verbessert 
zu werden (Singh 2000:177-178).

Die Enigma sieht aus wie eine 
Schreibmaschine. Drückt man ei-
nen Buchstaben auf dieser Ma-
schine, beginnt elektrischer Strom 
durch mehrere Walzen zu laufen. 
Der Klartextbuchstabe wird in jeder 
Walze mit einem anderen Buchsta-
ben codiert und nachdem alle Wal-
zen durchlaufen sind, leuchtet auf 
einem Lampenfeld der entsprechen-
de Geheimtextbuchstabe auf. Wird 

ein neuer Buchstabe eingegeben, 
wird die Position der ersten Walze 
mechanisch verändert, weshalb der 
Stromkreislauf durch die verschie-
denen Walzen stark verändert wird 
und sich selbst für ein und densel-
ben Buchstaben des Klartextes ein 
anderer Geheimtextbuchstabe er-
gibt (Beutelspacher 2002:33-34). 
Auf diese Weise verschlüsselt der 
Sender Buchstabe für Buchstabe des 
zu chiffrierenden Texts. Der Emp-
fänger gibt ebenfalls wieder auf ei-
ner Enigma die Zeichen der codier-
ten Nachricht ein. Verfügen Sender 
und Empfänger über dieselben Wal-
zeneinstellungen, kann ein „a“, das 
mit einem „x“ codiert worden ist, 
nun auch wieder in die andere Rich-
tung entschlüsselt werden. 

Die Zahl der möglichen Ver-
schlüsselungen waren bei dieser Ma-
schine so groß, dass die Deutschen 
sich sehr sicher waren, über eine ab-
solut einbruchsresistente Kommu-
nikation zu verfügen. Die Menge al-
ler möglichen Schlüssel bezeichnet 
die Kryptographie als Schlüssel-
raum. Dieser beträgt bei einer Enig-
ma mit fünf Walzen 1023, was einer 
Zahl mit 27 Stellen entspricht. Woll-
te man also einen Enigma-Funk-
spruch durch Ausprobieren aller 
Möglichkeiten entziffern, so bräuch-
te man ohne technische Hilfe einen 
Zeitraum von mehreren Billionen 
Jahren – in der Tat eine ausweg- 
lose Angelegenheit.

Ähnlich wie im Ersten Weltkrieg 
waren sich die deutschen Funker 

Enigma, Gesamtansicht und Detailansicht der Stellräder einer Vierwalzen-
Enigma. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Enigma_(Maschine)
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hier jedoch viel zu sicher. Sie gingen 
davon aus bzw. konnten sich einfach 
nicht vorstellen, dass das maschinel-
le Prinzip der Enigma von Menschen 
entschlüsselt werden konnte.

Der erste Einbruch gelang hin-
gegen noch vor dem Zweiten Welt-
krieg mit der Unterstützung von 
Maschinen. Der polnische Mathe-
matiker Marian Rejewski konnte 
mit einer gekauften Enigma und 
großer Intuition beim Erraten der 
Walzenstellungen bereits 1932 ei-
nige Funksprüche decodieren. Be-
stimmte Gewohnheiten der deut-
schen Funker halfen ihm hierbei: 
So funkten sie zur Absicherung der 
Übertragung bestimmte Textteile 
doppelt. Rejeweski konnte also wis-
sen, dass einige Geheimtextbuch-
staben demselben Klartextbuchsta-
ben zugeteilt werden müssen (Bau-
er 2000:412). Noch vor dem Zweiten 
Weltkrieg verbesserten die Deut-
schen ihre Enigma jedoch solcher-
art, dass die Zugriffsversuche der 
polnischen Kryptoanalytiker unter-
bunden werden konnten. Ihr Wissen 
um die Funktionsweise der Enigma 
und die Entscheidung, eine Maschi-
ne zu bauen, um den kryptographi-
schen Vorsprung einer anderen Ma-
schine zu kompensieren, war jedoch 
ein wesentlicher Baustein beim 

zweiten Anlauf zur Entschlüsselung 
der Enigma.

Diesen Versuch unternahmen die 
Briten, die in Bletchley Park in der 
Nähe von London ein großes Dechif-
frierprojekt unter dem Decknamen 
„Ultra“ unterhielten. Schließlich 
waren die Kryptoanalysten unter 
der Leitung des Mathematikers Alan 
Turing schon 1940 fähig, den deut-
schen Funkverkehr fast zur Gänze 
zu entschlüsseln. Es gelang ihnen, 
eine Maschine zu bauen, die soge-
nannte „Turing-Bombe“, welche 
die Entschlüsselung von Enigma 
erheblich unterstützte. Entschei-
dend für die Dechiffrierung waren 
jedoch wieder Unbedachtsamkei-
ten seitens der Deutschen. Obwohl 
regelmäßige Übertragungsmuster 

im Funkverkehr vermieden werden 
sollten, wurden Routinemeldungen 
wie der Wetterbericht immer gleich 
angekündigt und jeden Tag zur sel-
ben Uhrzeit verschickt. Solche wie-
derkehrenden Zeichenfolgen hal-
fen den Codeknackern enorm, die 
täglich wechselnden Schlüssel im-
mer wieder aufs Neue zu berech-
nen und die abgefangenen Funk-
sprüche zu entziffern. Die Briten 
und bald auch die US-Amerikaner 
lasen so fast über den gesamten 
Zeitraum des Zweiten Weltkriegs 
nahezu den ganzen Funkverkehr 
der Deutschen mit (Beu tels pacher 
2002:35). Ihr Umgang mit diesem 
Wissen ist jedoch mindestens so 
beeindruckend wie die Dechiffrier-
leistung selbst. Obwohl das Mitle-
sen der Nachrichten eine riskan-
te Nähe zum Feind kreiert, schaff-
ten es die Briten, das Geheimnis 
ihrer erfolgreichen Dechiffrierung 
über das Ende des Zweiten Welt-
kriegs hinaus zu bewahren (Beutel-
spacher 2002:40). Erst in den 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
wurde der Erfolg der Briten nach 
und nach publik (Deavours/Kruh 
2002:15). Das Entschlüsseln der 
Enigma und die Fähigkeit, dieses 
Wissen so gezielt einzusetzen, dass 
der Feind nichts argwöhnte, dabei 
aber kriegswichtige Informationen 
an das eigene Militär weiterzulei-
ten, gilt vielen Historikern, Krypto-
logen und unmittelbar am Krieg be-
teiligten Generälen und Politikern 
als kriegsentscheidend. Winston  
Churchill soll zu König Georg VI. 
gesagt haben: „it was thanks to Ul-

Frontansicht der „Turing Bombe“, der Entschlüsselungsmaschine für Enigma. 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Enigma_%28Maschine%29#/media/

File:RebuiltBombeFrontView.jpg

Turing-Bombe und die Enigma bilden die Vorlage für das Drehbuch von „The 
Imitation Game. Ein streng geheimes Leben“ von Morten Tyldum. Der 2015 
angelaufene Film schildert das Leben Alan Turings und besonders dessen Rol-
le während der Enigma-Entschlüsselung. Ein Spielfilm muss natürlich drama-
tische Zuspitzungen schaffen, worunter die historische Genauigkeit ein wenig 
leidet. So erfindet der Film das Handlungsschema des genialen Turing, der 
den gesamten bürokratischen Ballast der britischen Militärhierarchie gegen 
sich hat und erst gegen Ende des Films überzeugen kann. Das erzeugt drama-
tische Spannung und ist für eine fiktionale Geschichte selbstverständlich legi-
tim. Diese Grundanlage des Drehbuchs entsteht jedoch aus einer Übertreibung 
der Tatsachen, die der Suche nach einer aufregenden Geschichte geschuldet ist. 
Dennoch bietet sich der Film als Anschauungsmaterial für den Geschichtsun-
terricht über die Rolle der Enigma im Zweiten Weltkrieg durchaus an. 
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tra that we won the war“ (Ford 
2013:249).

Ob kriegsentscheidend oder nicht, 
lässt sich wohl nicht mit Sicherheit 
sagen – dennoch hat dieser Wett-
streit zwischen Kryptographen und 
Kryptoanalytikern die Grundlagen 
für eine Entwicklung geschaffen, die 
die Welt der Datenverar beitung und 
medialen Kommu nikation grund-
legend revolutioniert hat. Die Tu-
ring-Bombe, erfun den um die Enig-
ma einzunehmen, lieferte die Basis 
für die ersten Computer (Beutels-
pacher 2002:36).

 
Resümee

Die Entwicklungen einer per se im 
Geheimen agierenden Wissenschaft 

stehen also nichtsdestotrotz eng mit 
soziopolitischen Veränderungen im 
Zusammenhang. Der Wettbewerb 
zwischen Kryptoanalytikern und 
Kryptographen hat eine Wirklich-
keit hervorgebracht, die uns heute 
bei unzähligen tagtäglichen Hand-
lungen begleitet. Ob wir eine gesi-
cherte Webseite aufrufen, unsere 
verschiedenen PIN-Codes in Banko-
maten, Zahlungsterminals, Handys 
oder Tablets eintippen, immer stüt-
zen wir uns dabei auf die Ergebnis-
se der Kryptologie in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese 
zu beschreiben, würde wenigstens 
ein kleines Büchlein füllen und ei-
niges mehr an mathematischen Er-
klärungen verlangen. Es sei hier je-
doch auf die mehrfach zitierten Wer-

ke Beutelspachers (2002) und Kip-
penhahns (1999) verwiesen. Sehr 
ansprechend ist in diesem Zusam-
menhang auch eine 2007 erschie-
nene Publikation des Mathemati-
kers Klaus Taschner: Zahl, Zeit, Zu-
fall. Alles Erfindung? 

Das Beispiel der Kryptographie 
zeigt eindrucksvoll, dass die Sphä-
ren des Geheimen und des Öffentli-
chen keine klar abgegrenzten Berei-
che sind. Vielmehr verhandeln sie in 
einem ständigen Disput ihre Gren-
zen neu, fordern sich gegenseitig 
heraus und erschaffen immer neue 
Instrumente, um die Grenzen zwi-
schen der Öffentlichkeit und dem 
Geheimen wenigstens zeitweise und 
versuchsweise zu bestimmen.



Michael Mitterauer

Das Beichtgeheimnis

Das Recht auf Privatsphäre gilt in 
allen modernen Demokratien als 
Menschenrecht und wird dement-
sprechend durch die Gesetzgebung 
geschützt. Zur Gefährdung dieses 
grundlegenden Rechts kommt es 
in der jüngsten Vergangenheit vor 
allem durch neue technologische 
Möglichkeiten wie Lauschangriff 
oder Videoüberwachung. Maßnah-
men des Datenschutzes sollen den 
zunehmenden Tendenzen des Ein-
dringens in die Privatsphäre ent-
gegenwirken. Einschlägige Rechts-
bestimmungen werden mehr und 
mehr zum Thema der politischen 
Diskussion,

Die rechtshistorisch gesehen 
weitaus älteste Bestimmung zum 
Schutz der Privatsphäre stellt das 
Beichtgeheimnis dar. Es reicht bis 
ins hohe Mittelalter zurück. Als 
„Beichtgeheimnis“, „Beichtsiegel“, 
lateinisch sigillum confessionis, 
bezeichnet man die pflichtmäßige 
Verschwiegenheit des Geistlichen 
in Bezug auf alles, was ihm in der 
Beichte anvertraut wird. Die Über-
tretung dieser Verschwiegenheits-
pflicht stand von Anfang an unter 
Androhung schwerer Strafen. Das 
Beichtgeheimnis erscheint so pri-
mär als eine Regelung des kanoni-
schen Rechts. Als Recht des Geist-
lichen auf Zeugnisverweigerung in 
Zivil- und Strafprozessen hat es in 
vielen Staaten auch in die säkulare 
Gesetzgebung Eingang gefunden.

Andere rechtliche Regelungen 
zum Schutz der Privatsphäre sind 
bedeutend jünger als das Beichtge-
heimnis. Das gilt etwa für das Recht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung, 
für das Briefgeheimnis, das Postge-
heimnis, das Telefongeheimnis wie 

verschiedene Ausdrucksformen des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung. 
Die Vorstellung einer Privatsphä-
re als eines allgemeinen Menschen-
rechts, das es gegenüber Eingriffen 
zu schützen gilt, reicht historisch 
nicht sehr weit zurück. Dasselbe gilt 
für Verschwiegenheitspflichten. Auf 
ein sehr hohes Alter geht sonst bloß 
die Schweigepflicht von Ärzten zu-
rück. Im Eid des Hippokrates heißt 
es: „Was ich bei der Behandlung 
oder auch außerhalb meiner Pra-
xis im Umgang mit Menschen sehe 
oder höre, werde ich verschweigen 
und als Geheimnis bewahren.“ Abge-
sehen von der Frage der Kontinuität 
solcher Eidesleistung – im Vergleich 
zum Beichtgeheimnis fehlt für lan-
ge historische Epochen ein institu-
tioneller Rahmen für Sanktionen 
im Fall der Übertretung. Die meis-
ten der heute geltenden beruflichen 
Verschwiegenheitspflichten erschei-
nen historisch relativ jung – etwa 
die der Anwälte, Notare, Bankiers, 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Versicherer oder auch der Sozialar-
beiter. Der priesterlichen Schweige-
pflicht des Beichtgeheimnisses sehr 
nahe stehend erscheint in der Ge-
genwart die des Psychiaters. In der 
Bezugnahme auf die persönliche Le-
bensgeschichte ergeben sich grund-
sätzlich zwischen Beichte und psy-
chotherapeutischer Tätigkeit funk-
tionale Parallelen.

Die Geschichte des Beichtge-
heimnisses ist eng mit der allge-
meinen Entwicklung des Bußwe-
sens in den christlichen Kirchen 
verbunden. Je nachdem, in welcher 
Form Schuldbekenntnisse ausge-
führt wurden, ist es zu einer unter-
schiedlichen Bedeutung des Beicht-

geheimnisses gekommen. Die Ent-
wicklung in der katholischen Kirche 
lässt sich diesbezüglich als ein Son-
derweg verstehen.

Als das entscheidende Sakrament 
der Sündenvergebung wurde im 
frühen Christentum zunächst die 
Taufe angesehen. In Hinblick auf 
die Erwartung einer nahen Endzeit 
war das ausreichend. Als diese Er-
wartung nicht eintraf, stellte sich 
die Frage, wie diejenigen, die sich 
nach der Taufe versündigten, eine 
Entlastung erreichen können. Ein 
selbstständiges Bußsakrament war 
nun notwendig. Dabei entwickelten 
sich zwei unterschiedliche Formen 
der Bußpraxis. Zunächst stand das 
öffentliche Sündenbekenntnis vor 
der Gemeinde im Vordergrund. Da-
neben entwickelte sich – wie man 
heute annimmt seit der Spätantike – 
die private Beichte als Einzelbeich-
te bei einem Mönch oder Priester – 
weil geheim ins Ohr gesprochen, 
später als „Ohrenbeichte“ bezeich-
net. Im Zusammenhang mit dieser 
privaten Einzelbeichte entstand das 
Beichtgeheimnis. Zur Verschwie-
genheit verpflichtet war bei dieser 
Praxis nur der „Beichtvater“, bei 
dem das Bekenntnis der Sünden er-
folgte. „Geheim“ war diese Bußpra-
xis aber auch für das „Beichtkind“, 
das nicht vor der ganzen Gemeinde 
bekennen musste.

In der Ostkirche findet sich ein 
früher Hinweis auf die Verschwie-
genheitspflicht des Beichtpries-
ters beim Patriarchen Johannes III. 
Scholastikos von Konstantinopel 
(565–577). Der im Frühmittelalter 
entstandene byzantinische Nomo-
kanon sieht im Kanon 120 für ei-
nen Beichtvater, der eine ihm ein-
bekannte Sünde publik macht, als 
Strafe vor: Suspension für drei Jah-
re, Verbot, die Kommunion häufi-
ger als einmal im Monat zu empfan-
gen, sowie die Pflicht, täglich hun-
dert Prostrationen zu verrichten, 
das bedeutet, sich im Altarraum der 
Kirche als Zeichen der Buße nieder-
zuwerfen. In der Westkirche wird in 
der Rechtssammlung des Decretum 
Gratiani um 1150 bestimmt, dass 
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der Priester, der Sünden eines Bü-
ßenden bekannt macht, grundsätz-
lich sein Amt verlieren soll.

In der lateinischen Kirche des 
Westens spielte in der Folgezeit 
die Ohrenbeichte – und mit ihr das 
Beichtgeheimnis – eine noch grö-
ßere Rolle als in der griechischen 
des Ostens. Unter dem Einfluss 
der in ganz Europa missionieren-
den iroschottischen Mönche hatte 
sich deren aus der Klosterbeichte 
stammende Form der Einzelbeich-
te weithin durchgesetzt. Das vier-
te Laterankonzil von 1215, das ins-
gesamt durch seine Beschlüsse die 
Kirchenverfassung der Westkirche 
maßgeblich beeinflusste, brach-
te hier im Bußwesen die entschei-
dende Wende. Im Kanon 21 wurde 
festgelegt: „Jeder Gläubige beider-
lei Geschlechts muss alljährlich we-
nigstens einmal seinem zuständigen 
Priester treulich beichten, die ihm 
auferlegte Buße nach Kräften voll-
ziehen und wenigstens zu Ostern 
das Sakrament der Eucharistie an-
dächtig empfangen.“ Mit dieser Fest-
legung auf jährliche Pflichtbeichte 
sowie auf Einzelbeichte wurde die 
kirchenrechtliche Situation defini-
tiv fixiert. Nur die Vorschrift, beim 
eigenen Pfarrer beichten zu müssen, 
wurde 1551 im Konzil von Trient all-
gemein aufgehoben.

Mit der Fixierung auf die obliga-
torische Einzelbeichte erhielt auch 
das Beichtgeheimnis erhöhte Be-
deutung. Das vierte Laterankon-
zil formulierte diesbezüglich: „Der 
Priester muss vorsichtig und klug 
sein, in die Wunden Wein und Öl 
zu gießen und die näheren Umstän-
de der Sünde und des Sünders ge-
nau erforschen, um zu finden, wel-
chen Rat er geben, welche Mittel er 
anwenden müsse, um den Kranken 
zu heilen. Auch muss er sich sehr 
hüten, den Sünder durch irgendein 
Wort oder Zeichen zu verraten, und 
wenn er wegen der Beichte den Rat 
eines klügeren Geistlichen einholen 
will, so darf er die Person dabei ja 
nicht andeuten. Wer eine im Beicht-
gericht ihm geoffenbarte Sünde be-
kannt macht, soll nicht nur des 

priesterlichen Amts entsetzt, son-
dern auch in ein strenges Kloster 
gesperrt werden, um Buße zu tun.“ 
Gerade die Erforschung der Umstän-
de sündigen Handelns erhöhte den 
Bekenntniszwang und damit den 
Einblick des Beichtpriesters in die 
persönliche Sphäre des Beichten-
den. Umso höher wurde seine Ver-
antwortlichkeit eingestuft. Papst In-
nozenz III., der das Konzil einberu-
fen hatte, formulierte diesbezüglich 
den oft wiederholten Satz: „Schwe-
rer nämlich sündigt ein Priester, 
der eine Sünde offenbart, als ein 
Mensch, der die Sünde begeht.“

Im Zeitalter der Reformation und 
der als Reaktion auf diese ausgelös-
ten Erneuerungsbewegung in der 
katholischen Kirche kam es zwi-
schen den einzelnen christlichen 
Konfessionen zu divergierenden 
Entwicklungen in Bußtheologie 
und Bußpraxis. Von den Reforma-
toren lehnten Ulrich Zwingli, Hein-
rich Bullinger und Johannes Calvin 
die Einzelbeichte als „nichtbiblisch“ 
ab. Martin Luther wandte sich zwar 
gegen jeden menschlichen Beitrag 
zur Sündenvergebung wie die For-
derung, sämtliche Sünden beich-
ten zu müssen, oder die Gewinnung 
von Ablässen zum Nachlass der Sün-
denstrafen, befürwortete jedoch die 
Einzelbeichte. Er selbst beichtete 
regelmäßig in dieser Form. In der 
Confessio Augustana von 1530 wird 
ausdrücklich an der Privatbeichte 
festgehalten, allerdings jeder Zwang 
dazu abgelehnt – und damit die seit 
dem vierten Laterankonzil geltende 
Regel. In der Praxis der evangelisch-
lutherischen Kirchen trat das pri-
vate Sündenbekenntnis mehr und 
mehr zurück. Ähnliches gilt für die 
Anglikanische Kirche. Wo in den 
Kirchen der Reformation an der Ein-
zelbeichte festgehalten wurde, dort 
galt auch weiterhin das Beichtge-
heimnis. Gegenüber der Kritik der 
Reformatoren beharrte die katho-
lische Kirche auf der im Hochmit-
telalter entwickelten Theologie der 
Buße und verstärkte in der Praxis 
den Druck zur regelmäßigen Oh-
renbeichte. Zur Kontrolle, ob alle 

Pfarrangehörigen in der vorösterli-
chen Zeit ihrer Verpflichtung dazu 
nachgekommen waren, wurden so-
genannte Libri status animarum, 
zu deutsch „Seelenbücher“, als Ver-
zeichnis aller in den einzelnen Häu-
sern der Pfarre lebenden Haushalts-
angehörigen angelegt – eine Vor-
form späterer Volkszählungslisten. 
Auch die Ausgabe von „Beichtzet-
teln“ beim Sakramentenempfang 
diente dieser Kontrollfunktion. Wer 
sich nicht dem Beichtzwang stellte, 
galt als der Häresie verdächtig. So 
führte die Auseinandersetzung der 
Konfessionen in der frühen Neuzeit 
in der katholischen Kirche zu einer 
Intensivierung der Einzelbeichte. 
Mit ihr nahm hier auch die Bedeu-
tung des Beichtgeheimnisses zu.

Die unterschiedliche Bedeutung 
von Einzelbeichte und Beichtge-
heimnis in den verschiedenen Kon-
fessionen erscheint schon rein äu-
ßerlich an der Einrichtung des 
Beichtstuhls in den Kirchen er-
kennbar. In den Gotteshäusern re-
formierter Bekenntnisse fehlen 
Beichtstühle grundsätzlich. In lu-
therischen Kirchen gibt es sie noch 
bis ins 18. Jahrhundert hinein – 
zum Teil in sehr eindrucksvollen 
Beispielen. In katholischen Kir-
chen begegnen sie – jedenfalls seit 
der Barockzeit – als selbstverständ-
liches Inventar. In ihrer Platzierung 
im Kirchenraum wie in ihrer inne-
ren Gestaltung verbinden sie Privat-
heit des Sündenbekenntnisses mit 
Kontrolle des Sakramentenemp-
fangs durch den Klerus und die Öf-
fentlichkeit der Pfarrgemeinde in 
ganz besonderer Weise. Die älteste 
Form des Beichtstuhls war ein rea-
ler Stuhl, auf dem der Beichtpries-
ter Platz nahm, während der Beich-
tende neben ihm am Boden kniete. 
Der Stuhl repräsentierte den hoheit-
lich-richterlichen Charakter der sa-
kramentalen Sündenvergebung. 
Der Beichtpriester war ja zu deren 
Vollzug durch den Bischof als Inha-
ber der kathedra, also des Richter-
stuhls, autorisiert, dem in Nachfol-
ge der Apostel die Gewalt „zu binden 
und zu lösen“ von Christus übertra-
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gen gedacht wurde. Der Platz dieses 
priesterlichen Richterstuhls war im 
Kirchenraum nahe dem Altar oder 
in einem Seitenschiff – jedenfalls an 
heiligem Ort und gut eingesehen. 
Als leise ins Ohr des Priesters ge-
sprochenes Sündenbekenntnis blieb 
dessen Inhalt trotzdem geheim. 

Die bis heute dominante Form 
des Beichtstuhls entstand mit der 
Intensivierung der katholischen 
Beichtpraxis in Anschluss an die Be-
schlüsse des Konzils von Trient. Es 
handelt sich um ein fast geschlosse-
nes Möbelstück – oft kunstvoll ver-
ziert –, das in zumindest zwei, in der 
Regel aber in drei Innenräume un-
terteilt ist. Der Mittelteil ist für den 
Beichtpriester bestimmt. Sein Stuhl 
ist der Tür des Beichtstuhls zuge-
wandt – nicht den für die Gläubigen 
bestimmten Seitenteilen, die jeweils 
durch eine Trennwand abgeschirmt 
sind. Nach beiden Seiten hin ha-
ben die Trennwände eine vergitter-

te Öffnung, durch die die Beichten-
den ihr Bekenntnis sprechen. Für 
den Priester geht es ums Hören, 
nicht ums Sehen. Die Öffnungen in 
den Trennwänden lassen sich ver-
schließen, wenn alternierend von 
beiden Seitenteilen aus gebeichtet 
wird. Das Beichtgeheimnis muss ja 
auch gegenüber den anderen Beich-
tenden gewahrt werden. Außerhalb 
des Beichtstuhls gilt es für die War-
tenden, Abstand zu halten. Kollek-
tive Beichttermine für die Pfarrge-
meinde oder für Gruppen von Wall-
fahrern werfen auch diesbezüglich 
Probleme der Geheimhaltung auf. 
In der künstlerischen Ausgestal-
tung von Beichtstühlen findet sich 
vielfach das Motiv der Rose. Seit der 
Antike bedeutet die Rose ein Zei-
chen der Verschwiegenheit. An Or-
ten, wo die Rose angebracht ist, gilt 
es, über dort gesprochene Dinge die 
Schweigepflicht zu wahren. Papst 
Hadrian VI. (1522–1523) ließ des-

halb im Schnitzwerk von Beicht-
stühlen Rosen anbringen. Diese 
Ausgestaltungsform hielt sich. Im 
Kontext des katholischen Bußwe-
sens gewann sub rosa eine ähnliche 
Bedeutung wie sub sigillo, also un-
ter dem Siegel des Beichtgeheimnis-
ses gesprochen. Die besondere Be-
deutung, die dem Beichtgeheimnis 
in der katholischen Kirche im Ba-
rockzeitalter beigemessen wurde, 
kommt auch in der spezifischen Hei-
ligenverehrung der Zeit zum Aus-
druck. Vor allem der Kult des hei-
ligen Johannes Nepomuk verdient 
in diesem Zusammenhang Erwäh-
nung. Johannes war Generalvikar 
des Erzbischofs von Prag zur Zeit 
König Wenzels IV. (1378–1400). In 
einem Konflikt zwischen Erzbischof 
und König um die Errichtung eines 
Bistums in Westböhmen wurde er 
1393 auf Befehl des Königs gefol-
tert und durch Sturz von der Karls-
brücke in die Moldau ermordet. Im 

Offene Beichtstühle in der Kirche Gesù Nuovo in Neapel; hier scheint es den Beichtenden überlassen, ‚wieviel‘ sie von sich zeigen 
wollen, da die Beichte sowohl von vorne, als auch von den Seiten abgenommen werden kann. 

Quelle: © Heinz-Josef Lücking 2008, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Beichtstuhl#/media/File:Confessionals_-_Beichtst%C3%BChle_-_Gesu_Nuovo_-_Neapel_-_Naples.JPG
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Darstellung der Beichte von Königin Sophie Euphemia, der Gattin Wenzels IV. von Böhmen, bei Johannes Nepomuk; Servitenkirche 
Wien. Foto: © Eduard Fuchs 2015 

Volk verehrte man ihn als Märtyrer. 
Schon wenige Jahrzehnte nach sei-
nem Tod entstand die Legende, Kö-
nig Wenzel hätte seine Frau der Un-
treue verdächtigt, Johannes aber als 
deren Beichtvater über ihr Beicht-
bekenntnis zu sprechen verweigert. 
Dieser galt deshalb als Märtyrer für 
das Beichtgeheimnis und wurde als 
solcher seit dem 16. Jahrhundert in 
Böhmen verehrt. Im Zuge von Reka-
tholisierungsbestrebungen breitete 
sich sein Kult in der ganzen Habs-
burgermonarchie aus. 1721 wur-
de er selig-, 1729 heiliggesprochen. 
Seine Darstellung im Priesterge-
wand mit dem Kreuz und der Mär-
tyrerpalme in der Hand findet sich 
nicht nur in Kirchen, sondern auch 
auf öffentlichen Plätzen, entspre-
chend dem Ort seiner Ermordung 
vor allem auf Brücken. Innerhalb 
der Habsburgermonarchie wurde 
er in der Barockzeit gleichsam als 
„Staatsheiliger“ verehrt. Für die 
ganze katholische Kirche galt er als 
Patron der Beichtväter. Kein ande-

rer Märtyrer des Beichtgeheimnis-
ses kam ihm an Verehrung gleich – 
nicht der Jesuit Henry Garnet, der 
1605, als er die Beichte abnahm, 
von der „Gunpowder Plot“ gegen 
das englische Parlament Kennt-
nis erhielt, aber keine Information 
über die Verschwörung weitergab 
und deshalb im folgenden Jahr als 
Hochverräter hingerichtet wurde; 
nicht der mährische Priester Johan-
nes Sarkander, der 1620 beim Auf-
stand der protestantischen Stände 
gegen die Habsburger gefoltert wur-
de, um Inhalte der Beichten seines 
Herren, des ehemaligen Statthalters 
von Mähren, Ladislaus Popel von 
Lobkowitz, bekannt zu geben und – 
ohne etwas verraten zu haben – an 
den Folgen der Folter verstarb;  auch 
nicht der böhmische Priester An-
dreas Faulhaber, den König Fried-
rich II. von Preußen 1757 hängen 
ließ, weil er angeblich katholische 
Soldaten in der Beichte zur Deserti-
on ermuntert hatte. Sie alle wurden 
aufgrund Ihres heroischen Einsat-

zes für das Beichtgeheimnis heilig-
gesprochen – um keinen von ihnen 
entstand aber auch nur ansatzweise 
ein ähnlicher Kult wie um den ver-
meintlichen Beichtvater der fälsch-
lich der Untreue beschuldigten Kö-
nigin. 

Eine hohe politische Bedeutung 
gewann das Beichtgeheimnis vor 
allem durch die besondere Vertrau-
ensstellung, die Beichtväter von 
Fürsten und ihrer Familienange-
hörigen seit dem Spätmittelalter an 
europäischen Höfen erlangten. Ent-
sprechend den Bestimmungen des 
vierten Laterankonzils waren ja zu-
nächst auch die Fürsten in der Wahl 
des Beichtvaters nicht frei, sondern 
dem nach der Kirchenverfassung 
zuständigen Geistlichen gegenüber 
zur Beichte verpflichtet. Die Aus-
nahmeentwicklung setzte in Frank-
reich ein. König Ludwig IX. erlang-
te 1243 vom Papst das Recht, einem 
seiner Kapläne nach freier Wahl zu 
beichten. Dieser durfte ihm – ohne 
Einschaltung des jeweiligen Ortsbi-



24 • h i s to r i s c h e  s o z i a l k u n d e

schofs – die Absolution in allen Fäl-
len erteilen außer bei Sünden, de-
ren Schwere eine Konsultation des 
Papstes erforderte. Bald darauf er-
hielt er auch das Recht, den König 
von allen Gelübden mit Ausnah-
me des Kreuzzugsversprechens zu 
entbinden. Unter dem Schutz des 
Beichtgeheimnisses war der Confes-
seur du roi nicht nur Seelenführer 
des Königs, sondern auch oberster 
Richter über dessen Verfehlungen. 
Ähnliche Rechte wurden bald da-
rauf vom Papst auch der Königin-
Mutter bzw. der Königin für ihre 
frei gewählten Beichtväter gewährt.

Der Confesseur du roi blieb in 
Frankreich vom 13. bis weit hinein 
ins 18. Jahrhundert eine mächtige 
kirchen- und staatspolitische Ins-
titution. Weitgehend vergleichbar 
verlief die Entwicklung an den Kö-
nigshöfen der Iberischen Halbinsel. 
Auch hier erlangten die Beichtvä-
ter aufgrund ihrer Vertrauensstel-
lung als Spender des Beichtsakra-
ments eine nahezu unkontrollier-
bare Position. Karl V. ist als König 
von Spanien wie als römisch-deut-
scher Kaiser sehr stark unter dem 
Einfluss seiner Beichtväter gestan-
den. In dieser Funktion wirkte etwa 
der Franziskanermönch Jean Glapi-
on bei dem so folgenreichen Reichs-
tag von Worms 1521. Der päpstli-
che Gesandte schrieb über ihn, dass 
„das Wort des Beichtvaters für die 
feste Haltung des Kaisers, der al-
lein zuverlässig ist, sehr viel, ja fast 
alles bedeutet und besonders, dass 
der Kaiser in der lutherischen Frage 
handeln wird, je nachdem ihm das 
Gewissen gestärkt werden wird.“ In 
Hinblick auf die Verschwiegenheits-
pflicht des Beichtsakraments lässt 
sich die oft entscheidende Rolle von 
Beichtvätern im weltpolitischen, 
kirchenpolitischen und staatspoli-
tischen Geschehen eher nur aus-
nahmsweise so konkret fassen wie 
in diesem Fall. Dass der Einfluss 
der Beichtväter in der frühen Neu-
zeit in allen katholischen Ländern 
sehr stark war, steht jedoch völlig 
außer Zweifel. Vor allem handelte es 
sich dabei um eine Beratungsfunkti-

on, die außerhalb der 
nach den Traditionen 
des Lehenswesens zu 
„Rat und Hilfe“ ge-
genüber dem Fürsten 
legitimierten Adels-
gruppen und mitun-
ter im Gegensatz zu 
diesen stand. Das Bei-
spiel eines oberöster-
reichischen Jesuiten, 
der als Beichtvater 
am spanischen Kö-
nigshof in Schwierig-
keiten geriet, möge 
dieses Spannungsfeld 
illustrieren. Johann 
Eberhard Graf Neid-
hardt war ursprüng-
lich Lehrer und dann 
Beichtvater der Erz-
herzogin Maria Anna, 
einer Schwester Kai-
ser Leopolds I. Als die-
se mit ihrem habsbur-
gischen Verwandten, 
König Philipp IV. von 
Spanien, verheiratet 
wurde, folgte er ihr 1649 nach Ma-
drid. Nach Philipps Tod folgte der 
regierungsunfähige Karl II. unter 
der Regentschaft der Königin-Mut-
ter. Der wahre Regent, der im Hin-
tergrund die Fäden zog, war jedoch 
deren Beichtvater. Es dauerte viele 
Jahre, bis es der Adelsopposition ge-
lang, ihn zum Verlassen des Landes 
zu zwingen.

Die Beichtväter der Fürsten und 
ihrer Familienangehörigen wurden 
im Spätmittelalter und zum Teil 
noch in der frühen Neuzeit aus den 
Reihen der Bettelorden gewählt. Vor 
allem die Angehörigen des Prediger-
ordens der Dominikaner waren in 
dieser Funktion sehr gefragt. Seit 
dem ausgehenden 16. Jahrhundert 
setzten sich ihnen gegenüber die 
Jesuiten als der vorherrschende Or-
den durch, aus dem die Beichtvä-
ter gewählt wurden. Dieser damals 
noch junge Orden nahm sich in der 
katholische Erneuerungsbewegung 
nach der Reformation in ganz be-
sonderer Weise um die Intensivie-
rung der Beichte an. Im Zuge der 

Rekatholisierung bemühte sich die 
Ordensgemeinschaft um Einfluss 
an den katholischen Fürstenhö-
fen. Es gelang ihr relativ rasch, sich 
diesbezüglich durchzusetzen – bei 
den Bourbonen in Paris bzw. Ver-
sailles, bei den Wittelsbachern in 
München, bei den Habsburgern so-
wohl in Madrid als auch in Wien, 
Graz und Innsbruck. Der enorme 
Einfluss der Jesuiten an den Fürs-
tenhöfen rief rasch die Kritiker auf 
den Plan. Der Jesuitengeneral Clau-
dio Aquaviva versuchte schon 1602 
durch eine eigene Verhaltensord-
nung für fürstliche Beichtväter De 
Confessionariis Principum gegen-
zusteuern. Sowohl die Zahl der jesu-
itischen Beichtpriester als auch die 
Kritik an deren politischem Einfluss 
nahm weiterhin zu. Vor allem unter 
dem Druck der bourbonischen Fürs-
tenhöfe in Paris, Madrid und Neapel 
verfügte Papst Clemens XIV. in der 
Bulle Dominus ac redemptor nos-
ter 1773 die Aufhebung des Ordens. 
Unter den Vorwürfen, die gegen ihn 
laut wurden, erscheint auch die Ver-

Johann Eberhard Graf Neidhardt als Kardinal, Alonso 
del Arco 1674 (Museo Nacional del Prado).

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:El_cardenal_
Juan_Everardo_Nithard.jpg
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letzung des Beichtgeheimnisses. In 
Wien leistete Kaiserin Maria There-
sia anfänglich gegen die päpstliche 
Maßnahme Widerstand. Wie in an-
tijesuitischem Schrifttum behaup-
tet wird, gab sie ihn erst auf, als ihr 
Gesandter in Rom ihr eine Abschrift 
ihrer bei einem Jesuitenpater geleis-
teten Beichte übersandte.

Die Vorwürfe gegen die Beicht-
praxis der Jesuiten setzten sich nach 
deren Aufhebung als Kritik an der 
allgemeinen katholischen Beicht-
praxis, die der Orden so lange und 
so maßgeblich beeinflusst hatte, im 
19. Jahrhundert fort. Das Beichtge-
heimnis spielte dabei insofern eine 
Rolle, als es eine individuelle See-
lenführung unabhängig von tradi-
tionellen Autoritätsverhältnissen 
ermöglichte. 1845 veröffentlichte 
Jules Michelet sein so einflussrei-
ches Buch „Le prêtre, la femme et 
la famille“. Der Beichtstuhl war für 
ihn der Ort des großen Einflusses, 

den der Priester auf die Frau – und 
sie wurde von ihm hier in erster Li-
nie als Ehefrau verstanden – aus-
üben konnte. Bei den Beichtpries-
tern handelte es sich seiner Meinung 
nach nicht nur um Feinde des mo-
dernen Geistes, sondern auch um 
Feinde von Ehe und Familie. Der 
Antiklerikalismus der Zeit sah in 
Ohrenbeichte und Beichtgeheim-
nis ein wichtiges Thema der Ausei-
nandersetzung. Trotz vieler Anfein-
dungen – das 19. Jahrhundert wur-
de in den katholischen Ländern zur 
Blütezeit der Beichtpraxis. Auch in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts hielt diese Entwicklung noch 
an. Die Gegenbewegung setzte – 
man könnte sagen paradoxerweise – 
erst gleichzeitig mit den Reformen 
des Zweiten Vatikanischen Konzils 
ein. Inwieweit innerkirchliche, in-
wieweit allgemein gesellschaftliche 
Emanzipationsbewegungen dafür 
maßgeblich waren, ist ein noch of-

fener Gegenstand der Debatte. Das 
Festhalten am Beichtgeheimnis hat 
dabei wohl kaum eine Rolle gespielt. 
Die Schweigepflicht der Beichtpries-
ter wurde erst wieder zum gesell-
schaftlichen Thema, als es um Miss-
brauchsvorwürfe innerhalb des Kle-
rus ging – jetzt also im Kontext von 
Priestern im Verhältnis zu ihren 
Beichtvätern und deren Belangbar-
keit in Strafprozessen.

Die Diskussion der Geschichts-
wissenschaft, der Soziologie, der 
Anthropologie hat die Entwicklung 
des christlichen Bußwesens in neu-
erer Zeit verschiedentlich aufge-
griffen. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Sozialdisziplinierung auf 
der einen Seite, von Prozessen der 
Individualisierung auf der anderen 
steht dabei im Vordergrund. Dem 
Beichtgeheimnis als Bedingungsfak-
tor von Privatsphäre könnte in die-
sem Kontext besondere Bedeutung 
zukommen.



Li Gerhalter

Konventionelle Geheimnisse
Tagebücher von Jugendlichen in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts

Wahrscheinlich sind Tagebücher 
jene Selbstzeugnisse, die von den 
meisten Menschen spontan mit dem 
Begriff ‚Geheimnis‘ assoziiert oder 
sogar gleichgesetzt werden. Dies 
zeigt sich etwa in der Verwendung 
des Wortes „Tagebuch“ in verschie-
denen, aktuell populären Fernseh-
formaten wie etwa der Fantasy-Se-
rie „The Vampire Diaries“, die von 
CW Television Network derzeit in 
der sechsten Staffel ausgestrahlt 
wird und, grob gesagt, von den Ver-
wicklungen einer Teenagerin mit 
einer Gruppe von Vampiren han-
delt. In der Pseudo-Doku-Soap „X-
Diaries – love, sun & fun“, produ-
ziert seit 2010 von RTL 2, werden 
erfundene Urlaubsgeschichten von 
Cliquen, Familien und Paaren ge-
zeigt. Während die Hauptprotago-
nistin der Arztserie „Doctor’s Dia-
ry“ (RTL und ORF, 2008–2011) we-
nigstens am Rande jeder Folge im 
Bett lümmelt und ihre Liebesver-
wirrungen in einem rosa Heft fest-
hält, spielen Tagebücher in den zwei 
erstgenannten Serien keine Rolle. 
Dass der Begriff dennoch in den Ti-
tel von beiden übernommen wur-
de, liegt vermutlich an der Idee, das 
Wort „Tagebuch“ würde persönliche 
oder sogar geheime Informationen 
über die Akteurinnen und Akteure 
versprechen – und dadurch neugie-
rig machen.

Ähnliche Vorannahmen werden 
häufig auch real verfassten Tagebü-
chern von Jugendlichen unterstellt. 
Sicherlich haben die einen oder an-
deren darin ihre geheimsten Gedan-
ken niedergeschrieben oder von Er-
eignissen berichtet, die keine ande-
re Person wissen sollte. Allgemein 

waren und sind die Aufzeichnun-
gen zumeist aber sehr vielfältig und 
haben viele verschiedene Themen 
zum Inhalt. Tägliche Berichte über 
das Wetter kommen ebenso vor wie 
ausführliche Erörterungen der ge-
lesenen Literatur oder des Lernstof-
fes in der Schule, sachlich verfasste 
Erlebnisberichte, akribische Auflis-
tungen, phantastische Zukunfts-
vorstellungen oder Erinnerungen 
an vergangene Ereignisse etc. Das 
Führen eines Tagebuchs konnte und 
kann für Jugendliche verschiedene 
Gründe und Funktionen haben, die 
möglicherweise auch gleichzeitig 
und parallel in ein und demselben 
Buch verfolgt werden. Einige die-
ser Gründe und Funktionen sollen 
im Folgenden dargestellt werden, 
bevor dann konkret auf den Aspekt 
‚Geheimnisse‘ in Tagebüchern ein-
gegangen wird. ‚Geheimnisse‘ wer-
den hier verstanden als „eine Form 
des kommunikativen Handelns“, 
also als eine eigene „Kommunikati-
onsform“, wie es etwa die Kommu-
nikationswissenschaftlerin Claudia 
Schirrmeister in Rekurs auf die Ar-
beiten des Soziologen und Philoso-
phen Georg Simmel (1858–1918) 
formuliert hat (Schirrmeister 2004: 
33, 34-40). Der Fokus wird dabei auf 
den Aufzeichnungen von Mädchen 
und jungen Frauen aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts liegen, 
die Quellengrundlage sind Tagebü-
cher aus verschiedenen Sammlun-
gen und Archiven. Zu Beginn wird 
aber kursorisch dargestellt, auf wel-
che Weise Tagebücher in der aktuel-
len historischen Forschung verwen-
det werden.

Tagebücher als historische 
Quellen

Ein Großteil der theoretischen 
Grundlagen zum Thema Tagebücher 
kam aus den Literatur- und nicht 
aus den Geschichtswissenschaften. 
Insbesondere die (zumeist anglo-
amerikanische) feministische For-
schung hat schon seit den 1980er 
Jahren vielfältige Ergebnisse dazu 
vorgelegt (dazu u.a. Bunkers/Huff 
1996). Derzeit werden Tagebücher 
verstärkt auch wieder von Histori-
kerinnen und Historikern beforscht. 
(Als Überblick zu Selbstzeugnissen 
als Quellen in den Geschichtswis-
senschaften: Depkat 2014.) Lange 
Zeit wurde dabei hauptsächlich der 
Inhalt der Aufzeichnungen analy-
siert und etwa dafür herangezogen, 
um ‚mehr‘ über historische Ereig-
nisse herauszufinden, um die Mei-
nung von Einzelnen zu bestimm-
ten Themen zu erfahren oder auch 
nur um historische Ereignisse mit 
pointieren Aussagen von sogenann-
ten ‚Zeitzeuginnen‘ oder ‚Zeitzeu-
gen‘ gewürzt zu ‚illustrieren‘. In 
neueren Forschungsansätzen wird 
bei der historischen Analyse einer 
Tagebuchquelle auch vermehrt da-
rauf geachtet, warum sie überhaupt 
verfasst wurde, welche Funktion das 
Schreiben für die einzelne Person 
hatte, welche verschiedenen For-
men sich dazu etablierten etc. In 
diesem Zusammenhang können drei 
Buchpublikationen genannt wer-
den. Der Band „@bsolut privat!?“ 
ist 2008 anlässlich der gleichnami-
gen Ausstellung in den Kommuni-
kationsmuseen Frankfurt, Nürnberg 
und Berlin erschienen (Gold/Holm/
Bös/Nowak 2009). Darin werden in 
zwei historischen Darstellungen das 
Medium Tagebuch (Holm 2009) so-
wie das Medium Weblog (Nowak, 
1/2009) kontextualisiert. In meh-
reren kurzen Essays werden einzel-
ne Quellenbeispiele wie etwa das im 
Versteck vor den Nationalsozialisten 
geschriebene und später „meist ge-
lesene Tagebuch der Welt“ von Anne 
Frank (1929–1945) (Nowak 2/2009) 
vorgestellt. Das aufwändig gestalte-
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te Buch enthält überdies viele Ab-
bildungen, was auch optisch einen 
Eindruck der großen Vielfalt des 
diaristischen Schreibens gibt. Zwei 
Sammelbände mit Erscheinungs-
jahr 2015 beinhalten zahlreiche Ein-
zelstudien über das Tagebuchschrei-
ben. Mehrere der Beiträge basieren 
dabei auf Qualifikationsarbeiten und 
könnten damit auch zu Themen von 
Masterarbeiten oder Dissertationen 
anregen. Der in dem Band „Selbst-
reflexionen und Weltdeutungen“ 
(Steuwer/Graf 2015) enthaltene 
Beitrag von mir ist auch die Basis 
für den vorliegenden Text. Im Band 
„Krieg – Politik – Schreiben“ (Ger-
halter/Hämmerle 2015) findet sich 
u.a. eine umfangreiche Einleitung 
zu „Tagebuch – Geschlecht – Genre 
im 19. und 20. Jahrhundert“ (Häm-
merle/Gerhalter 2015), die als wei-
terführende Lektüre zu diesem Bei-
trag dienen kann.

Meine Schwerpunktsetzung auf 
Aufzeichnungen von Mädchen und 
jungen Frauen liegt u.a. daran, dass 
sie seit dem 19. Jahrhundert beson-
ders oft Tagebücher geführt haben, 
was wiederum mit den bürgerlichen 
Konventionen und Erziehungsidea-
len im Zusammenhang stand. (Als 
Überblick dazu: Hämmerle 2006.) 
Von den Forschungsarbeiten zu Ta-
gebüchern bürgerlicher Mädchen 
vom späten 18. Jahrhundert bis zur 
Zeit des Ersten Weltkrieges sind ins-
besondere jene des französischen 
Literaturwissenschaftlers Philip-
pe Lejeune zu nennen (u.a. Lejeu-
ne 1996). Mit Tagebüchern von Ju-
gendlichen im und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg hat sich zuletzt u.a. 
der deutsche Historiker Benjamin 
Möckel beschäftigt (Möckel 2014).

Tagebücher als Quellen für die 
Jugendpsychologie der 1920er 
und 1930er Jahre

Seit Ende des 19. Jahrhunderts kam 
es unter Jugendlichen (beider Ge-
schlechter) mehr und mehr auf, ein 
Tagebuch zu führen. Diese werden 
nun nicht nur im Nachhinein von 
Historikerinnen und Historikern be-

forscht – sie standen auch schon in 
den 1920er Jahren im Interesse pä-
dagogischer und vor allem psycholo-
gischer Forschungen. Bekannt sind 
davon vor allem die Arbeiten der 
Jugendpsychologin Charlotte Büh-
ler (1893–1974) und ihres großen 
Teams, die zwischen 1923 und 1938 
in Wien durchgeführt wurden, be-
vor das Ehepaar Bühler vor den Na-
tionalsozialisten flüchten musste. 
Es wurde eine Sammlung von Ta-
gebüchern aufgebaut (die allerdings 
im Zweiten Weltkrieg verloren ging, 
dazu u.a. Gerhalter 2010), mehrere 
davon wurden auch als Editionen 
veröffentlicht (dazu u.a. Soff 1989). 
Breit rezipiert wurde dabei u.a. 
Charlotte Bühlers Einschätzung, 
warum Jugendliche überhaupt ein 
Tagebuch führen würden. Für sie 
handelte es sich dabei um eine der 
möglichen Formen der „gesetzmä-
ßigen und spezifischen Erlebnis-
weise des Reifungsalters“ (Bühler 
1925:X), also um etwas, das für Ju-
gendliche ‚typisch‘ wäre. Anlass sei 
„der einfache Trieb, sich irgendwie 
über Dinge, die mit seinem Leben 
zusammenhängen, auszusprechen. 
(…) [M]an muß annehmen, daß den 
Tb.schreiber Dinge beschäftigen, 
mit denen er allein sein will oder 
muß“ (Bühler 1925:VIIIf.). Die For-
mulierung, das Tagebuch sei eine 
Möglichkeit, um sich „auszuspre-
chen“, wurde von Schreiberinnen 
auch selbst verwendet: „Ich bin so 
froh daß ich dieses Büchlein hab, 
wenn ich jemanden meine Gedan-
ken mittheilen kann dann fühl ich 
mich wohl. Es ist mir als ob ich an 
der Seite einer lieben Freundin säße 
und ihr meine Erlebnisse erzählte“, 
hielt etwa die 21-jährige Augusta  
Carolina Holzleitner aus Enns im 
Jänner 1898 fest (SFN NL 97). Das 
Tagebuch als ‚beste Freundin‘, die 
Schreibenden, die ‚alleine sein wol-
len‘ etc. Das alles sind Zuschreibun-
gen, die förmlich davon ausgehen, 
dass diaristische Aufzeichnungen 
Informationen enthalten würden, 
die ‚geheim‘ sind. Wie kam es nun 
aber dazu, dass Jugendliche ihre Ge-
danken, die sie eigentlich mit nie-

mand teilen wollten, ausgerechnet 
schriftlich ausdrückten, also auf Pa-
pier festhielten – und damit mögli-
cherweise für andere Personen auf-
findbar und nachlesbar machten?

Charlotte Bühlers Erklärungen 
waren psychologische, was ja ihrer 
Profession entsprach. Für eine kul-
tur- und geschichtswissenschaftli-
che Herangehensweise sind sie als 
zeitgenössische Resultate ihrer For-
schungs-Disziplin anzusehen, die 
entsprechend zeitlich und wissen-
schaftshistorisch einzuordnen sind. 
Historikerinnen und Historiker sind 
zudem gefordert, die kulturellen, 
sozialen, politischen etc. Hinter-
gründe und Kontexte eines Phäno-
mens (wie dem des Tagebuchschrei-
bens) zu analysieren. Diesen Zugang 
wählte nun ebenfalls bereits in den 
1920er Jahren der Reformpädago-
ge und Psychoanalytiker Siegfried 
Bernfeld (1892–1953). Er sah im 
Tagebuchschreiben eine „Tradition“ 
oder einen „literarischen Brauch“, 
den Jugendliche als ‚Mode‘ ausüb-
ten, die sie nachahmten. In seinen 
Einschätzungen der Funktionen, die 
das Tagebuchschreiben für Jugend-
liche haben konnte, unterschied er 
sich nicht von Charlotte Bühler. Für 
ihn war aber weiterführend die Fra-
ge zentral, wie sie „zur Kenntnis 
dieser Normen und des Brauches 
überhaupt gelangt“ waren (Bernfeld 
1931:1-6), wie sie also auf die Idee 
dazu gekommen sind. Seiner Beob-
achtung nach konnten die Motivati-
onen dazu von verschiedenen Seiten 
herrühren (Bernfeld 1931:127-130):
■ So haben vielfach Eltern oder 

Lehrpersonen das Schreiben an-
geregt.

■ Es konnten auch veröffentlich-
te Tagebücher als Vorbilder die-
nen. Im späteren 19. Jahrhun-
dert war es gängig, persönliche 
Aufzeichnungen (die freilich ent-
sprechend bearbeitet waren) als 
Bücher herauszubringen. Ein 
Bestseller war zum Beispiel das 
Tagebuch der jungen Künstlerin 
Marie Bashkirtseff (1858–1884), 
welches bereits drei Jahre nach 
ihrem Tod als Edition erschienen 
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ist. Die Vorbilder konnten aber 
auch Tagebücher von Freundin-
nen oder Freunden sein.

■ Die Anregung zum Schreiben 
konnte weiters aus der fiktiven 
Literatur kommen, wie es die 
14-jährige Wienerin Stephanie 
Johne im September 1933 be-
schrieb: „Durch den Roman ‚Zwei 
Menschen‘ von Richard Voss an-
geregt, möchte auch ich ein Ta-
gebuch führen. Hoffentlich endet 
es nicht so traurig wie bei diesem 
Junker Rochus.“ (SFN NL 40)

■ Einen zusätzlichen wichtigen 
Faktor für den Erfolg des Medi-
ums Jugendtagebuch sah Sieg-
fried Bernfeld schließlich in ihrer 
Bewerbung durch den Papierhan-
del, der sie ja angeboten hat – und 
der seine Waren auch verkaufen 
wollte. Dabei war die Produktpa-
lette sehr breit. Diese reichte von 
aufwändig gemachten, hart ge-
bundenen Büchern mit seitlich 
angebrachtem Schloss bis hin zu 
einfachen Hausübungsheften, die 
den Titel „Tagebuch“ aufgedruckt 
hatten, wie es von der deutschen 
Bürgerschülerin Fanny W. aus 
der Zeit von 1913 bis 1917 vor-
liegt (WKBA 5514) (Abb. 1).

Diese unterschiedlichen kulturwis-
senschaftlichen Hintergründe sind 
die Ausgangspunkte für meine wei-
teren Ausführungen. Bevor auf den 
Umgang mit ‚geheimen‘ Tagebü-
chern eingegangen wird, sollen kurz 
auch andere Formen von Selbst-
zeugnissen vorgestellt werden, die 
Kinder und Jugendliche in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
häufig verfasst haben. Es soll damit 
deutlich gemacht werden, dass das 
Führen von Tagebüchern keine iso-
lierte Praktik war, die aus einem ‚na-
turgegebenen Bedürfnis‘ heraus im 
stillen Kämmerlein durchgeführt 
wurde. Es fand im Kontext einer 
Vielzahl anderer Schreib-Praktiken 
statt, die auch eine Rolle dabei spie-
len konnten, dass (zukünftige) Di-
aristinnen und Diaristen erlernten 
und übten, überhaupt persönliche 
Themen aufzuschreiben.

Verschiedene Formen des persön-
lichen Schreibens

Ein insgesamt zentrales Medium, 
sich um 1900 schriftlich auszudrü-
cken, waren Briefe, die daher als Ers-
tes erwähnt werden sollen. Damit 
wurden einerseits – klarerweise –
Informationen ausgetauscht. Ande-
rerseits war das Anfertigen von ‚gu-
ten‘ Briefen für die Schreiberinnen 
und Schreiber auch ein Mittel zu de-
monstrieren, dass sie die von ihnen 
erwarteten gesellschaftlichen Rollen 
erfüllten (dazu u.a. Hämmerle/Sau-
rer 2003). Die Rollenerwartungen 
richteten sich zum Beispiel unter-
schiedlich an Frauen oder Männer, 
aber auch an verschiedene Famili-
enmitglieder. So wurde von Kindern 
aus dem Bürgertum bis in das frü-
he 20. Jahrhunderts hinein erwartet, 
dass sie zu Neujahr ‚schöne‘ Briefe 
an ihre Eltern verfassten. Sich hier 
‚korrekt‘ ausdrücken zu können, 
wurde als „Geschenk“ an sie gewer-
tet (Linke 1996: 291-316). Ähnliches 
galt für die Zeit der Sommerfrische, 
wo es galt, etwa regelmäßig an den 
Vater, der wochentags in der Stadt 
war, zu schreiben, wie es der 15-jäh-
rige Friedrich Lienhart im Juni 1890 
tat: „Ich nehme daher Feder, Tin-
te und Papier, um dir zu berichten, 
was wir seit dem letzten Montag ge-
macht haben.“ (SFN NL 16 III; Ra-
bensteiner 2014). Das Korrespon-
dieren war ein Fixpunkt im Wo-
chen- und Tagesablauf in der Som-
merfrische, so wie der Spazier- oder 
Kirchgang, der Sportunterricht, 
die Handarbeit, das Naturerlebnis – 
oder das Tagebuchschreiben.

Ein zweiter verbreiteter Ausdruck 
bürgerlicher Selbstdokumentati-
on um 1900 war es, die besuchten 
Theater- und Opernaufführungen 
(und später auch Kinofilme) zu ver-
zeichnen, wofür es auch eigens vor-
gedruckte Alben zu kaufen gab. Die 
Theater-Auflistungen der Wienerin 
Lilli Wehle beginnen 1899, als sie 
gerade erst fünf Jahre alt war (SFN 
NL 21 II). Die verschiedenen Hand-
schriften lassen vermuten, dass die 
Notizen zuerst von ihren Eltern 

oder der Kinderfrau verfasst wurden.  
Lilli Wehles eigene Schrift ist par-
allel dazu ab 1904 zu erkennen. Sie 
hat also eine von ihrem sozialen 
Umfeld vorgegebene Praxis über-
nommen und weitergeführt. Die 
Aufzeichnungen enden aber bereits 
1907, was darauf hindeutet, dass das 
Ausüben solcher Konventionen ei-
nerseits übernommen, andererseits 
aber auch abgelehnt oder wieder be-
endet werden kann.

Ein drittes häufig auch von Kin-
dern und Jugendlichen festgehalte-
nes Thema waren Reisen und Ur-
laubsaufenthalte. So beschrieben 
die zirka 10-jährige Mimi Heller 
und ihre Schwester Ilse aus Tepli-
ce/Teplitz-Schönau im damaligen 
Böhmen in den 1890er Jahren in ei-
nem mit „Unsere Badereise“ betitel-
ten Büchlein ihre Ferien im mondä-
nen Urlaubsort Ostende in Belgien. 
Die detaillierten Schilderungen sind 
als vierzeilige Reime gestaltet: „Der 
Leierkasten spielte wie voriges Jahr | 
Wir tanzten, wo die große Versamm-
lung war | Wir nahmen hier keine 
Stunden im Tanzen | Sondern hat-
ten völlige Vakanzen. Affenmänner 
[vermutlich Schausteller mit dres-
sierten Tieren] stellten sich ein | Ein 
Vogelmann zeigte die Vögelein | Da 
gab’s Blumencorso und Kinderball | 
Letzterer fand statt in einem großen 
Saal.“ (SFN NL 120 II). Das Dichten 
und Schönschreiben der insgesamt 

Abb. 1: Hausübungs-Tagebuch mit auf-
gedrucktem Titel, von Fanny W. ab 1913 
verwendet. Quelle: WKBA 5514.
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58 Verse hat den Mädchen sicher-
lich viel Zeit gekostet – vermutlich 
wurde das Ergebnis dann auch ei-
nem entsprechenden Publikum vor-
getragen.

Aufzeichnungen über persönliche 
Erlebnisse zu führen war also Teil 
der bürgerlichen Konventionen im 
Fin de Siècle. In den folgenden Jahr-
zehnten konnte es zudem aber auch 
in Schulen verordnet werden, dass 
Kinder und Jugendliche diaristische 
Aufzeichnungen verfassten. Das vor-
gedruckte Heft von Fanny W. ist ein 
Beispiel dafür. Behandelte Themen 
darin sind u.a. „Unsere Turnstun-
de“, „Was mich freut“, „Der erste 
Schnee“ oder „Das höfliche Kind“. 
Auch von der damals 10-jährigen 
Klara Wieser aus Bolzano/Bozen in 
Südtirol ist ein von ihr selbst hand-
schriftlich mit „Diario“ betiteltes 
Schulheft erhalten, in das sie 1934 
als Hausaufgabe auf Italienisch ihre 
Erlebnisse eintrug, was dann von 
der Lehrerin auf Rechtschreibfeh-
ler hin ausgebessert wurde (SFN NL 
114) (Abb. 2). Klara Wieser übte sich 
damit also in italienischer Gramma-
tik und gleichzeitig im Tagebuch-
schreiben. In autoritären Regimen, 
wie hier dem Faschismus in Itali-
en oder im Nationalsozialismus in 
Österreich und Deutschland, wur-
de das diaristische Schreiben auch 
als Instrument zur politischen Be-
wusstseinsbildung von Jugendli-

chen verstanden (Steuwer 2015). 
So wurde das Führen eines auf po-
litische und gruppenbezogene The-
men ausgerichteten Tagebuches für 
Jugendliche bzw. Jugendgruppen 
etwa in den Publikationen der NS-
Vorfeldorganisationen Bund Deut-
scher Mädel (BDM) und Hitlerju-
gend (HJ) angeregt.

Alle diese beschriebenen Formen 
persönlicher Aufzeichnungen wa-
ren keine ‚geheimen‘ Tagebücher, 
sie waren jeweils dezidiert an ein 
bestimmtes Lesepublikum gerich-
tet. Sie stehen stellvertretend für 
die große Vielfalt an möglichen For-
men und Konventionen des auto-/
biografischen Schreibens von Kin-
dern und Jugendlichen, von denen 
das ‚geheime Tagebuch‘ nur eine 
ist – auch wenn es sich dabei wahr-
scheinlich um die am meisten be-
achtete handelt. Wie waren diese 
nun aber gestaltet? Und wie wurden 
sie begonnen?

Beginnen, ein Tagebuch zu 
schreiben

Viele Jugendlichen erklären zu Be-
ginn ihrer Tagebücher, was sie nun 
vorhätten, darin festzuhalten. So 
schrieb etwa die 16-jährige Berline-
rin Fanny Römer 1920: „Alles, was 
mich bewegt und was ich so erlebe, 
will ich ihm anvertrauen“ (ABP, M 
88). Manche Jugendliche erstellten 

zudem kleine Steckbriefe von sich: 
„Hobby: Schauspielersammeln [Au-
togrammkarten], Photographieren 
u. Schlager anhören. Ich glaube an 
Horoskop. Ich kann Klavierspielen. 
Ich bin evangelisch. Ich habe ein 
eigenes Zimmer. Ich war schon auf 
Sylt und im Harz. Ich zeichne gern.“ 
(Ilse Brandt, geb. 1944, Bodenteich 
in der Lüneburger Heide, SFN NL 
106). Bis in das frühe 20. Jahrhun-
derts konnte auch die Floskel „Mit 
Gott“ ein verbreiteter Einstieg sein. 
Sehr häufig finden sich dann Anga-
ben dazu, woher die Schreiberin-
nen oder Schreiber das Tagebuch 
bekommen hatten: Meistens war es 
ein Geschenk von Verwandten ge-
wesen, zu Anlässen wie Weihnach-
ten, Namens- oder Geburtstag, Fir-
mung, Konfirmation, Bat oder Bar 
Mitzwa. Gleichzeitig waren sich aber 
längst nicht alle Erwachsenen darü-
ber einig, ob es eigentlich zu fördern 
sei, dass Jugendliche ein Tagebuch 
führten, wie es Ilse Brandt zu Ostern 
1956 schilderte, als sie mit 12 Jahren 
ihr erstes Tagebuch bekam: „Vati ist 
doof! Er hat gemeckert, weil Mutti 
mir heimlich das Tagebuch gekauft 
hat. Er sagt, wenn jemand Flusen 
im Kopf hat, muß er das nicht auch 
noch aufschreiben. Mutti war lieb 
und hat mich in Schutz genommen. 
Naja, sie war ja auch mal ein Mäd-
chen“ (SFN NL 106).

Manche Schreiberinnen haben 
sich ihre Bücher auch selbst be-
sorgt, wie die 1904 geborene Johan-
na Gramlinger, die als junges Mäd-
chen als Haushaltshilfe gearbei-
tet hat. Ihr Tagebuch hat sie sich, 
wie sie schreibt, „buchstäblich vom 
Munde abgespart, denn ich woll-
te eines zum Versperren und da 
gab es nichts Billiges“ (Hämmer-
le 2006:36). Johanna Gramlinger 
spricht hier eine weitere wirkungs-
mächtige Vorannahme an, die Tage-
büchern sehr oft entgegengebracht 
wird: ihr Aussehen. Die meisten 
Menschen haben die Vorstellung im 
Kopf, Tagebücher würden stets den 
Aufdruck „Tagebuch“ am schön ver-
zierten Deckblatt tragen und sie hät-
ten immer ein seitlich angebrachtes 

Abb. 2: Hausübungs-Tagebuch „Diario“ von Klara Wieser aus den 1930er Jahren. 
Quelle: SFN NL 114.
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Schloss. Diese Bücher gab und gibt 
es, sie wurden und werden industri-
ell hergestellt und im Papierhandel 
vertrieben, weswegen die Psycholo-
gin Marianne Soff auch den Begriff 
„kommerzielle Fertigtagebücher“ 
dafür verwendet hat (Soff 1989:255). 
Wann und wo diese auffallende – 
und so häufig genannte – Form im 
deutschsprachigen Raum konkret 
aufgekommen ist, ist bislang nicht 
klar zu datieren. Das früheste von 
mir derzeit recherchierte Buch mit 
Aufdruck und Schloss wurde 1905 
begonnen (SFN NL 21 II), das mir 
aktuell bekannte früheste nur mit 
einem Schloss ausgestattete Buch 
1870 (DTA, Reg. Nr. 1116/I,3).

Über die tatsächliche Verbrei-
tung der „kommerziellen Fertigta-
gebücher“ lassen sich, wie über das 
diaristische Schreiben allgemein, 
kaum quantitative Aussagen tref-
fen. Anhand eines exemplarischen 
Samples von 63 Quellenbeständen 
konnte ich – als Trend – aber zei-
gen, dass diese Form von Mädchen 
und jungen Frauen breiter erst ab 
den 1950er Jahren, deutlich über-
wiegend dann ab den 1970er Jahren 
verwendet wurde, wobei die Schrei-
berinnen zu Beginn jeweils unter 
14 Jahre alt waren. In den ersten 
fünf Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts verwendeten zwei Drittel der 
in diesem Sample dokumentierten 
Jugendlichen stattdessen Schulhef-
te oder andere Hefte für ihre Ein-
träge. Häufig in Gebrauch waren 
auch Kalender, die seit der Jahrhun-
dertwende oft gratis als Werbege-

schenke erhältlich waren (Gerhalter 
2013:55-56). Die als ‚typisch‘ ange-
nommenen Textträger wurden also 
auch von Mädchen weniger häufig 
verwendet, als es dem Klischee viel-
leicht entspricht. Ob nun Tagebü-
cher immer ‚geheim‘ geführt und 
versteckt aufbewahrt wurden, oder 
ob es sich vielleicht auch hier um 
ein Klischee handelt, soll im Folgen-
den thematisiert werden.

Das Geheimnis als eine Funktion 
des Tagebuchschreibens

Dass es sich bei seinem Inhalt um 
‚Geheimnisse‘ handeln würde, wird 
(für alle gut sichtbar) durch das seit-
lich angebrachte Schloss von „Fer-
tigtagebüchern“ jedenfalls ange-
deutet. Die englische Schriftstelle-

rin Virginia Woolf (1882–1941) hat 
in ihrem berühmten, 1929 erstmals 
veröffentlichten Essay „A Room of 
One‘s Own“ die Voraussetzungen for-
muliert, die gegeben sein müssten, 
dass sich Frauen intellektuell betä-
tigen könnten, was Anfang des 20. 
Jahrhunderts ja noch nicht selbst-
verständlich war. Versperrbare Ta-
gebücher können nun als eine Mi-
nimalvariante eines „Room of One’s 
Own“ verstanden werden, oder zu-
mindest als eine – durch das Schloss 
auch sichtbar gemachte – Willensbe-
kundung zu einem eigenen, selbst-
bestimmten Ort. Neben dem also 
durchaus enthaltenen emanzipato-
rischen Potenzial für die Schreibe-
rinnen und Schreiber ist hier aber 
auch ein paradoxes Moment der 
Disziplinierung verborgen. Dieses 
betraf insbesondere Mädchen aus 
dem Bürgertum, die bis in das 20. 
Jahrhundert hinein ohnehin in der 
‚häuslichen Sphäre‘ begrenzt agie-
ren sollten. Mittels der modischen 
Gegenstände der versperrbaren Ta-
gebücher wurden sie nun dazu an-
geleitet, auch den Platz, den sie zum 
Ausdrücken ihrer Gedanken in An-
spruch nehmen konnten, auf den 
Zwischenraum zweier Buchdeckel 
zu beschränken. Bei der sachgemä-
ßen Handhabe der ‚geheimen‘ Tage-
bücher war es außerdem erforder-
lich, die Bücher und Schlüssel gut 

Kasten 1
„Bitte, wenn es in fremde Hände kommen sollte, es ungelesen zurückzuge-
ben, da gewiß niemand in Tagebuchgeheimnisse u.s.w. unerlaubter Weise ein-
dringen wird.“
ida Pohlner, geb. 1895, Graz, september 1911, sFn nl 5

„Tagebuch bitte nicht lesen! Bei Deiner Würde!“
helga M. Frey, geb. 1940, Gengenbach in Bayern, Jänner 1955, sFn nl 68

„Ein Feind soll mir ein jeder sein, der solchen Charakter hat, das Heft ohne 
meine Erlaubnis durchzusehen. Ich warne schon jetzt ehe er (sie) es wagt, es 
durchzulesen. Überlege!!!“
irmgard Weinberger, geb. 1928, zemun/semlin bei Beograd/Belgrad, 1.1.1943, sFn 
nl 118

Abb. 3: Eintrag in Geheimschrift im Tagebuch von Augusta C. Holzleitner von 1898. 
Quelle: SFN NL 97.
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aufzubewahren, da die Schreiberin 
sich sonst selbst aussperren konn-
te, wie es die 13-jährige Internats-
schülerin Thea H. in Sachsen 1920 
schilderte: „Nun habe ich mehre-
re Tage nicht in mein liebes Tage-
buch schrei ben können, denn ich 
hatte den Schlüssel zu demselben 
verloren, nun habe ich ihn wieder“ 
(WKBA, Sig. 2918). Optisch weniger 
auffällig als ein Schloss sind die von 
Jugendlichen häufig auf den ersten 
Innenseiten formulierten Bann-
sprüche, das Tagebuch nicht zu le-
sen, die verschieden drastisch aus-
gedrückt sein konnten (Kasten 1, 
S. 30).

Es ist an dieser Stelle wichtig, da-
rauf hinzuweisen, dass die Geheim-
haltung der Einträge längst nicht 
in allen Tagebüchern von Jugendli-
chen thematisiert oder problemati-
siert wird. Viele scheinen sich darü-
ber schlichtweg keine Gedanken ge-
macht zu haben. In den Fällen, wo 
mögliche ‚fremde Blicke‘ befürchtet 
wurden, handelte es sich wiederum 
zumeist um Eltern, Erziehungsbe-
rechtigte, Geschwister oder um die 
Lehrerinnen in Internatsschulen. 
Die Reaktionen der Schreiberin-
nen waren dabei jeweils sehr un-
terschiedlich. Während manche 
Internatsschülerinnen ihren Leh-
rerinnen vertrauten, dass sie das 
Buch niemals lesen würden, wür-
den andere Mädchen es ihren Müt-
tern nach einer Absprache sogar 
freiwillig geben. Andere wiederum 
versteckten die Bücher oder sie ver-
suchten, die Einträge durch Ver-
schlüsselungen, durch die Verwen-
dung von Kurz- oder Geheimschrift 
oder von (mehr oder weniger) ge-
heimen Schriftzeichen unkenntlich 
zu machen (siehe Kasten 2).

Geheimhaltung von Tagebü-
chern wurde übrigens auch von 
Erwachsenen praktiziert; ein be-
kanntes Beispiel sind die von 1660 
bis 1669 geführten Aufzeichnungen 
des britischen Beamten und Politi-
kers Samuel Pepys (1633–1703), in 
denen er auf mehr als 3.000 Seiten 
über offizielle Ereignisse berich-
tete (was zeitgenössisch für einen 

Mann seiner Position üblich war), 
aber auch von seinen persönlichen 
Ansichten, privaten Verwicklungen 
oder über korrupte Machenschaften. 
Samuel Pepys hat seine Aufzeichnun-
gen Zeit seines Lebens geheim aufbe-
wahrt, zusätzlich hat er die Einträge 
noch in einer Kurzschrift verfasst.

Interessanterweise verschlüsselten 
manche jugendliche Schreiberinnen 
im 20. Jahrhundert ihre Eintragun-
gen auch dann noch, wenn sie in ver-
sperrbaren Büchern eingetragen wa-
ren. Eine 15-jährige Gymnasiastin 
verbarg so etwa in Kurzschrift genau-
ere Informationen darüber, was denn 
bei einer Tanzveranstaltung im Som-
mer 1937 nun wirklich „sehr schön“ 
gewesen war, im Herbst 1938 dann 
den Grund dafür, nicht in den BDM 
aufgenommen worden zu sein (Her-
tha Bren, geb. 1922, Wien, SFN NL 
41). In diesem Fall sollten die Anga-
ben vielleicht gar nicht vor ‚fremden 

Blicken‘ geschützt werden, sondern 
die Schreiberin wollte sie nicht di-
rekt in ihrem Tagebuch festhalten. 
In dem Sinne sind auch nachträgli-
che Bearbeitungen von Tagebuch-
einträgen zu sehen, wo Passagen 
ausgestrichen, Seiten ausgeschnit-
ten oder ganze Buchteile heraus-
gerissen sein konnten (Langreiter 
2010:159-162). Die Oberösterrei-
cherin Augusta Carolina Holzleit-
ner hat in ihren von 1898 bis 1928 
sporadisch geführten Aufzeichnun-
gen solche späteren Veränderun-
gen gleich auf mehrere verschiede-
ne Weisen vorgenommen (SFN NL 
97) (Abb. 4-6).

 Insgesamt muss die Verwen-
dung von Kurzschrift in Tagebü-
chern aber nicht automatisch dazu 
genützt worden sein, um die Einträ-
ge zu verschlüsseln. Vor dem Hin-
tergrund, dass viele junge Frau-
en im 20. Jahrhundert Stenogra-

Kasten 2
„Gestern hat Schw. Bonifazia [eine konfessionelle Lehrerin im Internat] der 
Hilde das Tagebuch genommen und es gelesen und sie dann zur Rede gestellt. 
(…) Es ist nicht schön von ihr. Wenn sie so wäre wie Schw. Alfonsa so möch-
te sie das nicht tun, denn diese fragte, ob sie es lesen könne und als ich es ver-
neinte, fragte sie mich nie mehr und wenn sie es finden würde, möchte sie es 
bestimmt nicht lesen.“
ida Pohlner, geb. 1895, Graz, 25. Juni 1911, sFn nl 5

„Schönes Wetter. Wir standen um ½ 10 h auf. Frühstückten und ließen dann den 
Grammophon laufen. Franzl [der Bruder der Schreiberin] stahl mir mein Tage-
buch und las alles mit Toni. Ich war ganz böse und wollte nichts mehr sprechen.“
ida Pohlner, geb. 1895, Graz, 17. august 1911, sFn nl 5

„Mutti hat mein Tagebuch gelesen ohne mein Wissen. Ich war darüber empört 
und traurig. Mutti sagte mir die Gründe: sie wollte wissen, wie ich über mei-
ne Einsegnung denke, warum ich dagegen war und wie weit sie mich verloren 
hat. (…) Ich finde es nicht schön und nicht richtig von Mutti, aber ich kann es 
ihr nicht übel nehmen, da sie selbst es ja für richtig hielt. Aber sie hätte es nicht 
heimlich zu lesen brauchen, es mir sagen können.“
Fanny römer (Pseudonym), geb. 1904, Berlin, april 1921, aBP sig. M 88

„Ich habe meine Tagebücher durchgeblättert und mit anderen Augen gelesen. 
Alles, was Mutti wußte, hatte sie nicht von anderen erfahren, sondern kurz 
vorher, wahrscheinlich regelmäßig gelesen. Meine innersten Gedanken, mei-
ne Schwindeleien, meine Gefühle, die ich so ehrlich von mir geschrieben habe. 
(…) Ich werde nie mehr ins Tagebuch schreiben. (…)
Freitag 17.6.60 [Eintrag in Kurzschrift]
Doch ich schreibe wieder, aber gewisse Stellen nur in Steno [Kurzschrift]. Ich 
muß meine Gedanken aufschreiben, sonst platze ich. Nur, wenn ich mir alles 
von der Seele schreibe, kann ich wieder ruhig werden. Ich habe jetzt ein gutes 
Versteck für mein Tagebuch!“
ilse Brandt, geb. 1944, Bodenteich, Juni 1960, sFn nl 106
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gesagt, Dein Innerstes umschließen 
soll – zeigst Du mir, dass Du mich 
lieb hast. Und hier will ich Dir ant-
worten“, findet sich etwa als Brief-
notiz der Freundin Erika im Tage-
buch der bereits vorgestellten Ber-
linerin Fanny Römer im Septem-
ber 1920.

Fazit

‚Geheim‘ geführte Tagebücher wa-
ren nur eine der Formen des di-
aristischen Schreibens, die unter 
Jugendlichen in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts verbreitet wa-
ren. Tagebuchschreiben gehörte zu 
den Konventionen der bürgerlichen 
Selbstdokumentation. Dass die In-
halte dabei für keine fremden Au-
gen bestimmt sein sollten, wurde 
durch das versperrbare Schloss von 
„Fertigtagebüchern“ auch optisch 
unterstrichen. Wie gezeigt wurde, 
konnten aber selbst die Inhalte sol-
cher Aufzeichnungen (vielleicht zu 
einem späteren Zeitpunkt) von den 
Schreiberinnen und Schreibern mit 
anderen Personen geteilt werden. 
Das war dann zumeist als Vertrau-
ensbeweis gedacht, was speziell auf 
den kommunikativen Aspekt ver-
weist, den das Tagebuchschreiben 
auch haben konnte und kann. Aber 
selbst in jenen Fällen, wo die Ein-
träge versteckt, versperrt oder ver-
schlüsselt verfasst worden sind, wur-
den (potenzielle) Leserinnen und 
Leser mitgedacht – eben jene Perso-
nen, vor deren Augen die Aufzeich-

Abb. 4–6: Ausgestrichene, ausgeschnittene und überklebte Passagen im Tagebuch von Augusta C. Holzleitner

phie in der Schule gelernt und im 
Büroarbeitsbereich verwendet ha-
ben, konnte es für sie auch einfach 
ein Mittel gewesen sein, um auch 
im Tagebuch schneller zu schrei-
ben. Oder sie wollten bei ihren Auf-
zeichnungen in Kalendern, deren 
vorgedruckte Tagesfelder die Men-
ge, die täglich eingetragen werden 
konnte, ja sehr einschränkten, mit 
den Kürzeln schlichtweg Platz spa-
ren. Der Einsatz einer selbst erfun-
denen Geheimschrift kann schließ-
lich auch eine Spielerei gewesen 
sein, was wahrscheinlich wiederum 
auf den Eintrag von Augusta Caro-
lina Holz leitner von Jänner 1898 
zutrifft. Erstens ist das die einzige 
Passage, die die junge Frau auf diese 
Weise in ihrem Tagebuch verfasste. 
Zweitens liegt ihr ein Blatt bei, mit-
tels dem die Zeichen auch wieder de-
chiffriert werden konnten (SFN NL 
97) (Abb. 3, S. 30).

Geteilte Geheimnisse

Die tatsächliche Handhabe von Ta-
gebüchern war also vielfältig und 
konnte über das Einschließen und 
Geheimhalten von Gedanken weit 
hinausgehen. So wurden Tagebü-
cher beispielsweise unter Freundin-
nen oder Liebespaaren weitergege-
ben, um die jeweiligen Beziehungen 
zu etablieren oder zu festigen (Kas-
ten 3, S. 33 und dazu u.a. Steinitz 
1997). Anhand dieser Beispiele wird 
die eingangs vorgestellte Lesart des 
Geheimnisses als „Form des kom-

munikativen Handelns“ besonders 
gut sichtbar. Die im Text enthalte-
nen ‚Geheimnisse‘ wurden dabei als 
eine Art ‚Währung‘ oder ‚Pfand‘ ein-
gesetzt, die das Verhältnis zum Ge-
genüber aufwerten sollten, wie es 
die 16-jährige Lehramtskandidatin 
Tilly Hübner aus Wien 1901 formu-
lierte: „Morgen will ich Anna mein 
Tagebuch bringen. Ist es nicht zu 
gewagt? – Doch nein, sie ist gut – 
und dann werden wir einander bes-
ser verstehen!“ Als 21-jährige las sie 
1905 ihrem Liebsten aus ihren Ju-
gendtagebüchern vor (10.1.1901 und 
28.5.1905, SFN NL 1). Ähnliches un-
ternahm auch ihre Tochter Ruthilt 
Hanzel 1933: Die 22-jährige Studen-
tin hat ihre von 1922 bis 1930 ge-
führten Tagebücher in Auszügen mit 
der Schreibmaschine abgetippt, um 
damit ihrem Verlobten ihr jünge-
res Selbst vorzustellen (SFN NL 2 I). 

Manche junge Schreiberinnen 
formulierten sogar den Wunsch, das 
Tagebuch einer verehrten Lehrerin 
zeigen zu wollen; bisher habe ich 
aber kein Beispiel gefunden, wo das 
auch umgesetzt worden wäre. Fin-
den konnte ich jedoch einzelne Be-
lege dafür, dass Freundinnen gegen-
seitig Einträge in den Tagebüchern 
der anderen verfasst haben: „Meine 
innig geliebte Fanny! Du hast ges-
tern Dein Tagebuch hier gelassen 
und ich benütze die Gelegenheit, ei-
nige Zeilen von mir hineinzuschrei-
ben. Fanny, ich schreib, was ich füh-
le. Hier in diesem Buche, das Dein 
Innerstes umschließt – oder besser 
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Kasten 3

Ich habe heute das Tagebuch von Erika [der besten Freundin] gelesen und sie meins. (…) Erikas Tagebuch hat mir sehr, 
sehr gut gefallen, viel besser als meins. Ich finde, bei ihr hört sich alles viel natürlicher und wahrer an. Und dann hat sie 
auch immer alles viel besser beschrieben und geschildert als ich. Viel ausführlicher ist ihr Tagebuch auch. Zuerst ist es 
nicht so gut, aber dann, wie sie z.B. den Konflikt mit ihrer Mutter beschreibt, das ist wirklich lesenswert; schade, dass ich 
keinen besseren Ausdruck finde. Das sagt nämlich gar nichts. In dieser Geschichte tut sie mir ja so leid, ich weiss ja auch, 
wie so etwas ist. Mich hat sie auch beschrieben. Zwar hält sie mich für mehr wert als ich bin, aber ich hab doch gestaunt, 
wie sie mich versteht. (…) Was ich auch sehr nett finde, ist, dass sie manchmal zu ihrem Tagebuch spricht. Das hört sich 
so nett an. Und dabei gefällt ihr mein Tagebuch besser. Überhaupt geht es ihr darin so wir mir. Sie sagt, bei mir klingt al-
les viel besser und ich finde die richtigen Ausdrucke. Das stimmt aber gar nicht, Koch [die gemeinsame Lehrerin] würde 
Erikas Buch auch besser gefallen. Bestimmt!
Fanny römer (Pseudonym), geb. 1904, Berlin, august 1920, aBP sig. M 88

„Ich gab der Fanny und Rosina mein Tagebuch. Da nahm es ihnen die Heimmutter weg. Ich schämte mich furchtbar.“
isolde herzig, geb. 1914, Wien, 10.9.1027, doku sig. herzig

nungen ja bewahrt werden sollten. 
Dieses Publikum konnten konkre-
te Personen wie Familienmitglie-
der, Lehrerinnen oder Zimmerkol-
leginnen sein, aber auch imagi-
nierte Personen. Ilse Brandt brach-
te diesen Zwiespalt als 12-jährige 
in ihrem ersten Tagebuch 1956 auf 
den Punkt: „Von nun an wird dieses 
Buch der Brunnen aller meiner Ge-
heimnisse sein. Und der, der es ein-
mal lesen wird, wird zuerst mit dar-
an teilnehmen“ (SFN NL 106).

Abb. 8: Verschiedene Tagebücher aus dem Bestand der Sammlung Frauennachlässe an 
der Universität Wien. Foto: © Li Gerhalter

Abb. 7: Ausgerissene Passage aus dem Tagebuch von 
Bernhardine Alma von 1919. Quelle: SFN NL 9.

von 1898 bis 1928. Quelle: SFN NL 97.  
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Geheimnisse

„Geheimnisse sind wichtig. Din-
ge zu wissen, die ein anderer nicht 
weiß. Geheimnisse machen neu-
gierig. Geheimnisse sind auch ein 
Schutz für sich selbst, wenn man 
ein Geheimnis hat. Geheimnisse 
machen glücklich. Sie halten einen 
zusammen.“ 
anouk kroißl, 12 Jahre

Befragt man Lernende der Sekun-
darstufe I nach ihren Assoziationen 
zum Begriff „Geheimnis“, so fal-
len in diesem Zusammenhang häu-
fig Begriff wie „Tagebuch, Vertrau-
en, Freundschaft“ beziehungsweise 
die Formulierungen „einer Freun-
din etwas verraten“, „Geheimnis-
se sind spannend“, „wenn man ver-
liebt ist“ oder „etwas, das man nur 
der besten Freundin sagen darf“. Ein 
Großteil der Gedanken sind positi-
ver Natur, zumindest nicht explizit 
negativ assoziiert. Es sind die Lek-
türe unter der Bettdecke zu später 
Stunde, die verbotene Suche nach 
von den Eltern versteckten Weih-
nachtsgeschenken, geheime Verab-
redungen und Objekte wie Tagebü-
cher, die uns einerseits zeigen, dass 
Geheimnisse zu unserem Alltag ge-
hören und anderseits, dass jedes Al-
ter seine gesonderten Heimlichkei-
ten hat (Spitznagel 1998:19). Und 
so wie jede Lebensphase ihre ein-
schlägigen Geheimnisse hat, so ha-
ben selbst Epochen und historische 
Ereignisse diesbezüglich ihre unter-
schiedlichen Ausformungen.

 Beiträge zur 
    Fachdidaktik 3/2015

Sybille Kampl

Verbergen • erleiden • schweigen
Versteckte jüdische Kinder im Nationalsozialismus

Auch wenn „jedes System eine ge-
wisse Dosis des Geheimen“ (Schen-
kel 2011:17) benötigt, so fördern 
Diktaturen genau das, was sie zu 
vermeiden suchen: Dass viele der 
von ihr betroffenen Menschen im 
Geheimen handeln. Und so gehört 
sicherlich die Zeit des Nationalso-
zialismus zu einem Zeitraum, in 
dem Geheimnisse Hochkonjunk-
tur hatten und diesem Begriff nicht 
nur eher negative denn positive As-
pekte zukamen, sondern in Zusam-
menhang mit Denunziation, Verrat, 
Spionage etc. in vielen Fällen eine 
überlebenswichtige Bedeutung er-
langten. Auch das Motiv des Sich-
Verbergens wird von Lernenden 
schnell mit dem Begriff Geheimnis 
verknüpft im Sinne unterschied-
licher Versteckspiele, die man im 
Drinnen oder Draußen in Kinder-
tagen unter großer Anspannung 
und auch ein wenig unter Furcht 
vor Entdeckung spielt. Begriff und 
Motiv mit dem Nationalsozialismus 
zusammengefügt, fällt zumeist die 
erste Assoziation auf Anne Frank. 
Dass aber diese Form des Sich-Ver-
bergens – die Familie befindet sich 
gemeinsam für einen langen Zeit-
raum in einem Unterschlupf, ohne 
diesen wechseln zu müssen – eine 
Sondererscheinung darstellt und 
was es bedeutete und für manche 
bis heute bedeutet, nicht nur ein 
Geheimnis hüten zu müssen, son-
dern selber zum Geheimnis zu wer-
den, lässt sich bei der Lektüre von 
Berichten und Interviewprotokollen 

überlebender jüdischer Kinder erah-
nen. Auf sehr unterschiedliche Art 
und Weise sind diejenigen Quellen 
entstanden, die heute Zeugnis able-
gen von den Erlebnissen versteckt 
lebender jüdischer Kinder während 
des Nationalsozialismus. Teils wur-
den bereits ab 1945 Aufzeichnungen 
gemacht. Dazu zählen beispielswei-
se die Protokolle der Zentralen Jü-
dischen Historischen Kommission, 
die sich in Polen gegen Kriegsen-
de aus dem Zusammenschluss jüdi-
scher Intellektueller gebildet hatte 
und Hunderte Aussagen von Kin-
dern dokumentierte (Tych 2008:11). 
Ein Großteil der heute vorhandenen 
Berichte und Biografien entstand 
jedoch erst zu einem Zeitpunkt, als 
die Überlebenden längst erwach-
sen waren. Aus diesem Grund stel-
len die Niederschriften dieser Kom-
mission eine Besonderheit dar, auch 
wenn diese nicht gänzlich dem Be-
reich der Oral History zugerechnet 
werden können, da die Berichte zu-
meist von Erwachsenen nach Erzäh-
lungen protokolliert wurden (Kenk-
mann/Kohlhaas 2008:67). Die Ter-
minologie betreffend ist oftmals von 
Child Survivors oder Hidden child-
ren zu lesen, wobei diese Begrifflich-
keiten auch ein Verstecken in Sinne 
der Annahme einer falschen Identi-
tät miteinschließen (Muth 2004:7).

Ausgangssituation

Unter den zirka sechs Millionen Ju-
den, die während der Herrschaft 
der Nationalsozialisten ermordet 
wurde, befinden sich 1,5 Millionen 
Kinder (Website Österreichische 
Freunde von Yad VaShem, Die Ge-
rechten unter den Völkern, http://
gerechte.at/osterreichische-gerech-
te/ [28.5.2015]). „Proportional gin-
gen mehr Kinder zu Grunde als Er-
wachsene.“ (Tych 2008:9) Die Grün-
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de hierfür sind vielfältig: Zum einen 
waren Kinder „wehrlos, konnten 
sich selten auf eigene Faust retten 
und waren den Nazis nicht einmal 
für […] Sklavenarbeit von Nutzen“ 
(Tych 2008:9). Ein Zitat aus einer 
Geheimrede Himmlers, gehalten am 
6. Oktober 1943 in Posen, offenbart 
einen weiteren Grund für die mas-
sive Verfolgung der Kinder: „Es trat 
an uns die Frage heran: Wie ist es 
mit den Frauen und Kindern? – Ich 
habe mich entschlossen auch hier 
eine ganz klare Lösung zu finden. 
Ich hielt mich nämlich nicht für 
berechtigt, die Männer auszurotten 
[…] und die Rächer in Gestalt der 
Kinder für unsere Söhne und Enkel 
groß werden zu lassen.“ (Kershaw 
2000:786) Die Chance des Überle-
bens war länderspezifisch sehr un-
terschiedlich: reichte die Rate der 
überlebenden jüdischen Kinder 
in Europa allgemein bis maximal 
11 Prozent, so entkamen in Polen – 
dem Land, in dem die meisten Juden 
Europas lebten –, nur 0,5 Prozent 
(ca. 5.000 Kinder) dem Holocaust 
(Muth 2004:9). Angesichts der Zah-
len wird klar: „Das Überleben stellte 
die Ausnahme dar; die Ermordung 
war die Regel.“ (Kenkmann/Kohl-
haas 2008:16)

Entschluss

Dem Entschluss zu fliehen, im Fal-
le der Kinder oftmals der drastische 
und in seiner Härte kaum nachvoll-
ziehbare Schritt der Eltern, ihre 
Kinder anderen, oft wildfremden 
Personen anzuvertrauen, gingen 
zumeist Vorerfahrungen voraus, die 
von der sozialen Ausgrenzung über 
rechtliche Diskriminierung bis zur 
Bedrohung des Lebens reichten und 
schlussendlich ein Handeln nahe 
legten. Waren viele Kinder durch 
die Auswirkung des Boykotts jüdi-
scher Geschäfte oder des Verbots 
zur Berufsausübung von Elterntei-
len „nur“ indirekt betroffen, so wur-
de die Bedrohung für sie spätestens 
beim Aufnähen des Judensterns, bei 
der Konfiszierung von Spielzeug 
oder Haustieren, dem Ausschluss 

aus dem Schulunterricht oder der 
zwangsweisen Umsiedelung in 
neue, bedrängende Wohnverhält-
nisse deutlich fühlbar (Schreiber 
2005:36f). Manche Kinder und Ju-
gendliche blieben trotz veränderter 
Rahmenbedingungen wenig betrof-
fen, andere wiederum versuchten in-
des mit Arbeit die eigene Familie fi-
nanziell zu unterstützen „oder hal-
fen im nun verkleinerten Familien-
betrieb aus“ (Dwork 1994:23ff). Bei 
zunehmender Bedrohung griffen et-
liche Eltern zu der Möglichkeit, die 
Kinder mittels Kindertransporten 
oder in Eigenini tiative rechtzeitig 
in sicheres Ausland zu verschicken, 
wo sie die Zeit überdauern konn-
ten, ohne in einem Versteck leben 
zu müssen. Familien, die lange ge-
zögert hatten oder schlichtweg die 
finanziellen Mittel nicht aufbringen 
konnten, zählten auf die Unterstüt-
zung von Verwandten, die in „Misch-
ehen“ lebten oder nicht-jüdisch wa-
ren, auf „arische“ Freunde, auf Or-
ganisationen, die in Aktion traten, 
um Verstecke für Kinder zu vermit-
teln oder auf ihnen bis dahin völlig 
unbekannte Personen. Auch wenn 
ganze Familien sich entschlossen, 
ihre Hoffnung auf ein Verstecken 
zu setzen, ging man in den meisten 
Fällen getrennte Wege, war es doch 
leichter, für einzelne Personen einen 
Unterschlupf zu finden und gleich-
zeitig im Fall der Entdeckung „die 
Gefahr der völligen Auslöschung“ 
(Dwork 1994:43) zu reduzieren. So 
trennten sich viele Eltern bewusst 
von ihren Kindern in der Hoff-
nung, dass sie derart noch am ehes-
ten eine Überlebensmöglichkeit hat-
ten (Kenkmann/Kohlhaas 2008:32). 
Mit der nichtjüdischen Umgebung, 
ohne deren Mithilfe ein längerfristi-
ges Überleben im Versteck schlicht-
weg unmöglich war, auch schon vor 
dem Beginn der Verfolgungen in gu-
tem Kontakt gewesen zu sein, konn-
te sich nun als großer Vorteil erwei-
sen (Muth 2004:158). War in man-
chen Fällen eine improvisierte und 
unvorbereitete Flucht unumgäng-
lich, so wurden teils auch intensive 
Vorbereitungen getroffen. Nachbarn 

wurden mit Lügen versorgt, ge-
fälschte Dokumente besorgt und die 
Kinder, die als christlich-„arische“ 
versteckt werden sollten, vertraut 
gemacht mit der Religion, den Riten 
des Betens und der Liturgie (Kenk-
mann/Kohlhaas 2008:32). Für viele 
Kinder stellte „das Ghetto die erste 
Station des Überlebenskampfes dar“ 
(Kenkmann/Kohlhaas 2008:18) und 
der verbleibende Zeitraum bis zur 
Räumung schien die letzte Möglich-
keit, den Kindern zur Flucht zu ver-
helfen. In den schlimmsten Fällen 
waren die Kinder bereits Halbwaisen 
oder Waisen, hatten womöglich mit 
ansehen müssen, wie Familienan-
gehörige zur Deportation abgeholt 
oder ermordet worden waren, be-
vor sich jemand ihrer annahm oder 
sie sich „unvorbereitet und aus eige-
ner Kraft Überlebensmöglichkeiten 
suchen“ (Muth 2004:11) mussten.

Versteckt-Werden

Die Art des Versteckt-Seins bzw. des 
Versteckt-Werdens konnte sich sehr 
unterschiedlich gestalten. Kinder 
tauchten mit oder meist ohne Eltern 
unter und lebten entweder in einem 
tatsächlichen Versteck, dem Auge 
der Umwelt entzogen oder halb-ver-
borgen mit falscher „arischer“ Iden-
tität. Hier wiederum gab es Helfe-
rInnen, die um die jüdische Iden-
tität des Kindes, das sie beherberg-
ten, wussten, aber auch Menschen, 
denen die Kinder unter dem Vor-
wand, es handle sich um „arische“ 
Waisenkinder oder Ausgebombte, 
übergeben wurden.

Eine besondere Konstellation er-
gab sich, wenn sich nicht nur Ein-
zelpersonen, sondern Dörfer ver-
bündeten, um Juden zu retten. 
„Manchmal trafen die Dorfbewoh-
ner die Absprache, Juden abwech-
selnd zu verstecken, um durch die 
Beteiligung aller die Gefahr der De-
nunziation zu mindern.“ (Kenk-
mann/Kohlhaas 2008:26) Einen 
großen Anteil an der Rettung ver-
folgter Kinder hatten „staatliche, 
jüdische, katholische oder protes-
tantische Heime“ (Forst 2014:44), 
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was sich länderweise sehr unter-
schiedlich gestaltete. Auch Ordens-
gemeinschaften gehörten zu den 
Institutionen, denen Kinder anver-
traut wurden. Als eine der Bedin-
gungen zur Unterbringung in ei-
nem Kloster galt zumeist die Taufe 
der Kinder, die dann, besonders in 
Frankreich und Belgien, mit Erlaub-
nis oder auch ohne Zustimmung der 
Eltern vorgenommen wurde. Eine 
Praxis, die in manchen Fällen sogar 
nach dem Krieg noch fortgesetzt 
wurde, „um eine Rückgabe der Kin-
der an ihre Eltern bzw. Verwandten 
bzw. eine Übersiedlung nach Israel 
zu verhindern“ (Forst 2014:36,39). 
Zu den Organisationen, die sich um 
die Rettung vieler Kinder verdient 
machten, gehörte beispielsweise die 
OSE, eine französische Hilfsorga-
nisation, die Verbindung zu unter-
schiedlichsten Gruppierungen hielt 
und ein Transportsystem aufbaute, 
mit dessen Hilfe Kinder möglichst 
schnell von Versteck zu Versteck 
gebracht werden konnten (Dwork 
1994:72). Oder die Zegota, der pol-
nische Rat für die Unterstützung 
der Juden, der es gelang, über 2.500 
Kinder aus dem Warschauer Ghetto 
zu schmuggeln. In Holland agierte 
die NV („Naamloze Vennootschap“) 
und in Berlin wiederum bildete sich 
die illegale jüdische Jugendgruppe 
Chug Chaluzi (Kreis der Pioniere), 
die nicht nur Kinder vermittelte, 
sondern Treffen und Gottesdienste 
organisierte (Schwerenz 1995:91). 
Neben dem Ausfindigmachen von 
Unterkünften wurden von diesen 
Organisationen vielerlei Maßnah-
men getroffen, um zu helfen. Ad-
ressen mussten gesammelt werden, 
denn die Verstecke sollten, wenn 
notwendig, in einem Turnussystem 
gewechselt werden können. Akten 
wurden gestohlen und vernichtet, 
um die offizielle Existenz der Kin-
der zu verschleiern. Umfangreiche 
Vorsichtsmaßnahmen waren zu er-
greifen, wie beispielsweise das Ver-
schweigen gewisser Informationen 
innerhalb der Gruppen, um sich bei 
einer Verhaftung nicht gegenseitig 
zu verraten (Dwork 1994:54ff). Und 

nicht zuletzt bedurfte es umfangrei-
cher finanzieller Mittel, die aufge-
bracht werden mussten, nicht zu-
letzt um die Vielzahl an Dokumen-
ten – illegal angefertigt mit erfunde-
nen Namen oder Duplikate mit den 
Namen Lebender oder Verstorbener, 
oftmals mit Hilfe von Pfarrern, die 
Daten zur Verfügung stellten oder 
Taufscheine fälschten – zu beschaf-
fen (Kosmala 1996:43f, 62). Auch ab-
gelegenste Gegenden konnten Un-
terschlupf bieten; vor allem in Po-
len flohen viele jüdische Kinder al-
lein oder mit Familienangehörigen, 
mit oder ohne Widerstandsgruppen 
in die Wälder und wurden unter 
dem Begriff „Waldjuden“ bekannt. 
Nicht nur in Wäldern versuchten 
sich Menschen in Gruppen zu ver-
bergen, eine Situation, die zu heik-
len Konstellationen führte. Beson-
ders Kinder konnten hier Zeugen 
von der „Unmöglichkeit der Solida-
rität unter den Verfolgten“ werden, 
da sie riskierten, nicht aufgenom-
men zu werden, weil sich die Gruppe 
„im Überlebenskampf nicht mit der 
Sorge um ein Kind belasten woll-
te“ (Kenkmann/Kohlhaas 2008:31). 
Eine ganz andere Form des Unter-
tauchens wählten so manche jüdi-
sche Jugendliche in Deutschland, 
die mit gefälschten Papieren kur-
zerhand in die Wehrmacht eintra-
ten (Dwork 1994:40) oder aktiv in 
Widerstandsgruppen tätig wurden. 
Wie für die HelferInnen gibt es da-
her auch für die Überlebenden kei-
nen festlegbaren „Typus“ (Hüttl/Me-
schnig 2013:12).

Hilfe-Stellende

So unterschiedlich die Varianten 
der Versteckorte waren, so differen-
ziert gestalteten sich auch die Be-
weggründe zur Hilfeleistung. Ei-
nerseits konnte es sich um einen 
reinen Akt der Nächstenliebe han-
deln, der hier von Verwandten, 
Nachbarn oder ehemaligen Arbeits-
kollegInnen vollzogen wurde. Aber 
genauso konnten religiöse Einstel-
lung, der Widerstand gegen das NS-
Regime oder niedere Beweggrün-

de wie finanzielle Aspekte oder die 
Arbeitsleistung der Kinder und Ju-
gendlichen eine Motivation darstel-
len (Dwork 1994:47). Und zu gu-
ter Letzt war es womöglich der Zu-
fall, der Unbeteiligte zu HelferInnen 
machte oder das Unwissen, ein jüdi-
sches Kind zu beherbergen, das ei-
nem als „arisch“ anvertraut worden 
war. Daraus ergibt sich, dass sich 
der oder die typische HelferIn nicht 
einordnen lässt, weder über Gesell-
schaftsschicht noch über religiöse 
oder politische Zuordnung (Kosma-
la 2011:36). Sicher ist aber, dass es 
überwiegend Frauen waren, die als 
Retterinnen tätig wurden. Inner-
halb der Organisationen waren es 
vor allem junge Widerstandskämp-
ferInnen, die „später meinten, sie 
hätten diese Arbeit nur deshalb auf 
sich nehmen können, weil sie selbst 
noch keine Kinder hatten“ (Dwork 
1994:61). Nicht nur die Unterstüt-
zung bei der Flucht bedurfte im 
Vorfeld des Versteckens vieler Hel-
ferInnen. Auch danach waren aller-
lei Personen und Risiken einzukal-
kulieren, denn damit, einem jüdi-
schen Kind einen Unterschlupf zur 
Verfügung zu stellen, war es nicht 
getan. Der Entschluss dazu hat-
te meist weitreichende Folgen, an 
denen so manche Hilfestellungen 
schlussendlich auch scheiterten. 
Vor allem dann, wenn Kinder nicht 
mit einer falschen Identität ausge-
stattet waren und tatsächlich ver-
steckt leben mussten, bedurfte dies 
durchdachter Planung. Lebensmit-
tel und Kleidung wollten unauffäl-
lig beschafft sein und meist standen 
keine zusätzlichen Lebensmittelkar-
ten oder Bezugsscheine zur Verfü-
gung. Die Hilfe zum Überleben im 
Versteck schloss oftmals auch die 
Versorgung mit Geld ein, um bei-
spielsweise misstrauische Nach-
barn oder Spitzel für ihr Schweigen 
zu bestechen. Kontinuierlich in ei-
nem Versteck beziehungsweise an 
einem Ort zu bleiben war eher die 
Ausnahme denn die Regel. In den 
meisten Fällen musste das Quartier 
regelmäßig gewechselt werden, als 
Vorsichtsmaßnahme oder aus di-
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rektem Anlass – Nachbarn, Portie-
re begannen Fragen zu stellen oder 
die Nachricht einer bevorstehenden 
Razzia drang durch. 

Scheiterte das Unternehmen und 
Versteckte und HelferInnen wurden 
aufgedeckt, so war die Spannbreite 
der Konsequenzen, die von Geldstra-
fen und Verhören bis zur Deportati-
on in ein Konzentrations- oder Ar-
beitserziehungslager reichten, sehr 
umfangreich und gelangten sehr 
uneinheitlich zur Ausführung. „To-
desurteile wegen ‚Judenbegünsti-
gung‘ hat es im Deutschen Reich 
nicht gegeben.“ (Benz 2003:40) 
Welche Gefahren die HelferInnen 
eingingen, war zudem länderweise 
sehr unterschiedlich. In Polen wur-
de laut Bekanntmachung zum The-
ma „Beherbergung von geflüchteten 
Juden“ nichtjüdischen Personen, die 
Juden Unterschlupf gewährten, Be-
köstigung zukommen ließen oder 
Nahrungsmittel verkauften, mit 
der Todesstrafe nicht nur gedroht, 
sondern diese auch vollstreckt. „In 
vielen Fällen wurde die kollektive 
Verantwortung auch auf Nachbarn 
oder andere Einwohner des betref-
fenden Dorfes ausgeweitet.“ (Kos-
mala 1996:90)

Leid-Tragende

„Die Kinder mussten eine Vielzahl 
ihnen unbekannter, unterschied-
licher und stets neuer Situatio-
nen bewältigen. Sie mussten dafür 
Kompetenzen wie Anpassungsfä-
higkeit, Schlagfertigkeit und Reak-
tionsschnelligkeit entwickeln, um 
die Gefahren immer wieder ein-
schätzen zu können und ihnen zu 
entgehen.“ (Kenkmann/Kohlhaas 
2008:17) Was zum Vorteil gereichen 
konnte, konnte im Umkehrfall zur 
großen Gefahr werden, denn nicht 
nur das Entwickeln neuer Fähigkei-
ten war überlebenswichtig, sondern 
auch Vorbedingungen wie Aussehen 
und sonstige Merkmale konnten 
über Leben und Tod entscheiden. 
Das Äußere betreffend wird immer 
wieder vom „arischen“ oder „jüdi-
schen“ Aussehen berichtet, das so-

gar unter Geschwistern einen we-
sentlichen Unterschied für die Si-
cherheit bedeutete. Als „tpyisch 
jüdisch“ verstand man gemeinhin 
„dunkles Haar, dunkle Augen und 
eine auffällige Nase“ (Kenkmann/
Kohlhaas 2008:307). Die Beschnei-
dung der jüdischen Knaben stell-
te ein großes Risiko dar und war 
mitverantwortlich dafür, dass es für 
Mädchen leichter war, aufgenom-
men zu werden. „Manche Mütter 
verkleideten ihre Söhne aus diesem 
Grund als Mädchen.“ (Kenkmann/
Kohlhaas 2008:32) Anpassungsver-
mögen war eine Fähigkeit, die vor 
allem dann unabdingbar war, wenn 
Kinder sich mit einer neuen Identi-
tät zurechtfinden mussten. So wur-
den Geburtsdatum, Name und Reli-
gionszugehörigkeit neu festgelegt 
und mussten eingeübt werden. Ab-
surderweise erfuhren so manche 
Kinder erst zu diesem Zeitpunkt 
von ihren jüdischen Wurzeln und 
„welche Bedeutung für sie und die 
Gesellschaft, in der sie lebten, darin 
lag, Jude zu sein“ (Dwork 1994:27). 
Die Verschleierung der jüdischen 
Identität stellte bei denjenigen Kin-
dern, die sich über ihre Herkunft 
im Klaren waren, eine der größ-
ten Gefahren dar. Es genügte, sich 
durch das Sprechen im Schlaf, das 
Summen jüdischer Lieder oder an-
dere Angewohnheiten zu verraten 
(Dwork 1994:64). Gleichzeitig „ver-
loren sie einen Teil von sich“ (Schrei-
ber 2005:21), wenn sie ihren tatsäch-
lichen Namen aufzugeben hatten. 
Wusste man in der Unterkunft nichts 
von der jüdischen Herkunft, muss-
ten die Kinder „auch innerhalb der 
Pflegefamilie die Fiktion aufrechter-
halten“ (Dwork 1994:113), was die 
innere Zerrissenheit noch verstärk-
te. Zudem konnte dies zu absurden 
Situationen führen, vor allem dann, 
wenn die Familie antisemitisch ein-
gestellt war. Jüdische Kinder traten 
in die HJ oder den BDM ein und hör-
ten dort, zuhause oder in der Schu-
le mit an, wie in diffamierender Wei-
se über Juden gesprochen wurde 
(Schreiber 2005:41). Als „arisches“ 
Kind untergeschlüpft zu sein, setzte 

voraus, dass man unkalkulierbaren 
Nachbarn oder Verwandten die Lüge 
vom verwaisten Kind erzählte oder 
auftischte, dass es sich um entfernte 
Angehörige handle (Dwork 1994:43). 
Aber auch dann bestand noch das Ri-
siko, dass die gefälschten Dokumen-
te einer Kontrolle nicht standhiel-
ten, oder die Gefahr einer Denunzi-
ation, denn wenn die Kinder weder 
Besuch der Eltern noch Post erhiel-
ten und nicht zur Messe gingen, war 
an der Version schnell Zweifel gesät 
(Kenkmann/Kohlhaas 2008:21). 

Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen war unvermeidlich 
und galt besonders für diejenigen, 
die gezwungen waren, zu arbeiten. 
Jugendliche, die eine Arbeit als Kin-
der- oder Hausmädchen, Magd oder 
Knecht verrichteten, waren nicht 
selten mit hohen Strapazen kon-
frontiert; in körperlich guter Verfas-
sung zu sein war daher wesentlich. 
Verletzungen, die sie bei Misshand-
lungen oder auf der Flucht erlitten 
hatten, konnten ein großes Hinder-
nis darstellen, auf diese Weise un-
terzutauchen. Manche Kinder und 
Jugendliche verblieben nicht in ih-
rem Versteck, sondern wurden aktiv, 
„beteiligten sich am Schmuggel und 
nahmen andauernd den lebensge-
fährlichen Wechsel auf die ‚arische 
Seite‘ und zurück auf sich“ (Kenk-
mann/Kohlhaas 2008:19), um bei-
spielsweise im Ghetto verbliebene 
Familienmitglieder mit Lebensmit-
teln zu versorgen. 

Neben Spitzeln und sonstigen De-
nunzianten, die gegen Bezahlung 
oder aus Überzeugung Verfolgte ver-
rieten, stellte die größte Bedrohung 
natürlich die Entdeckung durch die 
SS oder Gestapo während Durchsu-
chungen oder Razzien dar (Kenk-
mann/Kohlhaas 2008:27). Inwieweit 
das Schlimmste eintrat, hing nicht 
zuletzt vom Zufall ab.

Zustände

Die Erzählungen der Kinder bezüg-
lich des Wohlergehens in den Ver-
stecken differieren stark. Manche, 
die bei Familien, auf Bauernhöfen 
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oder auch in Heimen lebten, berich-
ten von guter Aufnahme, von ausrei-
chendem Essen, vom Spiel mit an-
deren Kindern und von Unterricht, 
den sie besuchen konnten. Davon 
zeugen auch viele Berichte, in de-
nen von jahrzehntelangen, intensi-
ven Kontakten zu den Pflegefamili-
en oder Helfern/Helferinnen erzählt 
wird. Viele sprechen wiederum bei 
einer solchen Unterbringungsart 
von Hungerleid, körperlicher und 
seelischer Gewalt, von unmensch-
lich schwerer Arbeit, die sie zu ver-
richten hatten bis hin zu sexuellem 
Missbrauch. Manche hatten über 
längere Zeiträume, vor allem, wenn 
sie nicht als „arische“ Kinder unter-
gebracht werden konnten und völlig 
im Verborgenen bleiben mussten, 
oder bei Razzien für einige Zeit in 
beengenden Räumlichkeiten ohne 
Licht, Toilette und Kommunikati-
onsmöglichkeiten isoliert auszuhar-
ren und liefen Gefahr, beim gerings-
ten Geräusch aufgespürt zu werden 
(Muth 2004:11). Dachböden, Keller, 
Scheunen, Schränke, Kanalisation, 
eingezogene Wände, die kleine Räu-
me entstehen ließen, ausgebomb-
te Häuser und vielerlei andere, teils 
unvorstellbare Orte dienten als Ver-
steck. Bei längerfristigem Aufent-
halt in diesen wurde eine Form der 
Beschäftigung wesentlich für ein ge-
wisses Maß an Erträglichkeit. Wenn 
möglich und erlaubt, „wandten die 
Kinder ihre Energien allen Arten 
von Schreiben, Kunsthandwerk und 
Handarbeiten zu“; Bücher zur Ver-
fügung gestellt zu bekommen, hing 
entscheidend von der Beschaffungs-
möglichkeit und dem Bildungs-
grad der Pflegeeltern beziehungs-
weise der HelferInnen ab (Dwork 
1994:84f). Schwierig gestaltete sich 
oft das Zusammenleben mit Helfe-
rInnen auf zumeist engem Raum. 
„In der Literatur über Versteckte 
gibt es aus verständlichen Gründen 
viel mehr Berichte über gelunge-
ne Konstellationen und Rettungen 
als über all jene Versuche des Sich-
Versteckens, die scheiterten, nicht 
zuletzt deswegen, weil Menschen 
sich nicht verstanden und/oder den 

ständigen Druck nicht aushielten.“ 
(Schreiber 2005:41) War die Unter-
bringung mit monetärer Gegenleis-
tung verbunden, so konnte sich die 
Situation bei Ausbleiben des Gel-
des schlagartig ändern – die Kinder 
mussten hungern, wurden vor die 
Tür gesetzt oder im schlimmsten 
Falle getötet (Kenkmann/Kohlhaas 
2008:24f). In Verstecken in unwirt-
lichen Gegenden wie Wäldern ka-
men die Beschwerlichkeiten der käl-
teren Jahreszeiten behindernd hin-
zu, denn mehr als eine Hütte oder 
ein Erdloch standen als Behausung 
kaum zur Verfügung (Kenkmann/
Kohlhaas 2008:21). Weitere Heraus-
forderungen im Überlebenskampf 
stellten fehlende ärztliche Betreu-
ung bei Krankheiten dar oder die 
Problematik, ohne gefälschte Papie-
re bei Angriffen einen Schutzraum 
aufsuchen zu müssen (Schwerenz 
1995:133).

Die Erfahrungen, die die Unter-
getauchten in dieser Zeit mach-
ten, hingen nicht nur von der Art 
der Unterbringung, sondern auch 
stark vom jeweiligen Alter ab. Vor al-
lem für kleinere Kindern waren die 
Gründe für die Ereignisse nicht fass-
bar und sie waren sich zumeist nicht 
im Klaren, „was sicher war und was 
gefährlich“ (Dwork 1994:78). Unab-
hängig von Alter und Versteck blie-
ben Grundgefühle wie die Angst 
vor Verrat, vor dem Entdeckt-Wer-
den und in der Folge „die Angst vor 
dem eigenen Tod“ (Muth 2004:13) 
allgegenwärtig. Nicht verwunder-
lich ist daher, dass diese Zustände 
schwere psychische Folgen zeitig-
ten und nicht selten in Suizidgedan-
ken mündeten (Kenkmann/Kohl-
haas 2008:33). 

Nach dem Krieg

Mit dem Ende des Kriegs und der 
Befreiung war die Zeit des Leidens 
zumeist nicht zu Ende. Die Zustän-
de in einem Versteck konnten auf-
grund der Enge oder Dunkelheit 
schwere physische Beeinträchtigun-
gen nach sich ziehen, von den psy-
chischen Folgen ganz zu schwei-

gen (Kenkmann/Kohlhaas 2008:34). 
Das Zurückfinden in ein Leben ohne 
Versteck und Flucht gestaltete sich 
für Kinder und junge Erwachsene 
oftmals schwieriger als für die Er-
wachsenen. Viele Kinder mussten 
sich erst wieder an den Kontakt mit 
der Umwelt gewöhnen. Zudem be-
gann, kam es nach der Befreiung 
zu einer Wiedervereinigung mit El-
tern, Elternteilen oder anderweiti-
ger Verwandtschaft, unter Umstän-
den ein Gerangel zwischen den Pfle-
geeltern und den leiblichen Eltern, 
sodass für viele Kinder eine Pha-
se anbrach, die „noch belastender 
als die Zeit des Verstecks“ (Muth 
2004:13) war. Zur Sprachlosigkeit 
auf beiden Seiten und im tatsäch-
lichen Sinne konnte führen, wenn 
die Kinder ihre Muttersprache jah-
relang nicht mehr gesprochen hat-
ten. Leidvoll war für viele auch das 
Ablegen der Identität, die sie sich 
oft über Jahre hinweg angeeignet 
und zu eigen gemacht hatten (Muth 
2004:14). Dies betraf in vielen Fäl-
len den Austausch des jüdischen mit 
dem christlichen Glauben, was sich 
als Problem verstärkte, wenn den 
Kindern verschwiegen worden war, 
dass sie jüdischer Abstammung wa-
ren. Die Folge war nicht selten ein 
lange währender Kampf um die ei-
gene Identität (Kenkmann/Kohl-
haas 2008:32). Einem Großteil der 
Kinder war schließlich über Jahre 
hinweg Schulbildung verwehrt ge-
blieben. Unabhängig davon, ob sie 
nach dem Krieg auswanderten (zir-
ka 35.000 Kinder und Jugendliche 
emigrierten in den ersten sechs Jah-
ren nach Kriegsende nach Palästi-
na beziehungsweise Israel) oder in 
Europa blieben, bedeutete die feh-
lende Schul- oder Ausbildung ein 
wesentliches Handicap zur erfolg-
reichen beruflichen Entwicklung 
(Muth 2004:14).

Nach dem Geheimnis ist vor dem 
Geheimnis

Wenn auch Institutionen wie die 
Zentrale Jüdische Historische Kom-
mission in Polen früh mit der Doku-
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mentation von Überlebensberichten 
von Kindern und jungen Menschen 
begannen, so blieb in den ersten 
Jahrzehnten der Fokus der For-
schung bei den erwachsenen Über-
lebenden des Holocaust. Viele nah-
men an, dass die Kinder „zu jung ge-
wesen seien, um traumatisiert wer-
den zu können“ (Muth 2004:7) oder 
übersahen, dass es gerade für Kin-
der kaum möglich war, die schreck-
lichen Erlebnisse in Worte zu fassen 
(Schreiber 2005:29). Vielerlei Grün-
de für das oft erst sehr späte „Ou-
ting“ der Child Survivors sind aus 
den Zeitzeugenberichten herauszu-
lesen. Fehlte den einen die Energie, 
die schrecklichen Erlebnisse darzu-
legen und sich mit ihnen auseinan-
derzusetzen, so waren manche der 
Ansicht, man könne sich umso bes-
ser in einen Alltag eingliedern, „je 
weniger man über den Holocaust 
sprach“ (Muth 2004:7,172). Das Be-
wahren der Erlebnisse als Geheim-
nis betraf auch Kinder, die wieder 
mit Elternteilen zusammengeführt 
werden konnten. Das Trauma der 
Eltern blockierte nicht selten die 
Wahrnehmung des tatsächlichen 
Zustandes des, wenn auch körper-
lich unversehrt gebliebenen, eige-
nen Kindes, denn es hatte den Holo-
caust „scheinbar unbeschadet über-
lebt“ (Schreiber 2005:14). Zudem 
wurde den Schilderungen der Kin-
der oft kein Glauben geschenkt. Ob 
in Europa verblieben oder emigriert, 
berichten viele Überlebende davon, 
dass sie in der Folge sowohl ihren 
späteren Ehepartnern als auch den 
eigenen Kindern gegenüber die Er-
lebnisse für sich behielten und sich 
erst den Enkeln gegenüber öffne-
ten (Muth 2004:15). Erschwerend 
kamen für viele eine ambivalen-
te Beziehung zu ihren ehemaligen 
RetterInnen und Gefühle der Über-
lebensschuld hinzu, die manche 
glauben ließ, sie hätten „auf Kos-
ten der Toten“ überlebt (Schreiber 
2005:56,69).

Es verwundert daher nicht, dass 
viele der Betroffenen erst sehr spät 
zueinander fanden, um sich aus-
zutauschen und ihre Geschichte 

öffentlich zu machen (erste Ver-
sammlung von The Hidden Child 
Foundation im Mai 1991; Grün-
dung des Vereins Child Survivors 
Deutschland e.V. im April 2001). An 
diesem Punkt wiederum äußerten 
sich Überlebende und Nachkommen 
über „die zunehmende Pathologisie-
rung und Stigmatisierung, die mit 
der Anerkennung der Verfolgungs-
folgen und den neu geschaffenen 
Labels wie das ‚Survivor Syndrome‘, 
das ‚Child of Survivor Syndrome‘ 
und andere entstanden.“ (Schrei-
ber 2005:18)

Die Child Survivors, die die Jah-
re des Nationalsozialismus versteckt 
überdauert hatten, galten lange 
nicht als Holocaust-Überlebende, 
da sie die Zeit nicht in einem Kon-
zentrationslager durchlitten hatten, 
„jedoch erfuhren auch sie Ausgren-
zung, Isolation, massive Bedrohung 
und die Aberkennung ihres Rechts 
auf Leben. Zudem wurden sie – als 
Kinder, denen man ein kind- und 
menschengerechtes Aufwachsen 
vorenthielt – Zeugen der Verfolgung 
anderer, von Deportation und Mord“ 
(Grünberg 2005:11).

Anerkennung

1948 etablierte die Israelische Re-
gierung die Ehrung der „Gerechten 
unter den Völkern“ für RetterInnen 
nichtjüdischer Herkunft. Als Bedin-
gungen für die Vergabe dieses Ti-
tels wurden mehrere Kriterien auf-
gestellt: „1. Aktive Beteiligung des 
Retters an der Rettung von einem 
oder mehreren Juden vor der Bedro-
hung durch Tod oder Deportation in 
Todeslager. 2. Ein Risiko für das Le-
ben, die Freiheit oder die Stellung 
des Retters. 3. Die Motivation muss 
die Absicht gewesen sein, verfolgten 
Juden zu helfen, ohne Bezahlung 
oder eine andere Gegenleistung, 
wie z.B. die Konversion der gerette-
ten Person, die Adoption eines Kin-
des u. dgl. 4. Das Vorhandensein von 
Zeugenaussagen derer, denen gehol-
fen wurde, oder zumindest zweifels-
freie Dokumentation, die die Art der 
Rettung und ihre Begleitumstände 

nachweist.“ (Website Österreichi-
sche Freunde von Yad VaShem, Die 
Gerechten unter den Völkern, Häu-
fig gestellte Fragen http://www.ya-
dvashem.org/yv/de/righteous/faq.
asp [28.5.2015]) Explizit kein Titel 
wurde und wird verliehen, wenn fi-
nanzielle, missionarische oder Ad-
optionsgründe vorlagen, wenn Ret-
tung im Zuge von Widerstand ohne 
explizite Ziel der Judenrettung er-
folgte oder wenn die Person „an 
Mord oder Kriegsverbrechen betei-
ligt war oder anderen Schaden ver-
ursacht hat.“ (ebd.) Derzeit sind 
25.685 Personen ausgezeichnet, 
104 davon entfallen auf Österreich. 
Trotz dieser institutionalisierten Eh-
rung blieben und bleiben viele Ein-
zelhelferInnen und auch Gruppen 
ohne Anerkennung. Viele RetterIn-
nen, die autonom geholfen hatten, 
erachteten es als Selbstverständnis 
und als nicht notwendig, damit an 
die Öffentlichkeit zu gehen. Vielen 
Organisationen, die sich explizit um 
das Überleben von Kindern und Ju-
gendlichen verdient gemacht hat-
ten, wurde nach dem Krieg der öf-
fentliche Respekt vor allem deshalb 
verwehrt, da man mit dem Begriff 
des „Widerstands“ in erster Linie 
Operationen wie bewaffnete Aktio-
nen oder Sabotage verstand. „Kin-
der zu retten war dagegen weder 
während des Krieges eine öffentli-
che Handlung, noch führte es nach 
dem Krieg zum Ruhm. […] Und 
schließlich waren es in der Mehr-
heit Widerstandskämpferinnen […] 
der Bereich von Frauen und Kindern 
steht so in Kontrast zur Domäne der 
Männer.“ (Dwork 1994:50) Wie viele 
der TäterInnen blieben daher auch 
HelferInnen aus unterschiedlichs-
ten Gründen anonym und verblei-
ben auf diese Weise dort, wo ihre 
Schützlinge sich einst befanden – im 
Geheimen und Verborgenen.

Unterricht

Die unten angeführten Aufgaben-
stellungen eignen sich für Offenes 
Lernen, könnten als Einzelaspekte 
beleuchtet und im Zuge von Kurz-
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präsentationen am Ende der Arbeits-
phase mosaikartig zusammenfügt 
werden, unter der Voraussetzung, 
dass den Lernenden betreffend der 

Stationen/Themen Mögliche Arbeitsaufträge
Child Survivors Recherchiere die Gründe, warum besonders jüdische Kinder von den Nationalsozialisten ver-

folgt wurden.
Lies Berichte von Child Survivors und erarbeite, welche Faktoren das Überleben begünstigten 
und auf welche Umstände die Kinder Einfluss hatten und auf welche nicht.
Lies Berichte von Child Survivors und HelferInnnen und erarbeite, was die Berichte gemein-
sam haben und worin sie sich unterscheiden.
Kläre für dich die Frage, ob man bei einem Leben im Versteck von einem Alltag sprechen kann 
und nenne Argumente.
Überlege, welche Bedürfnisse die Child Survivors im Versteck gehabt haben könnten, welche 
befriedigt werden konnten und welche nicht.

HelferInnen Recherchiere mithilfe von Berichten von Child Survivors und HelferInnnen die unterschiedli-
chen Beweggründe für Hilfestellungen.
Überlege, ob es noch andere Gründe gegeben haben könnte, jüdischen Kindern Unterschlupf 
zu gewähren, als diejenigen, die angegeben wurden.
Überlege, welche Gründe es gegeben haben könnte, jüdischen Kindern keinen Unterschlupf 
zu gewähren.
Recherchiere Organisationen, die jüdischen Kindern Hilfestellung leisteten und stelle Vermu-
tungen darüber an, weshalb Organisationen, die sich um die Rettung jüdischer Kinder und Ju-
gendlicher bemühten, nach 1945 weniger Anerkennung fanden als Gruppen, die bewaffneten 
Widerstand leisteten.

Gefahren Lies Berichte von Child Survivors und liste auf, worin die größten Gefahren für sie bestanden.
Lies Berichte von HelferInnen und liste auf, worin die größten Gefahren für sie bestanden.
Recherchiere, worin der Unterschied lag, jüdischen Kindern in Deutschland oder jüdischen 
Kindern in Polen zu helfen und versuche, eine Begründung zu formulieren.

Verstecke Überprüfe anhand von Berichten von Child Survivors und HelferInnnen, auf welche Art und 
Weise jüdische Kinder versteckt wurden und bewerte, inwieweit ein Sich-Verstecken heute, im 
Zeitalter digitaler Medien, noch möglich wäre.

Nach dem Krieg Finde heraus, mit welchen Problemen Child Survivors nach 1945 konfrontiert waren.
Stelle Informationen zusammen, die für die Wiedervereinigung der jüdischen Familien not-
wendig waren.
Untersuche unterschiedliche Lebenswege von Child Survivors nach 1945 und stelle Verglei-
che an.

Anerkennung Recherchiere die Kriterien für den Erhalt des Titels „Gerechter unter den Völkern“ auf der Web-
site www.yadvashem.org und diskutiere die Kriterien.
Recherchiere unter http://www.yadvashem.org/yv/de/righteous/statistics.asp die Statistik be-
treffend der „Gerechten unter den Völkern“ und überlege einerseits, wie aussagekräftig die 
Statistik ist und andererseits, ob und welche Schlüsse daraus (nicht) gezogen werden können.

Oral History Diskutiere, welchen Einfluss jeweilige Entstehungsprozesse von Quellen auf die Glaubwürdig-
keit und Repräsentativität haben: Kinder bringen ihre Erfahrungen direkt nach dem Krieg zu 
Papier / Kinder werden direkt nach dem Krieg befragt und Erwachsene protokollieren die er-
zählten Erlebnisse / Child Survivors werden Jahrzehnte nach dem Krieg interviewt / Child Sur-
vivors verfassen Jahrzehnte nach dem Krieg selber die Ereignisse.

Flüchtlinge Stelle Vermutungen an, welche Gründe es heute für Kinder gibt, sich zu verstecken oder zu 
fliehen.
Artikel 22 der Kinderrechtskonvention behandelt die Situation (unbegleiteter) minderjähriger 
Flüchtlinge. Lies den Artikel unter https://www.unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/crcger.
pdf und recherchiere die derzeitige Situation von Flüchtlingskindern, die von Österreich auf-
genommen wurden unter [http://www.kinderhabenrechte.at/index.php?id=25].

Helden der Geschichte Definiere, was du unter einem/einer Held/Heldin beziehungsweise unter einer heldenhaften 
Handlungsweise verstehst.
Suche in Geschichtsbüchern, Sachbüchern, im Internet nach Helden/Heldinnen, die in der Ge-
schichtsschreibung als solche bezeichnet wurden/werden. Benenne deren Taten und Werte und 
untersuche, in welchem Fall sich die Bewertung warum veränderte.
Benenne Helden/Heldinnen von heute. Notiere Personen, die in unserer Gesellschaft (Medien, 
Sport, Glaube, Alltag etc.) als Helden/Heldinnen bezeichnet werden und nenne die Begründung.
Diskutiere, auf welche Weise man heute mit wem Solidarität üben und welche Probleme oder 
auch Gefahren dies beinhalten kann.
Formuliere aus, wie man zum Held/zur Heldin der Zukunft werden könnte.

Zivilcourage Definiere den Begriff Zivilcourage und beurteile, ob man bei den Hilfestellungen, die während 
der NS-Zeit geleistet wurden, um jüdische Kinder zu retten, von Zivilcourage sprechen kann.

Themen Nationalsozialismus und 
Holocaust bereits ein grundsätzli-
ches Begriffsvokabular (Ghetto, De-

portationsbefehl, „arisch“, Antise-
mitismus, Holocaust etc.) zur Ver-
fügung steht.



42 • Fac h d i da k t i k

Websites, die Zeitzeugeninter-
views in schriftlicher Form und 
per Audio- oder Videodatei zur 
Verfügung stellen [28.5.2015]:

http://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/
http://www.child-survivors-deutschland.de
http://www.eg.nsdok.de/
http://zeitzeugengeschichte.de/
http://www.yadvashem.org/yv/de/righ 
teous/stories/index.asp
http://www.yadvashem.org/yv/de/exhibi 
tions/nochildsplay/intro.asp
http://www.adl.org/education-outreach/
holocaust-education/hidden-children-foun 
dation.html
https://www.youtube.com/watch?v=kfsi38 
WMG_i
https://www.youtube.com/watch?v=vk_
a9uzz1aM
https://www.youtube.com/watch?v=rm 
sp52bB9qu
https://www.youtube.com/watch?v=tb 
My4Fleodk
https://www.its-arolsen.org/fileadmin/
user_upload/dateien/unterrichtsmaterial/
dP_edu_Mat_heft_3.pdf
http://rememberme.ushmm.org/
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oe-
sterreich/zeitzeuginnen/das-vermaechtnis/
die-zeitzeuginnen
http://www.neue-heimat-israel.at/home 
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Datenschutzrecht in Österreich

Von den gesetzlich fixierten Grund-
rechten ist der Datenschutz jünge-
ren Datums. Die Verankerung dieses 
Rechts geht auf die Sammlung und 
maschinelle Verarbeitung von Da-
ten der BürgerInnen durch diverse 
Behörden und Arbeitgeber Ende der 
1970er Jahre zurück. Die Möglich-
keit der Verknüpfung solcher Da-
ten (z.B. aus Volkszählungen und 
Mikrozensuserhebungen, Daten aus 
Meldewesen, von Steuer- und Abga-
benbehörden, Sozial- und Kranken-
versicherung, Bankdaten oder sei-
tens der Betriebe in Personalinfor-
mationssystemen erfasste Daten) rief 
Reaktionen aus der Zivilgesellschaft 
auf den Plan und führte schließlich 
in Österreich 1978 zur Schaffung ei-
nes Datenschutzrechts und der Ein-
richtung eines Datenschutzregisters 
und einer entsprechenden Behörde, 
an welche sich BürgerInnen wenden 
konnten, um zu erfahren, welche Da-
ten erfasst wurden. Die maschinelle 
Verarbeitung erfolgte zu dieser Zeit 
noch mit Großrechenanlagen, stand 
also nur großen ‚Playern‘ zur Verfü-
gung; die Durchsetzung und rasante 
Entwicklung der Informationstech-
nologie setzte erst Mitte der 1980er 
Jahre ein. 

NGOs wie z.B. die „ARGE DATEN“ 
kritisierten von Anbeginn den rela-
tiv zahnlosen Charakter des Geset-
zes (siehe dazu z.B. ARGE DATEN 
1985 und 1988), hinkten doch die 
gesetzlichen Bestimmungen hoff-
nungslos hinter den durch ständi-
ge Innovation von Hardware- und 
Softwarestandards gegebenen Mög-
lichkeiten der Verknüpfung der er-
fassten Daten her. Als schließlich 
der VerfGH 1994 dem Gesetz durch 
Aufhebung einer Bestimmung der 

Eduard Fuchs

Datenschutz im Zeitalter von Facebook 
und NSA

§1 aus Österreichisches Datenschutzgesetz in geltender Fassung (Q1)
Grundrecht auf Datenschutz (Verfassungsbestimmung)
§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines 
Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das 
Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer all-
gemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den 
Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichti-
gen Interesse des Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschrän-
kungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berech-
tigter Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen 
Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die 
Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur 
Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig ange-
messene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen 
festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das Grund-
recht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden.

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automa-
tionsunterstützten Verarbeitung oder zur Verarbeitung in manuell, d.h. ohne Au-
tomationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe gesetz-
licher Bestimmungen

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher 
die Daten stammen, und wozu sie verwendet werden, insbesondere auch, an 
wen sie übermittelt werden;

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung 
unzulässigerweise verarbeiteter Daten.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?abfrage=bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10001597 [21.10.2015]

Datenschutzrelevante Paragraphen aus der EU-Grundrechte-Charta (Q2) 
Artikel 7
Achtung des Privat- und Familienlebens
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Woh-
nung sowie ihrer Kommunikation.

Artikel 8
Schutz personenbezogener Daten
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten.
(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und 
mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich gere-
gelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Aus-
kunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung 
der Daten zu erwirken.
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle über-
wacht.

Artikel 11
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt 
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche 
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 

zit. nach eu-Grc, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/tXt/htMl/?uri=celeX:c2
012/326/02&from=de [21.10.2015]
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mit Beschwerden befassten Daten-
schutzkommission die rechtliche 
Grundlage entzog, war eine grund-
legende Sanierung notwendig. 

Eine Novellierung erfolgte im 
Jahr 2000, weitere Anpassungen in 
den Jahren 2008, 2010, 2013 und 
2014. Dabei wurden, wie kritische 
Stimmen immer wieder konstatier-
ten, lediglich auf gewisse technolo-
gische Innovationen (Onlinediens-
te, zunehmende Videoüberwachung, 
Datenscoring, Kontrolle durch 
Funkchipeinsatz, Web2.0-Anwen-
dungen etc.) oder Klagsdrohungen 
und Urteile im Kontext von EU-Da-
tenschutzregelungen reagiert (sie-
he dazu Statements der ARGE DA-
TEN zu den Novellierungen 2008, 
2010 und 2013, http://www.argeda 
ten.at/php-generiert/_Entwicklung_
des_%C3%B6sterreichischen_Da 
tenschutzgesetzes.html [21.10. 
2015]). 

Allein die Tatsache, dass, was das 
Sammeln und Aggregieren von Da-
ten auf nationaler Ebene anbelangt, 
seit 2010 auf Volkszählungen ver-
zichtet werden kann, verweist auf 
die ohnehin gegebene Möglichkeit 
der zunehmenden Verknüpfung von 
Datenbeständen aus verschiedenen 
Quellen und Datenregistern. Inwie-
weit hier z.B. durch die geplante 
Einführung der „Elektronischen Ge-
sundsheitsakte“ (ELGA) oder durch 
generelle Verwendung von ‚intelli-
genten Stromzählern‘ neue Gefah-
ren der Ausspähung der BürgerIn-
nen zu gewärtigen sind, ist zur Zeit 
Gegenstand der Diskussion.

Datenschutzgesetzgebung auf 
EU-Ebene

Auf EU-Ebene sind Belange des Da-
tenschutzes bis dato durch allge-
meine Bestimmungen in der EUGC 
und die spezifischen Bestimmun-
gen der EU-Datenschutzrichtlinie 
94/95 geregelt. Hier gilt im Großen 
und Ganzen das Gleiche wie für die 
nationale Gesetzgebung: Die Geset-
ze der Grundrechtscharta sind vage, 
die der Datenschutz-Richtlinie asyn-
chron und daher unzureichend in 

Bezug auf technologische Weiter-
entwicklung im Sektor der neu-
en Medien (Kasten EUGC und Da-
tenschutzrichtlinie). Und so laufen 
derzeit Vorbereitungen zur Einfüh-
rung einer EU-Datenschutz-Grund-
verordnung, in welcher die Daten-
schutzrichtlinien europaweit ver-
einheitlicht werden sollen. 

Der bisherige Entwurf lässt aller-
dings schon im Vorfeld die Alarm-
glocken zivilgesellschaftlicher Ini-
tiativen läuten, soll diesen Be-
stimmungen doch auf EU-Ebene 
Verfassungscharakter zukommen 
(siehe dazu: fm4-Interview von 
Christoph Weiss mit IT-Rechtsex-
perten Rainer Knyrim „Die Neuord-
nung des Datenschutzes in Europa“, 
http://fm4.orf.at/stories/1695207/ 
[21.10.2015]). Unter anderem soll 
der Forderung internationaler Kon-
zerne nach dem „One-Stop-Shop“ 
im Datenschutz Rechnung getragen 
werden, wonach nur in jenem Land, 
in dem der jeweilige Konzern seinen 
Hauptsitz hat, eine Datenverarbei-
tungskontrolle durch eine EU-Be-
hörde möglich sein soll. Eine weite-
re, einschneidende Veränderung be-
trifft die Melde- und Kontrollpflicht 
bei der Verarbeitung von Kunden-
daten. Während bisher jede Firma 
rechtlich verpflichtet war, Kunden-
datenverarbeitungen an die Daten-
schutzbehörde zu melden, sieht der 
Entwurf vor, dass Firmen einen Da-
tenschutzbeauftragten zu ernennen 
haben, der dafür Sorge trägt – dies 
allerdings nur in Unternehmen mit 
mehr als 250 MitarbeiterInnen. Wei-
ters will sich die Europäische Kom-
mission selbst als Aufsichtsbehörde 
installieren, welche über den nati-
onalen Datenschutzorganen steht, 
ein Sachverhalt, der von Verfas-
sungsjuristen äußerst kritisch ge-
sehen wird. So zitiert der Bericht 
u.a. Gerrit Hornung, Professor für 
IT-Recht und Rechtsinformatik an 
der Universität Passau: „Der Ent-
wurf zur Grundverordnung sei ver-
fassungswidrig, weil er die Behör-
dentätigkeit der nationalen Verfas-
sungskontrolle entziehe, weil aus-
ländische Datenschutzbehörden in 

die nationale Souveränität eingrei-
fen würden und weil der Entwurf 
zwar unbedingt die Unabhängig-
keit der nationalen Datenschutzbe-
hörden fordert, über diesen hierar-
chisch aber künftig die EU-Kommis-
sion das letzte Wort haben werde.“ 
(ebd.) Dass die zuständige EU-Kom-
missarin Vivian Reding den Entwurf 
vor allem mit Neuerungen wie dem 
„Recht auf Vergessen“ (Ermögli-
chung der Löschung gespeicherter 
Daten) oder der geforderten „Da-
tenportabilität“ (Übersiedlung von 
Daten zw. verschiedenen Providern 
bzw. Netzwerken) verkaufen will, 
interpretiert Knyrim als Rauchvor-
hang zur Vertuschung der geplan-
ten massiven Angriffe auf die EU-
BürgerInnen. 

Web 2.0. – Chancen und Risiken

Ohne Zweifel hat Web. 2.0. zu 
grund legenden Änderungen in der 
Medienwelt geführt. Stand in der 
Anfangsphase der Internetnutzung 
passiver Konsum von Medien un-
terschiedlicher Provenienz im Mit-
telpunkt, hat sich mit zunehmen-
den Übertragungsgeschwindigkei-
ten und Speichermöglichkeiten, 
Streamingverfahren und der Nut-
zung mobiler Geräte für den Web-
zugang das Verhältnis zwischen 
‚Konsumenten‘ und ‚Akteuren‘ im-
mer mehr verschoben. Waren Lese-
rInnenbriefe ein sehr träges und oft 
wenig Erfolg versprechendes Me-
dium der Kommunikation, kann 
heute jede/r über Diskussionsforen 
oder Blogs just in time Stellung be-
ziehen. So spielte im „Arabischen 
Frühling“ Web 2.0. eine nicht un-
erhebliche Rolle bei der Verbrei-
tung von Information, aber auch 
bei der Organisierung der Bewe-
gung. Auch auf dem Musik-/Video-
markt haben sich durch die techno-
logischen Möglichkeiten der digita-
len Audio- und Videoclipproduktion 
und durch Finanzierungsmöglich-
keiten wie Crowdfunding die Gren-
zen verschoben. 

Auf der Negativseite der Folgen 
dieser ‚Medienrevolution‘ finden sich  
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jedoch ebenfalls neue Phänomene 
wie Cyber mobbing und schwer zu 
kontrollierende Skandalisierungs-
tendenzen innerhalb von sozialen 
Netzwerken (Shitstorms) oder an-
onyme Verunglimpfung von Men-
schen in Diskussionsforen diverser 
Onlinemedien (Hass-Postings) (sie-
he dazu z.B. Pörksen/Detel 2012). 

MedienwissenschafterInnen he-
ben die Chancen der Nutzung sozi-
aler Netzwerke in Hinblick auf die 
Identitätsentwicklung junger Men-
schen – der laut Statistiken domi-
nanten NutzerInnengruppe – her-
vor, indem soziale Netzwerke und 

Der Schutz personenbezogener Daten vor dem Hintergrund globaler Überwachungsstrategien (Q4)
Die Enthüllungen des Whizzleblowers Edward Snowden über die Überwachungsaktivitäten amerikanischer Geheimdienste 
haben zwar zu einiger Aufregung auch in den obersten Etagen der Politik geführt, insbesondere nachdem auch die Über-
wachung der Mobiltelefone von PolitikerInnen bis auf die höchste Ebene offenkundig geworden war. Dass es sich hier zu-
meist eher um die ‚Stürme im Wasserglas‘ handelt, machen die parallel laufenden Aktivitäten zur Ausspähung der eige-
nen BürgerInnen im Zuge wieder auszudehnender Bestimmungen zur „Vorratsdatenspeicherung“ deutlich, nachdem der 
EUGH diese Vorgangsweise als unverhältnismäßig gekippt hatte. 
Auf die recht ungenierten Praktiken zur massiven Überwachung von Teilen des Mobilfunknetzes durch amerikanische und 
britische Geheimdienste verwies vor einiger Zeit ein Bericht von Erich Möchel in FM4, welcher die Standorte und die ver-
wendeten technischen Einrichtungen der NSA „über den Dächern Wiens“ dokumentierte: 
„Mit einem solchen Überwachungsnetz werden die Kennzahlen von Funkzellen, deren Kontrollstationen und weitere 
wichtige Parameter der drei Mobilfunknetze in Österreich erhoben. Diese Daten bilden die Ausgangsbasis für Angriffe auf 
ausgewählte Endgeräte, wobei die Überwachung der Handynetze vor Ort dem Muster der Glasfaserüberwachung folgt. 
[…] Sobald sich ein Handy, das auf dieser Selektorenliste steht, in einem so überwachten Funkzellenverbund anmeldet, 
wird Alarm geschlagen. Das geschieht ebenso automatisch wie die dann folgenden Überwachungsschritte, im Schlüssel-
dokument des SCS dazu wird diese Automatisierung auch als ein Kernfeature des Systems erwähnt. Dieser Status muss 
in Wien bereits seit spätestens 2007 bestehen“  
zit. nach Möchel, das Überwachungsnetz über den dächern Wiens. 

Die auf gleiche Weise in anderen Haupt-
städten der Welt systematisch gesammelten 
und ständig aktualisierten Daten werden ins 
Hauptquartier des SCS (Special Collection 
Service) in Beltsville/Maryland übermittelt. 
„Diese Daten stehen nicht nur Personal von 
NSA und CIA für Angriffszwecke zur Verfü-
gung, sondern auch den Geheimdiensten der 
US-Streitkräfte und allen anderen „Agenci-
es“ des US-Geheimdienstkomplexes.“ (ebd.)
Es ist nicht nur aufgrund von Snowdens Auf-
deckung inzwischen evident, dass seitens der 
NSA seit Jahren weltweit neben Mobilfunk-
daten auch VPN-Netzwerke (Virtual Private 
Network), wie sie auf Servern von Firmen 
und Institutionen heute standardmäßig ein-
gesetzt werden, abgegriffen wurden. In ei-
nem FM4-Bericht wird über diese Praktiken 
und mögliche Gegenstrategien ebenfalls be-
richtet und resümiert: „Die NSA verfügt zwar 

über den größten Apparat und das weitaus größte Budget aller weltweiten Geheimdienste und wird von der US-Regierung, 
wo es nur geht, bis jetzt gedeckt. Doch neben den großen Internetkonzernen, die obendrein alle US-Unternehmen sind, 
hat die Agency noch einen weitaus mächtigeren Gegner: Sie hat die Mathematik gegen sich.“ 
zit. nach: kryptologen schlagen gegen die nsa zurück, http://fm4.orf.at/stories/1763953/ [21.10.2015].

Tab.1: Korrespondenz von Entwicklungsaufgaben und Handlungskompe-
tenzen im Social Web

Entwicklungs-
aufgabe

Kernfrage Handlungs-
komponente

Beispiele

Selbstausein-
andersetzung

Wer bin ich? Identitätsma-
nagement

Ausfüllen der eigenen 
Profilseite; Veröffent-
lichung eines eigenen 
Videos

Sozialausein-
andersetzung

Welche Position 
habe ich in meinem 
sozialen Netzwerk?

Beziehungs-
management

Senden oder Anneh-
men von Kontaktan-
fragen; Kommentieren 
eines Weblogeintrags

Sachauseinan-
dersetzung

Wie orientiere ich 
mich in der Welt?

Informations-
management

Recherchieren in Wiki-
pedia; Bewerten eines 
YouTube-Videos

abb. 2: Verbindungspunkte der amerikanisch-britischen Mobilfunküberwachung 
Bildquelle: © BY-sa 2.0 seb hoch, http://fm4.orf.at/stories/1758861/

Quelle: Paus-Hasebrink/Trültzsch 2012:33
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Foren Spielräume für das Identitäts- 
Beziehungs- und Informationsmanage-
ment schaffen (siehe Tabelle 1).

Mit diesen Chancen gehen jedoch 
auch Risiken einher, die den NutzerIn-
nen nicht per se bewusst sind: Sie un-
terschätzen die Reichweite ihrer Ein-
träge, die Nachhaltigkeit dort publi-
zierter Äußerungen und Bilder und die 
sozialen Netzwerken inhärente Eigen-
dynamik der Verbreitung (Paus-Hase-
brink/Trültzsch 2012:39). Die AutorIn-
nen sehen sowohl im Zusammenhang 
mit den potenziellen Risiken, aber auch 
den Chancen vor allem PädagogInnen 
und Eltern gefordert, erstere, indem sie 
ihre Kinder beim Umgang mit dem In-
ternet unterstützen und begleiten, letz-
tere beim Aufbau von Medienkompetenz 
und der gemeinsamen Erörterung von 
negativen Interneterfahrungen. Nicht 
zuletzt betonen sie jedoch die leider oft 
zu wenig wahrgenommene Verantwor-
tung auf Seiten der Social Web-Anbie-
ter (ebd.: 41-44).

Data-Mining im Web 2.0.

Verteilte sich in den ersten Phase von 
Web 2.0 der Zugang der NutzerInnen 
noch auf verschiedene Anbieter (Chat-
Rooms, Foren, Mailing, Party-Netzwer-
ke, Medien-Plattformen für Musik, Fo-
tos und Videos, Blogs, Internet-Telefo-
nie), lässt sich der Erfolgslauf von Fa-
cebook in den letzten Jahren vor allem 
daraus ableiten, dass diese Plattform 
durch Zukauf alternativer Anbieter und 
entsprechende Ausweitung des Ange-
bots die ganze Palette von gewünschten 
Webdiensten unter einem Dach anbie-
ten konnte.

Die Zuwachsraten von Facebook im 
Vergleich zu anderen Anbietern wie 
Twitter, Google+, MS-Messenger u.a. 
zwischen 2012 und 2015 sprechen hier 
eine deutliche Sprache, wie Facebook 
selbst stolz vermeldet. 

Natürlich versuchen Anbieter von So-
cial Media Networks (SMN) den poten-
ziellen NutzerInnen zu suggerieren, dass 
die im Zusammenhang mit der Nutzung 
unterschiedlicher Dienste gespeicherten 
Daten vor allem in deren Sinne verwen-
det werden, um ihnen ein ‚maßgeschnei-
dertes Angebot‘ zu ermöglichen. 

Abb. 3: Zahl der NutzerInnen von Facebook-Anwendungen 2015

Abb. 4: Steigerungsraten bei Facebook-NutzerInnen zwischen zw. 2012 und 2014
Quelle: Facebook-Bericht über weltweite Entwicklung der NutzerInnenzahlen, 

Bilder aus dem Börsenbericht http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutz-
erzahlen-2015 [28.10.2015]

Abb. 5: Entwicklung der Gewinne bei Facebook durch Werbung und Gebühren
Quelle: Facebook-Bericht über weltweite Entwicklung der NutzerInnenzahlen, 

Bilder aus dem Börsenbericht
 http://allfacebook.de/zahlen_fakten/facebook-nutzerzahlen-2015 [28.10.2015]
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Dass die Fülle der gesammel-
ten Daten vor allem ein gutes Ge-
schäft ist, hebt Facebook auch selbst 
im Börsenbericht hervor (vgl. dazu 
Weblink von Abb. 5), wenngleich 
man dies zu relativieren versucht, 
indem auf die gestiegenen Kosten 
verwiesen wird.

Immerhin wurde vom EUGH vor 
kurzem der Klage des österreichi-
schen Datenschützers Max Schrems 
gegen Facebook entsprochen, indem 
die Safe Harbor-Bestimmung aufge-
hoben wurde (siehe Q3 auf dieser 
Seite). Schrems hatte beim irischen 
Datenschutzbeauftragten (in Irland 
befindet sich die europäische Face-
book-Niederlassung) eine Beschwer-
de eingereicht, weil die Daten von 
europäischen NutzerInnen in den 
USA nicht vor Zugriffen der Geheim-
dienste gesichert seien. Der irische 
Datenschutzbeauftragte hatte die 
Beschwerde unter Verweis auf die 
Safe Harbor-Bestimmung zurück-
gewiesen, worauf Schrems eine Kla-
ge beim Irish High Court einreich-
te, welcher diese aufgrund behaup-
teter Unzuständigkeit seinerseits an 
den EUGH verwies. Der General-
anwalt des EUGH stellte fest, dass 
die Überwachung der Nutzerdaten 
„einen Verstoß gegen den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit (dar-
stellt), insbesondere weil die von den 
amerikanischen Nachrichtendiens-
ten ausgeübte Überwachung mas-
siv und nicht zielgerichtet ist.“ (zit. 
nach der Standard, Online-Ausgabe 
vom 23.9.2015, http://derstandard.

at/2000022645393/Facebook-Eu-
GH-Generalanwalt-kritisiert-Daten-
transfer-in-USA [21.10.2015]) 

Da der Generalanwalt auch die 
Vorgangsweise der irischen Behör-
den zurückwies, sich der eigenen Be-
fassung mit der Beschwerde durch 
Weiterleitung an den EUGH zu ent-
ziehen, wird sich das irische Gericht 
neuerlich mit der Klage befassen 
müssen, sodass bis zu einer endgül-
tigen Entscheidung wohl noch viel 
Zeit verstreichen wird (ebd.). 

Doch auch in einem am Wiener 
Landesgericht von Schrems gegen 
Facebook angestrebten Prozess hat 
dieser vom Oberlandesgericht kurz 
darauf beschieden bekommen, dass 
seine Klage an einem österreichi-
schen Gericht rechtens sei. „Fa-
cebook wird sich daher vor einem 
österreichischen Gericht verant-
worten und nun öffentlich erklä-
ren müssen wie z.B. Facebook’s Da-
tenschutzrichtlinien, das Verfolgen 
von Nutzern auf anderen Webseiten 
oder die Kooperation mit der NSA 
unter EU-Recht legal sein können. 
Facebook wird auch Rechnung le-
gen müssen über die genauen Ein-
künfte, die es durch die illegale Da-
tennutzung hat – ein potentiell 
sehr schmerzlicher Einblick für Fa-
cebook.“ (zit. nach http://www.eu-
rope-v-facebook.org/DE/de.html 
[21.10.2015]) 

Die Gerichte werden sich also in 
der nächsten Zeit auf österreichi-
scher und auf EU-Ebene mit der 
Rechtmäßigkeit der Datensammel-

aktivitäten sozialer Netzwerke befas-
sen müssen und es bleibt zu hoffen, 
dass diese juridischen Schritte nicht 
durch Bestimmungen der geplanten 
EU-Grundsatzverordnung größten-
teils wieder ausgehebelt werden.

Nicht weiter verwunderlich, dass 
solche Datenreservoirs auch krimi-
nelle Energien beflügeln, wie die pe-
riodischen Meldungen über gehack-
te Websites von Firmen, Behörden 
und großen Internetsites zeigen. 
Hier nur einige Beispiele aus der 
jüngeren Vergangenheit:
■ In Großbritannien wird zum drit-

ten Mal innerhalb eines Jahres 
die Website des Telecom anbieters 
TalkTalk gehackt; es wird ange-
nommen, dass die Daten von bis 
zu 4 Mill. Kunden betroffen sein 
könnten (Okt. 2015),

■ Nutzerdaten von 32 Millionen 
Kunden eines kanadischen Sei-
tensprung-Portals; der Fall treibt 
mindestens einen der Nutzer in 
den Suizid (Okt. 2015),

■ dem US-Versicherungskonzern 
Anthem werden Daten von 80 
Mio. aktueller und ehemaliger 
Kunden gestohlen (Feb. 2015), 

■ bei der US-Handelskette Target 
werden die Daten von 110 Milli-
onen Kunden entwendet (2013),

■ beim Elektronik-Konzern Sony 
werden 2008 die Daten von 75 
Mill. Playstation-NutzerInnen ge-
stohlen.

Die Daten aus solch groß angelegten 
Cyber-Attacken tauchen in der Regel 
kurze Zeit später im „Darknet“ auf, 

Safe Harbor-Bestimmung aus der EU-Datenschutzrichtlinie 95 (Q3)
Artikel 25 – Grundsätze
(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß die Übermittlung personenbezogener Daten, die Gegenstand einer Verarbeitung sind 
oder nach der Übermittlung verarbeitet werden sollen, in ein Drittland vorbehaltlich der Beachtung der aufgrund der an-
deren Bestimmungen dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften zulässig ist, wenn dieses Drittland ein an-
gemessenes Schutzniveau gewährleistet.
(2) Die Angemessenheit des Schutzniveaus, das ein Drittland bietet, wird unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, 
die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen eine Rolle spielen; insbesondere werden 
die Art der Daten, die Zweckbestimmung sowie die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestim-
mungsland, die in dem betreffenden Drittland geltenden allgemeinen oder sektoriellen Rechtsnormen sowie die dort gel-
tenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt.

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission unterrichten einander über die Fälle, in denen ihres Erachtens ein Drittland 
kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 gewährleistet.

zit. nach. datenschutzrichtlinie 95/46/eG, https://www.dsb.gv.at/site/6233/default.aspx [21.10.2015] 



48 • Fac h d i da k t i k

einem über normale Suchmaschi-
nen nicht zugänglichen Bereich des 
Webs, gewissermaßen der zentrale 
Marktplatz für cyberkriminelle Ak-
tivitäten auf globaler Ebene. Neben 
der Schädigung von Kunden ent-
stehen für die betroffenen Firmen 
immense Folgekosten zur Bereini-
gung der Angriffsfolgen. (Siehe dazu 
z.B. Elisabeth Hödl/Martin Zechner, 
„DEEP WEB“: Hort der Kriminalität 
oder anonymer Datenspeicher?, Mai 
2014, http://www.watchdogs.at/sci-
ence/deep-web-hort-der-kriminali-
taet-oder-anonymer-datenspeicher/ 
[21.10.2015].)

Gibt es Möglichkeiten, sich zu 
schützen?

„Durch seine Verrechtlichung ge-
rät der Datenschutz in eine riskante 
Schicksalsgemeinschaft – und zwar 
mit dem Datensammler, vor dem er 
in erster Linie schützen soll“. (…) 
Das Grundrecht auf «informationel-
le Selbstbestimmung» ist „genau-
so wenig ein absolutes wie andere 
auch; wo die Staatsräson es für nötig 
hält (im Namen gesellschaftlichen 

Interesses), schränkt sie es ein. Da-
mit der moderne Staat funktioniert, 
muss er seine Bürger verdaten, ob 
diese das wollen oder nicht. Ermitt-
lungsbehörden, Verfassungsschutz 
und Geheimdienste finden es sogar 
oft notwendig, die Betroffenen von 
ihrer Überwachung in Unkenntnis 
zu setzen. Wie weit die Einschrän-
kungen dieses Grundrechts gehen, 
das ist politische Verhandlungsmas-
se – genauso wie die Höhe der Steu-
ern oder die Dauer der Wehrpflicht“ 
(Heller 2011:78f.) 

Mit dieser Einschätzung um-
reißt der Autor das grundlegende 
Dilemma aller zivilgesellschaftli-
chen Ambitionen zum Schutz der 
‚Privatsphäre‘ – einer Privatsphä-
re, welche ohnehin durch die Mög-
lichkeiten des globalen Informati-
onsaustauschs und das Verschwim-
men der Grenzen zwischen“ Akteu-
ren“ und „Betroffenen“, wie Web2.0 
sie uns bietet, zum Mythos gewor-
den ist. 

Wenn es darum geht, wie das In-
dividuum sich vor Zugriffen schüt-
zen könne, wird von IT-ExpertIn-
nen, MedienwissenschaftlerInnen 

und PädagogInnen häufig an die 
Eigenverantwortung der NutzerIn-
nen appelliert, ‚die eben nicht so 
viel Privates von sich preisgeben 
sollten‘ oder nicht so verrückt sein 
sollen, in sozialen Netzwerken per-
manent ihre eigenen Daten selbst 
ins Netz stellen. Wie schützt man 
da den User vor sich selbst?“ (so 
z.B. Medien jurist Prof. Dr. Hoeren 
über die Zukunft des Datenschut-
zes in http://www.telemedicus.info/
article/1734-Informationsgerechtig-
keit-Die-Zukunft-des-Datenschut-
zes.html [4.11.2015])

Es scheint zu kurz gegriffen, 
Verantwortung an die NutzerIn-
nen zu delegieren. Natürlich ist 
es der informationelle Mehrwert, 
welcher Facebook & Co ständig 
wachsende UserInnenzahlen be-
schert. „Dieser Mehrwert sollte 
nicht durch das Recht verhindert 
werden – nur gesteuert. Wir suchen 
also so was wie einen Kompatibili-
tätsmodus zwischen Datenschutz-
recht und der Gesellschaft.“ (To-
bias Kläner, Datenschutz und Da-
tensicherheit in sozialen Netzwer-
ken, http://www.telemedicus.info/

Wie kommen Facebook & Co an die NutzerInnendaten (Q5)
Was Facebook, Google und andere Plattformen für die NutzerInnen so effektiv erscheinen lässt, sind im Hintergrund ab-
laufende Such- und Scoringalgorithmen, durch die diese Anwendungen darüber Entscheidungen treffen, was für die jewei-
ligen NutzerInnen ‚interessant‘ und ‚wichtig‘ ist. Unsere besonderen Vorlieben bestimmen die Suchergebnisse und welche 
einschlägige Werbung am Rande auftaucht, unser Antwortverhalten gegenüber der oft beträchtlichen Zahl an ‚Freunden‘ 
regelt, in welcher Reihenfolge sie auftauchen. Sind wir als registrierte UserInnen in solchen Plattformen, bestimmen wir 
durch unsere Profilangaben, was von unserer Identität preisgegeben wird. Aber auch als nicht registrierte BenutzerIn-
nen liefern wir genug Information, insbesondere dann, wenn besuchte Seiten selbst Dienste wie Google Analytics, Face-
book, Twitter u.a. über Buttons in ihren Webauftritt integriert haben. Daten wie Herkunftsland, IP-Adresse, verwendete 
Programme, früher aufgerufene Internetseiten, häufig in Anspruch genommene Webdienste u.a.m. bilden die Grundlage 
für Wiedererkennung. „Dieser Aspekt, dass allgemeine Eigenschaftszuschreibungen, Scoring- und Ratingmethoden den 
inhaltlichen Zugang der Individuen zur (Internet-)Welt kontrollieren, die Wahrnehmung steuern und Nachrichten selek-
tieren, wird in der gesellschaftspolitischen Diskussion viel zu wenig beachtet.“ (Zeger 2011:5) Hans Zeger listet Routinen 
auf, anhand derer viele Web 2.0-Plattformen Daten Ihrer BesucherInnen zu barer Münze machen ebd. 7ff):
■ Targeting: über IP-Adresse, Gerätekonfiguration, verknüpfte Inhalte und Cookies (kleine Datenschnipsel, anhand de-

rer z:B. Amazon erkennt, dass Herr X gerade die Seite besucht) kann die kommunizierende Maschine als „funktiona-
le Identität“ festgestellt werden. Und wenn Herr X schließlich etwas in einem Online-Shop bestellt und bezahlt, lie-
fert er auch ‚harte‘ Daten, wie Geburtsdatum, Konto- und Kreditkartennummern etc.

■ Tracking: über das Suchverhalten eines Individuums, welches mit Hilfsmitteln wie Webanalysedienst, Frequenzsta-
tistiken, Tagclouds und Rankinginformationen oder von uns selbst autorisierten Browser-Plugins und Toolbars un-
tersucht wird, liefern wir laufend Daten, die zwar noch nicht Namen und Adresse mitliefern, aber jede Menge an In-
formationen über die BesitzerInnen der verwendeten Endgeräte (nicht umsonst finden wir dann z.B. bei der Nutzung 
von Gratis-Maildiensten wie z.B. GMX Werbung von Anbietern, bei denen wir erst kürzlich was bestellt haben u.a.).

■ Filtering: über Geodaten wird gefiltert, welche Werbung wir bekommen und erlauben wir googlemaps z.B. die Iden-
tifizierung unseres aktuellen Standorts, erhalten wir diese entsprechend ‚zielgenau‘.

■ Profiling: mittels Data-Mining-Tools werden aus den gesammelten Datenmengen Erkenntnisse über die Benutzer ge-
neriert.
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article/1806-Datenschutz-und-Da-
tensicherheit-in-sozialen-Netzwer-
ken.html [4.11.2015])

Kläner sähe einen Kompromiss 
darin, dass NutzerInnen von Social 
Media verpflichtend die Privacy-Ein-
stellungen definieren sollten, bevor 
ihnen überhaupt der Zugang zu ei-
nem solchen Netzwerk ermöglicht 
wird. „Nähme der Gesetzgeber ein 

solches Erfordernis ins Gesetz auf, 
würde er damit weder die jeweili-
ge Plattform noch die Nutzer bevor-
munden, sondern die Frage des Da-
tenschutzes und der Datensicherheit 
einfach in die Hände der Nutzer le-
gen.“ […] Konsequenterweise muss 
wirksamer Datenschutz deshalb an 
der Wurzel beginnen, und das ist bei 
den Nutzern selbst. Derjenige, der 

sorglos Daten und Informationen 
über Dritte in ein Netzwerk speist, 
muss sich darüber bewusst sein, wel-
chen Schaden er bei anderen damit 
anrichten kann.“ (ebd.)

Für den Datenschutzexperten  
Hans Zeger geht die Dichotomie 
zwischen „Datenverarbeitern“ als 
„Tätern“ und den betroffenen Nut-
zerInnen als „Opfern“, denen durch 

Zehnpunktekatalog für ein zeitgemäßes Datenschutzrecht (Hans Zeger 2011) (Q4)

Art. 1 Recht auf unversehrte persönliche Informationsinfrastruktur
Jeder Web2.0-Teilnehmer hat, unabhängig von Herkunft und Identität, Anspruch auf Unversehrtheit der von ihm verwen-
deten persönlichen Informationsinfrastruktur, inklusive der Infrastruktur von Onlinediensten.

Art. 2 Schutz vor Betreiberwillkür und privaten Überwachern (Cybercops) 
Kein Betreiber darf Geschäftsbedingungen und Hausordnungen erlassen, die bestehende Grundrechte einschränken oder 
ihm erlauben, Teilnehmer ohne Angabe von Gründen und ohne ein objektives Ausschlussverfahren mit Beschwerde und 
Einspruchsmöglichkeiten, von einem Dienst auszusperren. Der Betreiber darf keine Maßnahmen setzen, die Denunziation 
und Anzeige durch andere Teilnehmer erleichtern oder fördern.

Art. 3 Schutz der Verbreitung und vor Diskriminierung eigenwilliger Selbstdarstellung
Niemand darf Teilnehmer von wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Aktivitäten nur auf Grund einer eigenwilligen oder 
außergewöhnlichen Selbstdarstellung im Web2.0 ausschließen.

Art. 4 Informationsrecht über die Zusammensetzung einer Web2.0-Plattform 
Jeder Teilnehmer oder potentielle Teilnehmer hat Anspruch auf anonymisierte Information über die tatsächliche Zahl und 
Zusammensetzung der Teilnehmer einer Plattform, ihre „Rasse“ (Mensch/Automat), ihre „Rollenidentität“ (Mann/Frau, 
Altersgruppe, …) und ihre regionale, soziale oder sprachliche „Herkunft“, ihre religiöse, sexuelle oder weltanschauliche 
„Orientierung“, inklusive der Qualität der Informationen die verbreitet werden.

Art. 5 Information über die Verkehrsregeln einer Web2.0-Plattform 
Wendet ein Betreiber technische Verknüpfungs-, Gruppierungs- und Matchingverfahren an, um Teilnehmer seiner Platt-
form leichter in Kontakt zueinander zu bringen, Informationen zu organisieren, zu reihen oder zu filtern,dann sind diese 
Methoden den Teilnehmern und potenziellen Teilnehmern offen zu legen.

Art. 6 Erweiterte Meinungsfreiheit
Jeder Teilnehmer hat das Recht eigene Meinungen frei zu verbreiten. Diese müssen als persönliche Positionen erkennbar 
sein. Dieses Recht umfasst sowohl die Verbreitung von Minderheitspositionen, als auch von falschen, ungenauen oder irre-
führenden Positionen. Die Meinungsfreiheit findet nur dort ihre Grenzen, wo andere Teilnehmer direkt angegriffen, belei-
digt oder in ihrer Meinungsfreiheit behindert werden.

Art. 7 Recht auf Erhaltung des Kontexts von Information
Informationen über einen Teilnehmer oder seine Meinungen und Positionen dürfen nicht aus dem Zusammenhang heraus-
gerissen, weiterverwertet oder verbreitet werden.

Art. 8 Recht auf Entsorgung von Information
Jeder Teilnehmer einer Community hat Anspruch auf Entsorgung aller ihn betreffenden Daten und Informationen, auch 
von teilanonymisierten Daten, zu jedem Zeitpunkt, zu dem er das wünscht. Das Recht erlaubt auch Löschungspflichten für 
die Zukunft zu definieren, inklusive der Möglichkeit schon bei Beginn einer Teilnahme an einer Community die Dauer der 
Informationsbereitstellung festzulegen.

Art. 9 Recht auf Gestaltung persönlicher Web2.0-Plattformen
Jeder Teilnehmer hat auf Web2.0-Plattformen das Recht der Bearbeitung, Bewertung und Integration wahrgenommener 
Informationen (Musik, Bilder, Produkte, …), die Teil seiner Lebenswelt sind, solange keine unmittelbare kommerzielle 
Verwertung stattfindet.

Art. 10 Recht auf ungefilterte Informationsbereitstellung
Betreiber habe alle Aktivitäten zu unterlassen, die den Zugang oder den Abruf von Informationen behindern, verlangsamen 
oder unerkannt filtern. Dieses Recht schließt das Recht des Teilnehmers ein, Regionalisierungen, Sprach-, Inhalts- und Mi-
lieudifferenzierungen die der Betreiber anbietet, auszuschalten. Weiters dürfen eingebettete Fremd- oder Werbelinks nicht 
von langsameren Quellen stammen, als das Hauptangebot.

aus: hans zeger, social Media – Vom Grundbedürfnis zur funktionalen identität, unveröffentl. Manuskript 2011, 18f .
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Aufklärung geholfen werden soll, 
völlig an der Realität vorbei, – 
auch, was politische und legisti-
sche Initiativen zu Identitäts-, Da-
ten- und Konsumentenschutz an-
belangt. „Übersehen wird, dass jeder 
Web2.0-Teilnehmer gleichzeitig 
Auftraggeber und Betroffener im 
klassischen Datenschutzsinn ist, 
Teilnehmer an Videoplattformen 
sind gleichzeitig Medienkonsumen-
ten und Medienproduzenten, Bei-
träge in Themenforen schaffen Ur-
heberrecht und können gleichzei-
tig Urheberrechte Dritter verletzen. 
Social Media-Teilnehmer werden 
durch ihre „privaten“ Kaufempfeh-
lungen und -angebote gleichzeitig 
zu Konsumenten und Handels-
agenten. Phänomene, die es in ge-
wisser Weise schon früher als Ago-
ra, Stammtisch, Leserbrief oder 
parlamentarische Debatte gab, er-
halten jetzt durch die Menge, die 
Geschwindigkeit und die globa-
le Präsenz eine neue Dimension.“  
(Zeger 2011:15)

Diese Situation schaffe beträchtli-
chen Handlungsbedarf in Bezug auf 
eine Neuorientierung im Bildungs-
wesen, die Herausbildung einer ent-
sprechenden Medienkompetenz, die 
der Web 2.0-Welt gerecht wird. Dem 
müssten auch die politischen und ge-
setzlichen Initiativen entsprechen. 
„Die Bürger sind längst im Mitmach-
Web angekommen, sie agieren längst 
in einer Vielzahl von Rollen und 
selbst geschaffenen Welten, sie haben 
die Angebote des Web2.0 rasch ange-
nommen, lernen in Windeseile die 
lokalen Regeln. Sie ergänzen, möb-
lieren «ihre» Welten mit ihren Ide-
en und Beiträgen, sie koordinieren 
sich, sie spielen mit ihren Identitä-
ten. Nicht angekommen sind Gesell-
schaft und Politik. Beide glauben das 
Internet noch mit traditionellen Mit-
teln bekämpfen oder vereinnahmen 
zu können. Traditionelle Methoden 
der Überwachung, Listen, Register, 
Zulassungsverfahren sollen die al-
ten Regeln durchsetzen.“ (ebd.:17f.)

Legistisches Flickwerk kann den 
gegebenen Bedingungen nicht ge-

recht werden – weder vom inhalt-
lichen, noch vom Zeithorizont 
her. „Angesichts der Dynamik des 
Web2.0, seiner Durchdringung al-
ler Lebensbereiche, seiner globa-
len Verbreitung ist die Politik ge-
fordert, eine Erweiterung und Prä-
zisierung der klassischen Grund- 
und Freiheitsrechte auf den Weg 
zu bringen.“ (ebd.:19) In diesem 
Sinne fordert Zeger eine Web2.0-
Grundrechts charta (siehe Q4, S. 49).

Unterrichtsbausteine für die  
Sekundarstufe II

1. datenschutzstandards in den  
Privacy-Bestimmungen der  
sozialen netzwerke

Bildet Gruppen und analysiert die 
Privacy-Bestimmungen und Nut-
zungsbedingungen von Sozialen 
Netzwerken wie Facebook, Google+, 
Twitter etc. bzw. von Onlineshops 
wie Amazon, iTunes etc.
■ Ermittelt, welche Daten erfasst 

werden und welche Rechte die 
NutzerInnen den Betreibern der 
Plattformen einräumen.

■ Versucht herauszufinden, welche 
Möglichkeiten der Löschung von 
NutzerInnen-Profilen vorgese-
hen sind.

■ Überprüft, ob und inwieweit Eu-
rer Meinung nach nationale und 
EU-weite rechtliche Bestimmun-
gen eingehalten werden (Materi-
alien Q1-Q3).

2. Wie müsste eine brauchbare eu-
datenschutz-Grundsatzverordnung 
aussehen?

Die Debatten um eine eine neue EU-
Grundsatzverordnung zum Daten-
schutz haben durch die positiv be-
schiedenen Klagen gegen Facebook 
des österreichischen Juristen Max 
Schrems bei Gerichten in Öster-
reich, Irland und beim EUGH neu-
en Zündstoff erhalten.
■ Recherchiert im Internet und in-

formiert Euch über Klagsinhalt 

und die in Brüssel und Wien ge-
troffenen Urteile.

■ Informiert Euch über die laufen-
de Debatte zur geplanten Grund-
satzverordnung.

	 –  Findet heraus, wodurch sich 
die Positionen von EU-Kom-
mission, EU-Parlament und 
Datenschutzinitiativen unter-
scheiden

	 –  Erörtert, inwiefern die getrof-
fenen Urteile Bestimmungen 
der geplanten Grundverord-
nung in Frage stellen.

	 –  Diskutiert, ob der von Hans 
Zeger vorgeschlagene Grund-
rechte-Katalog für ein zeitge-
mäßes Datenschutzrecht (sie-
he Q4, S. 49) Abhilfe schaffen 
könnte.

Internetseiten für die Recherche:
•  Datenschutz-Grundverordnung 

in konsolidierter Fassung, https://
www.delegedata.de/datenschutz-
grundverordnung-konsolidierte-
fassung/ 

•  Website des EU-Parlaments, 
http://www.europarl.europa. 
eu/news/de/top-stories/content 
/20130901TST18405/html/EU-
Datenschutz 

•  EU-Parlamentsmitlgied Jan 
Philipp Albrecht zur EU-Da-
tenschtzreform, https://www.
janalbrecht.eu/themen/daten 
schutz-und-netzpolitik/alles- 
wichtige-zur-datenschutzreform. 
html und https://www.janalbrecht. 
eu/themen/datenschutz-und- 
netzpolitik.html 

•  Datenschtzgrundverordnung in 
wikipedia, https://de.wikipedia.
org/wiki/Datenschutz-Grundver 
ordnung

•  IT-Rechtsexperte Rainer Knyrim 
zur EU-Datenschutz-Initiative, 
http://fm4.orf.at/stories/1695207/

•  Internetportal EU versus Face-
book, http://www.europe-v-face 
book.org/DE/de.html

•  EU-Datenschutzreform (future-
zone), http://futurezone.at/tag/
EU-Datenschutzreform
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3. speicherung von Gesundheitsdaten 
als serviceleistung?

Versicherungen bieten uns Vergüns-
tigungen an, wenn wir ihnen perma-
nenten Einblick in unsere Lebens-
weise oder in unser Fahrverhalten 
gewähren – das „Internet der Din-
ge“ macht dies ja zunehmend mög-
lich. Zur gleichen Zeit warnen Da-
tenschützer vor den fatalen Folgen, 
wenn solche Datenbanken – wie in 
der jüngeren Vergangenheit bereits 
geschehen – gehackt werden. 

Seit Jahren laufen in Österreich 
Planungen zur Umsetzung der 
„Elektronischen Gesundheitsakte“ 
(ELGA), in der Gesundheitsdaten 
der BürgerInnen (Befunde, Daten 
über Medikation etc.) zusammen-
geführt und zugänglich gemacht 
werden sollen.
■ Recherchiert in Gruppen, 
	 –  was hier in welcher Form ge-

speichert werden soll,
	 – wie die Speicherung dieser 

Daten begründet wird,
	 – wie die Interessenvertretung 

der Ärzte zu diesem Vorhaben 
steht,

	 – wovor Datenschutzinitiativen 
in diesem Zusammenhang 
warnen.

■ Benennt einen Gruppensprecher/
eine -sprecherin, die der Klasse 
über die die Rechercheergebnis-
se der einzelnen Gruppen berich-
ten.

■ Organisiert ein Podiumsgespräch 
und benennt je einen Schüler/
eine Schülerin, die als Vertreter 
des Gesundheitsministeriums, 
der Krankenkassen, der Ärzte-
kammer, der Datenschutzbe-
hörde und der Datenschutzini-
tiativen aus der Sicht Eurer Re-
chercheergebnisse diese geplan-
ten Regelung erörtern. Versucht 
Euch in einer abschließenden 
Plenardiskussion eine Meinung 
zum ELGA-Vorhaben zu bilden.

Internetseiten für die Recherche 
können u.a. sein:
•  Bundesministerium für Ge-

sundheit, http://bmg.gv.at/home/
Schwerpunkte/E_Health_Elga/
ELGA_Die_Elektronische_Ge 
sundheitsakte/ 

•  ELGA – die wichtigsten Fragen und 
Antworten (WGKK), http://www.
wgkk.at/portal27/portal/wgkk 
versportal/content/contentWin 
dow?contentid=10007.726207& 
action=2&viewmode=content 

•  Gesundheit.GV.at (Gesundheits-
portal), https://www.gesundheit.
gv.at/Portal.Node/ghp/public/
content/ELGA/elga-wie-funktio 
niert-elga-teilnahme.html 

•  ELGA - eine moderne und siche-
re Infrastruktur im Gesundheits-
wesen (ELGA), http://www.elga.
gv.at/ 

•  ELGA –so nicht! (Ärztekammer) 
http://www.aekwien.at/index.php/
aerztekammer/oeffentlichkeits 
arbeit/kampagnen/elga/1098.
html 

•  Ist das ELGA-System sicher? 
Mythen und Fakten (ARGE DA-
TEN), http://www.argedaten.at/
php/cms_monitor.php?q=PUB-
TEXT-ARGEDATEN&s=46223osi 

•  ELGA – Elektronische Gesund-
heitsakte (futurezone), http://
futurezone.at/tag/ELGA+-+Elek

 tronische+Gesundheitsakte
•  Open Data im Gesundheits-

wesen – Chancen und Risiken 
(Watchdogs), http://www.watch 
dogs.at/science/open-data-im- 
gesundheitswesen-chancen-und-
risiken/

•  Hacker erbeuten Daten von 4,5 
Millionen Patienten in den USA 
(Heise.de) http://www.heise.de/
security/meldung/Hacker-erbeu 
ten-Daten-von-4-5-Millionen- 
Patienten-in-den-USA-2294409.
html

4. kryptologie & kryptoanalyse 

Simon Kroll skizziert in seinem Bei-
trag im vorliegenden Heft die Ge-
schichte der Kryptologie und Kryp-
toanalyse bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs nach. Er verweist darauf, 
dass auch bei den maschinellen Ent-
schlüsselungssystemen eine Dechif-
frierung anhand des Durchrechnens 
aller Möglichkeiten an die Grenzen 
der verfügbaren Rechenleistung ge-
stoßen wäre. Bereits damals erfolg-
te Dechiffrierung anhand von Mus-
tererkennung. Inzwischen wur-
den die Standards durch Erweite-
rung der Schlüsselräume (Länge 
der Schlüsselwörter/Bitfolgen) und 
Anwendung asymmetrischer Ver-
schlüsselungsverfahren (Verwen-
dung von zwei unterschiedlichen 
Schlüsseln – ein geheimer (priva-
te key) und ein öffentlicher (public 
key), die unterschiedlich lang sein 
können) optimiert. Bei der heute 
gebräuchlichen AES-Verschlüsse-
lung (Advanced Encryption Stan-
dard) werden Schlüssellängen von 
128, 192 oder 256 Bit verwendet. 
Trotzdem wird davon ausgegangen, 
dass über Prozesse der Mustererken-
nung bei gleichzeitiger Verfügbar-
keit leistungsstarker Prozessoren 
und Rechenanlagen die derzeit ver-
wendeten Standards von NSA-Sei-
te seit Jahren entschlüsselt worden 
sind, worauf ja auch die Enthüllun-
gen Snowdens hindeuten.

Natürlich sprengt es den Rahmen 
des Geschichteunterrichts, sich mit 
den Grundlagen der Kryptologie 
und Kryptoanalyse auseinanderzu-
setzen. Jedoch bietet sich hier eine 
spannende Möglichkeit für ein fä-
cherübergreifendes Projekt in Ko-
operation mit Mathematiklehrenden 
der Sekundarstufe II im Bereich der 
AHS und BHS. Im Internet finden 
sich hier auch Werkzeuge (wie z.B. 
das Crypt-Tool-Portal, https://www.
cryptool.org/de/ [10.11.2015]), an-
hand derer Verschlüsselungstechni-
ken getestet werden können.
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Markus Cerman (27.7.1967 – 3.10.2015)

Markus Cerman hat uns am 3.10. 2015 verlassen. 
Der „Verein für Geschichte und Sozialkunde“ 
hat ihm viel zu verdanken. Seit Mitte der 1990er 
Jahre war er ständiger Mitarbeiter der „Beiträge 
zur Historischen Sozialkunde“, von 2000–2005 
deren Chefredakteur und hat durch seine um-
sichtige Koordination die Linie des Blattes ent-
scheidend geprägt. Als Heftverantwortlicher war  
er stets um die Auswahl aktueller Themen be-
müht. Dabei gelang es ihm, eine Verbin dung 
zwischen der universitären Lehre und den Be - 
dürf nissen einer attraktiven Unterrichtsgestal-
tung her zustellen – wie zuletzt 2014, als er 
gemeinsam mit MitarbeiterInnen des Vereins 
und Studierenden im Kontext einer eigenen 
Lehrveranstaltung ein Heft zum Thema „Hun-
gerkatastrophen“ betreute. Markus Cerman war über all die Jahre auch als Autor 
und Herausgeber von vereinseigenen Buchreihen tätig. Von 2000 bis zur Über-
nahme der Vorstandschaft am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte hat 
er den Verein in verschiedenen Vereinsvorstandsfunktionen tatkräftig unterstützt. 
Als Vorstand des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte suchte er auch 
unter veränderten Universitätsstrukturen das Bewusstsein von der Relevanz der 
Absolventenfortbildung als universitäre Aufgabe wachzuhalten. Als Vereins- und 
Vorstandsmitglied war ihm nicht zuletzt die Verantwortung für die Beschäftigten 
des VGS stets ein großes Anliegen.

Lieber Markus, wir danken Dir für Dein Engagement, Deine Hilfsbereitschaft,  
Deine Freundschaft.

Wir werden Dich sehr vermissen.

Wien, Oktober 2015      
Vorstand und MitarbeiterInnen des Vereins für Geschichte und Sozialkunde
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„Landgrabbing – Landnahme“ – der Definitionsrahmen wurde bewusst breit angelegt und bezieht 
sich auf Landnahmen in unterschiedlichen historischen, geographischen und politischen Kontexten, 
so etwa in Bezug auf koloniale Eroberung, vor dem Hintergrund totalitärer Regime und im Zuge von 
Landreformen.
Auch die gegenwärtige Form von Landgrabbing durch private und staatliche Investoren nimmt eine 
zentrale Rolle ein und wird anhand von Beispielen aus afrikanischen Ländern diskutiert. Die Enteignung 
von Land im Namen des Naturschutzes, sogenanntes „Green Grabbing“, wird dabei ebenso behandelt 
wie Landgrabbing nach Katastrophen wie dem Tsunami in Südostasien.
Landnahmen finden jedoch nicht ausschließlich auf nationaler Ebene statt, sondern auch in lokalen und 
familiären Kontexten. Besonders betroffen sind Frauen, deren Landrechte aufgrund herrschender Geschlechterverhältnisse in vielfacher 
Hinsicht unsicher sind.
Darüber hinaus beleuchtet der Band die Auswirkung von Landnahmen auf die Folgegeneration und veranschaulicht anhand der philip-
pinischen Landrechtsbewegung Formen des Widerstandes.
„Landgrabbing“ wird sowohl in seiner aktuellen Ausprägung als auch in historischer Perspektive beleuchtet, Kontinuitäten in Bezug auf 
Landnahmen werden sichtbar gemacht.

Band 33: Landgrabbing 
Landnahmen in historischer und globaler Perspektive
Birgit Englert / Barbara Gärber (Hg.)
ISBN 978-3-7003-1895-8, 260 Seiten, Wien 2014, New Academic Press

Es war einmal eine Zeit, da galt Bildung als ein Mittel, den Menschen Selbstbestimmung, Befreiung 
von Herrschaft und die autonome Gestaltung des eigenen Lebens zu ermöglichen. Das mag wie im 
Märchen klingen – und vielleicht war die Idee der emanzipatorischen Bildung auch nur ein Märchen, 
die von der politischen und historischen Entwicklung sehr rasch eingeholt wurde, wo auch immer sie 
sich entfalten wollte.
Dieser Band entstand aus dem Bedürfnis der Herausgeber, der Frage nachzugehen, was aus der Idee 
der emanzipatorischen Bildung geworden ist. Die bildungspolitischen Diskussionen, ob auf nationaler, 
regionaler oder globaler Ebene, orientieren sich heute an ganz anderen normativen Vorgaben und sind 
vom Leitbild der Wettbewerbsfähigkeit dominiert. Hat dies zur Folge, dass die globale Entwicklung 
im Bildungsbereich zu einer allgemeinen Konvergenz führt? Welche Spielräume bestehen noch für Alternativen und eigenständige 
Bildungswege? Emanzipation müsste naturgemäß zu Divergenz führen, da sie der Vielfalt menschlicher Existenzweise mehr Platz lässt.
Dieses Buch möchte der Geschichtsvergessenheit der globalen Bildungsdebatte etwas entgegenhalten und damit einen Beitrag zur 
Politisierung dieses Diskursfeldes, auch in Wissenschaft und Lehre, leisten.

VorSchau
Band 35: umkämpfte rohstoffe 
aktuelle Entwicklungen im historischen Kontext
Karin Fischer / Johannes Jäger / Lukas Schmidt (Hg.)
ISBN: 978-3-7003-1955-9, Wien 2016, New Academic Press
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